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Hinweis: 
Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben im Verkaufsprospekt ist nicht 
Gegenstand der Prüfung des Verkaufsprospektes durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht. 



 
Vorwort 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nachrangdarlehen der FIM Finanz 3 GmbH – 06/2021 
 

- 2 - 

Vorwort 

im Folgenden informieren wir Sie über unser Kerngeschäft in der Einzelhandelsbranche und im Han-
delsimmobilienmarkt, in dem wir ein geschätzter und gefragter Partner für Handelskonzerne, Immobili-
enspezialisten und nun auch für Kapitalanleger sind. 

„Handel ist Wandel“ ist eine allgemein bekannte Weisheit, die jeder bestätigen kann, der mit diesem 
Bereich zu tun hat. Die ständige Veränderung mit den daraus resultierenden Herausforderungen ist 
anspruchsvoll. Nicht zuletzt deswegen sorgt dieses Themengebiet für eine fortwährende Faszination 
und Begeisterung, die uns als Spezialist auf diesem Gebiet erfolgreich macht. 

„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, es ist diejenige, die 
sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.“ Charles Darwin (englischer Naturforscher) 

Der Lebensmitteleinzelhandel generiert knapp 40% des gesamten Umsatzes des deutschen Einzelhan-
dels. Der Großteil dieses Umsatzes wird von erfolgreichen Unternehmen mit ausgezeichneten Bonitäten 
erwirtschaftet. Dies bedeutet für uns als Investoren in Handelsimmobilien und für Sie als Kapitalanleger 
eine geringe Wahrscheinlichkeit von Mietausfällen. Auch in Zukunft kann auf die Stärke des Lebensmit-
teleinzelhandels vertraut werden, denn es ist kein Geheimnis – essen muss jeder. 

Um die angebotenen Vermögensanlagen in rechtlich vorgesehener Form für sämtliche Beteiligten ab-
zubilden, ist es notwendig, umfangreiche Vertragsunterlagen zu erstellen. Auf den folgenden Seiten 
haben wir sämtliche in diesem Zusammenhang notwendige Informationen in übersichtlicher Form in 
einem Verkaufsprospekt für Sie zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Studieren. 

 

Mit bester Empfehlung 

 

 

Hans-Joachim Fleischer, Jan Lerke 

Geschäftsführer der FIM Finanz 3 GmbH 
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Verantwortlichkeitserklärung  

Anbieterin, Emittentin der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen mit den Emis-
sionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und 
„FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ sowie Prospektverantwortliche ist ausschließlich die  

 

FIM Finanz 3 GmbH  
 

Sitz: Bamberg 

Geschäftsanschrift: 

Luitpoldstraße 48b 
D-96052 Bamberg 

 

Die Anbieterin, Emittentin und Prospektverantwortliche, vertreten durch ihre Geschäftsführer, über-
nimmt für den Inhalt dieses Verkaufsprospektes die Verantwortung und erklärt, dass die im Verkaufs-
prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelas-
sen sind. 

Bamberg, 18. Juni 2021 (Datum der Prospektaufstellung) 
 

 

_________________________________  ____________________________________ 

Hans-Joachim Fleischer    Jan Lerke 
Geschäftsführer     Geschäftsführer 
FIM Finanz 3 GmbH     FIM Finanz 3 GmbH 

 

 

 

 

 

Hinweis: Bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt können Haftungsansprüche nur 
dann bestehen, wenn die Vermögensanlagen während der Dauer des 
öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach 
dem ersten öffentlichen Angebot der Vermögensanlagen im Inland, erworben 
werden. 



 
Zusammenfassung des Angebotes 

Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 
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Zusammenfassung des Angebotes 

Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 

Emittentin/ 

Anbieterin/Prospektverantwortliche 

 

FIM Finanz 3 GmbH 

Rechtsform/Registergericht Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bamberg unter HRB 9880 

Sitz/Geschäftsanschrift Bamberg/Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg 

Geschäftsführer Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke 

Geschäftstätigkeit 

 

 

Förderung des Aufbaus des Immobilienportfolios der FIM Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutsch-
land, insbesondere durch die Zur-Verfügung-Stellung von Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienstleis-
tungsimmobilien mit kurz-, mittel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, die Op-
timierung der Objekte zur Wertschöpfung während der Haltedauer und gegebenenfalls deren Veräußerung in 
Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, zur Refinanzie-
rung Geschäfte vorzunehmen, die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern. Sie darf 
insbesondere Genussrechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) und Nachrangdarlehen begeben. Ge-
schäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft 
darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und sich an solchen Un-
ternehmen beteiligen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten. 

Vermögensanlage Verzinsliches Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“. Das Nachrangdar-
lehen beinhaltet einen qualifizierten Rangrücktritt der Zahlungsansprüche gegenüber sonstigen Verbindlichkei-
ten der Emittentin sowie Zahlungsverbote (§ 7 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsin-
vest 2 Jahre“).  

Emissionsvolumen Euro 30.000.000,-, wobei es sich um den Gesamtbetrag der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermö-
gensanlagen handelt und eine Aufteilung nicht stattfindet. 

Besteuerung Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. 

Handelbarkeit Abtretung mit Zustimmung der Gesellschaft möglich; kein Zweitmarkt für Handel. 

Erwerbspreis, Agio/Ausgabeaufschlag Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Der Mindestanlagebetrag beträgt Euro 
5.000,-. Agio beträgt 1,5% des gezeichneten Anlagebetrages 

Gewährungszeitpunkt Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages (d.h. des ge-
zeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der Emittentin als gewährt. Ab diesem 
Zeitpunkt beginnt die Laufzeit. Die Zinsen werden ab dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten 
berechnet.  

Mindestlaufzeit Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt. Somit hat die Vermögensan-
lage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen Gewäh-
rungszeitpunkt im Sinne des § 5a Vermögensanlagengesetz (nachfolgend auch „VermAnlG“). 

Laufzeit, Kündigung Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ beginnt am jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung. Die Kündigung ist sowohl durch Anleger als auch die 
Emittentin erstmals zum Ablauf der o.g. Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Mona-
ten möglich. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig. Daneben besteht sowohl für Anleger als auch die Emittentin das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Übertragbarkeit Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus der angebotenen Vermögensanlage sowie die 
Übertragung der Vermögensanlage selbst erfolgt durch Abtretung und bedürfen der Zustimmung der Emittentin. 
Die Übertragung kann ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen durch 100 
ohne Rest teilbar sein. 

Zinssatz 4,5% p.a. Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten zinsberechtigt. 

Zinstermin Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalendermo-
nats zur Zahlung fällig. Die Zinsen werden nach der Methode 30/360 berechnet. 

Kapitalrückzahlung Grundsätzlich zum valutierten Anlagebetrag am 14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit. Ab Laufzeitende 
bis zur Rückzahlung wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. 

Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 

/ Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher Ansprüche 
des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderungen) bei der 
Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit, 
Überschuldung) entstehen würde, kann der Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in rechtlich 
verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emittentin). Das 
Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung des Anspruchs bei 
der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird oder alle anderen Gläubiger der 
Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nach-
rangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das 
Zahlungsverbot weggefallen ist. 

Rangstellung Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachrangigen 
Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. 

Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage mit der Emissionsbezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 2 
Jahre“ beginnt gemäß § 9 Absatz 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes. Die 
Zeichnungsfrist endet bei Vollplatzierung, spätestens jedoch zwölf Monate nach Billigung des Verkaufsprospek-
tes. Die Emittentin ist durch Beschluss der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und ohne Zustimmung 
der Anleger berechtigt, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. 



 
Zusammenfassung des Angebotes 

Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 
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Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 

Emittentin/ 

Anbieterin/Prospektverantwortliche 

 

FIM Finanz 3 GmbH 

Rechtsform/Registergericht Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bamberg unter HRB 9880 

Sitz/Geschäftsanschrift Bamberg/Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg 

Geschäftsführer Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke 

Geschäftstätigkeit 

 

 

Förderung des Aufbaus des Immobilienportfolios der FIM Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutsch-
land, insbesondere durch die Zur-Verfügung-Stellung von Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienst-
leistungsimmobilien mit kurz-, mittel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, 
die Optimierung der Objekte zur Wertschöpfung während der Haltedauer und gegebenenfalls deren Veräu-
ßerung in Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, zur 
Refinanzierung Geschäfte vorzunehmen, die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu för-
dern. Sie darf insbesondere Genussrechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) und Nachrangdarlehen 
begeben. Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. 
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und 
sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten. 

Vermögensanlage Verzinsliches Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“. Das Nachrang-
darlehen beinhaltet einen qualifizierten Rangrücktritt der Zahlungsansprüche gegenüber sonstigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin sowie Zahlungsverbote (§ 7 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzel-
handelsinvest 3 Jahre“).  

Emissionsvolumen Euro 30.000.000,-, wobei es sich um den Gesamtbetrag der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Ver-
mögensanlagen handelt und eine Aufteilung nicht stattfindet. 

Besteuerung Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. 

Handelbarkeit Abtretung mit Zustimmung der Gesellschaft möglich; kein Zweitmarkt für Handel. 

Erwerbspreis, Agio/Ausgabeaufschlag Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Der Mindestanlagebetrag beträgt 
Euro 5.000,-. Agio beträgt 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages. 

Gewährungszeitpunkt Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages (d.h. des 
gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der Emittentin als gewährt. Ab diesem 
Zeitpunkt beginnt die Laufzeit. Die Zinsen werden ab dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsers-
ten berechnet.  

Mindestlaufzeit Die Mindestlaufzeit beträgt 36 Monate ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt. Somit hat die Vermögens-
anlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen 
Gewährungszeitpunkt im Sinne des § 5a VermAnlG.  

Laufzeit, Kündigung Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ beginnt am jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung. Die Kündigung ist sowohl durch Anleger als auch die 
Emittentin erstmals zum Ablauf der o.g. Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Mo-
naten möglich. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig. Daneben besteht sowohl für Anleger als auch die Emit-
tentin das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Übertragbarkeit Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus der angebotenen Vermögensanlage sowie die 
Übertragung der Vermögensanlage selbst erfolgt durch Abtretung und bedürfen der Zustimmung der Emit-
tentin. Die Übertragung kann ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen 
durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Zinssatz 5% p.a. Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten zinsberechtigt. 

Zinstermin Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalender-
monats zur Zahlung fällig. Die Zinsen werden nach der Methode 30/360 berechnet. 

Kapitalrückzahlung Grundsätzlich zum valutierten Anlagebetrag am 14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit. Ab Laufzeitende 
bis zur Rückzahlung wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. 

Vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre 

/ Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher An-
sprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderun-
gen) bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungs-
unfähigkeit, Überschuldung) entstehen würde, kann der Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht 
in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die 
Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung 
des Anspruchs bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird oder alle an-
deren Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. Das heißt, dass 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist. 

Rangstellung Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachran-
gigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. 

Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage mit der Emissionsbezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 3 
Jahre“ beginnt gemäß § 9 Absatz 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes. 
Die Zeichnungsfrist endet bei Vollplatzierung, spätestens jedoch zwölf Monate nach Billigung des Verkaufs-
prospektes. Die Emittentin ist durch Beschluss der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und ohne 
Zustimmung der Anleger berechtigt, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. 



 
Zusammenfassung des Angebotes 

Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ 
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Eckdaten der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ 

Emittentin/ 

Anbieterin/Prospektverantwortliche 

 

FIM Finanz 3 GmbH 

Rechtsform/Registergericht Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht. Eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bamberg unter HRB 9880 

Sitz/Geschäftsanschrift Bamberg/Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg 

Geschäftsführer Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke 

Geschäftstätigkeit 

 

 

Förderung des Aufbaus des Immobilienportfolios der FIM Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutsch-
land, insbesondere durch die Zur-Verfügung-Stellung von Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienst-
leistungsimmobilien mit kurz-, mittel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, 
die Optimierung der Objekte zur Wertschöpfung während der Haltedauer und gegebenenfalls deren Veräu-
ßerung in Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, zur 
Refinanzierung Geschäfte vorzunehmen, die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu för-
dern. Sie darf insbesondere Genussrechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) und Nachrangdarlehen 
begeben. Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes sind jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. 
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und 
sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten. 

Vermögensanlage Verzinsliches Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“. Das Nachrang-
darlehen beinhaltet einen qualifizierten Rangrücktritt der Zahlungsansprüche gegenüber sonstigen Verbind-
lichkeiten der Emittentin sowie Zahlungsverbote (§ 7 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzel-
handelsinvest 4 Jahre“).  

Emissionsvolumen Euro 30.000.000,-, wobei es sich um den Gesamtbetrag der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Ver-
mögensanlagen handelt und eine Aufteilung nicht stattfindet. 

Besteuerung Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. 

Handelbarkeit Abtretung mit Zustimmung der Gesellschaft möglich; kein Zweitmarkt für Handel. 

Erwerbspreis, Agio/Ausgabeaufschlag Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Der Mindestanlagebetrag beträgt 
Euro 5.000,-. Agio beträgt 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages. 

Gewährungszeitpunkt Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages (d.h. des 
gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der Emittentin als gewährt. Ab diesem 
Zeitpunkt beginnt die Laufzeit. Die Zinsen werden ab dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsers-
ten berechnet. Daneben besteht das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Mindestlaufzeit Die Mindestlaufzeit beträgt 48 Monate ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt. Somit hat die Vermögens-
anlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen 
Gewährungszeitpunkt im Sinne des § 5a VermAnlG.  

Laufzeit, Kündigung Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ beginnt am jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung. Die Kündigung ist sowohl durch Anleger als auch die 
Emittentin erstmals zum Ablauf der o.g. Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Mo-
naten möglich. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig. Daneben besteht sowohl für Anleger als auch die Emit-
tentin das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

Übertragbarkeit Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus der angebotenen Vermögensanlage sowie die 
Übertragung der Vermögensanlage selbst erfolgt durch Abtretung und bedürfen der Zustimmung der Emit-
tentin. Die Übertragung kann ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen 
durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Zinssatz 5,5% p.a. Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten zinsberechtigt. 

Zinstermin Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalender-
monats zur Zahlung fällig. Die Zinsen werden nach der Methode 30/360 berechnet. 

Kapitalrückzahlung Grundsätzlich zum valutierten Anlagebetrag am 14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit. Ab Laufzeitende 
bis zur Rückzahlung wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. 

Vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre 

/ Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher An-
sprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderun-
gen) bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungs-
unfähigkeit, Überschuldung) entstehen würde, kann der Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht 
in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die 
Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung 
des Anspruchs bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird oder alle an-
deren Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. Das heißt, dass 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist.  

Rangstellung Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachran-
gigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. 

Zeichnungsfrist Das öffentliche Angebot der Vermögensanlage mit der Emissionsbezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 4 
Jahre“ beginnt gemäß § 9 Absatz 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes. 
Die Zeichnungsfrist endet bei Vollplatzierung, spätestens jedoch zwölf Monate nach Billigung des Verkaufs-
prospektes. Die Emittentin ist durch Beschluss der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und ohne 
Zustimmung der Anleger berechtigt, die Zeichnung vorzeitig zu schließen. 



 
Wichtige Hinweise für den Anleger 

Weitere Leistungen/Haftung des Anlegers 
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Wichtige Hinweise für den Anleger 

Weitere Leistungen/Haftung des Anlegers 

Bei Erwerb der Vermögensanlagen hat der Anleger – in Abhängigkeit von der gewählten Vermögens-
anlage – neben dem vereinbarten Anlagebetrag (mindestens Euro 5.000,-, höhere Beträge müssen 
durch 100 ohne Rest teilbar sein.) ein Agio zu leisten. Dieses beträgt 1,5% des gezeichneten Anlage-
betrages bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, 2,5% des gezeichneten 
Anlagebetrages bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ sowie 2,5% des 
gezeichneten Anlagebetrages bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“. 
Bei Übertragung der Vermögensanlagen ist der Anleger zudem verpflichtet, die damit verbundenen 
Kosten zu tragen. Ferner ist der Anleger verpflichtet, Änderungen seiner Stammdaten (Name, Anschrift, 
Kontoverbindung) der Emittentin unverzüglich anzuzeigen. Darüber hinaus ist der Erwerber der Vermö-
gensanlage nicht verpflichtet, weitere Leistungen zu erbringen, insbesondere haftet er nicht und es be-
steht keine Pflicht zur Zahlung von Nachschüssen. Wenn und soweit durch die teilweise oder vollstän-
dige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarle-
hen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und Nebenforderungen in Form von Verzugszinsen in Höhe von 4% für 
den Fall, dass die Emittentin nach Vertragsbeendigung mit der Rückzahlung in Verzug kommt) bei der 
Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähig-
keit, Überschuldung) entstehen würde, kann der Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht 
in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für 
die Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die 
Erfüllung des Anspruchs bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird 
oder alle anderen Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. 
Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist. Soweit Zahlungen 
entgegen dem Zahlungsverbot erfolgen, könnte der Anleger zu deren Rückgewähr verpflichtet sein. Die 
Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle 
nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück.  

Weitere Kosten des Anlegers, insbesondere solche Kosten, die mit dem 
Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlagen 
verbunden sind 

Bei Erwerb der Vermögensanlagen hat der Anleger neben dem Erwerbspreis (bei jeder Vermögensan-
lage mindestens Euro 5.000,-, höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein.) ein Agio zu 
leisten. Dieses beträgt 1,5% des gezeichneten Anlagebetrages bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI 
Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages bei Erwerb der Vermögensan-
lage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ sowie 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages bei Erwerb der 
Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“. Bedingungsgemäß ist die FIM Finanz 3 GmbH 
dazu „berechtigt, aber nicht verpflichtet“, das Agio zu erheben. Die Regelung wurde deshalb so ausge-
staltet, um dem Vertrieb eine Flexibilität dahingehend zu ermöglichen, langjährigen Bestandskunden 
oder Anlegern mit größeren Zeichnungssummen einen „Nachlass“ gewähren zu können. Dies hat je-
doch keinen Einfluss auf das Ergebnis der FIM Finanz 3 GmbH, da ein etwaiger „Agio-Nachlass“ von 
der Vertriebsprovision des jeweiligen Vermittlers abgezogen würde. Die Kosten der Übertragung der 
Rechte und Pflichten aus den Vermögensanlagen trägt der Anleger. Aufwendungen für Kommunikati-
ons- und Portokosten sind vom Anleger zu tragen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten 
kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen werden. Darüber hinaus entstehen für den Anleger 
keine weiteren Kosten, insbesondere keine solche Kosten, die mit dem Erwerb, der Verwaltung und der 
Veräußerung der Vermögensanlagen verbunden sind. 

Provisionen 

Die Provisionen setzen sich aus Vermittlungs- und Bestandspflegeprovisionen zusammen. Die Be-
standspflegeprovision in Höhe von 0,5% p.a. fällt jährlich auf die Summe der jeweils im Vorjahr platzier-
ten Nachrangdarlehen an. Diese erhält der Vermittler erst nach einem Jahr Laufzeit. Sie bezieht sich 



 
Verkaufsprospekt und Nachträge 

Emissionskosten 
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auf das eingesammelte Kapital des Vorjahres und berücksichtigt etwaige Abgänge aufgrund von Kün-
digungen. Die Bestandspflegeprovisionen betragen von 2021 bis einschließlich 2026 prognosegemäß 
insgesamt Euro 620.000,-. Die Differenz zu den für die Jahre 2021 und 2022 prognostizierten Einzah-
lungen der Nachrangdarlehen resultiert daraus, dass die Provisionen nach den geplanten Werten und 
Laufzeiten der Vermögensanlagen abgegrenzt wurden (vgl. hierzu ausführlich S. 19: „Sonstige betrieb-
liche Aufwendungen“. Die Gesamthöhe der Vermittlungsprovisionen, die geleistet werden, beträgt 5,4% 
bezogen auf den Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen und somit Euro 1.620.000,-. Ins-
gesamt betragen die Vermittlungs- und Bestandsprovisionen Euro 2.240.000,-. 

Emissionskosten 

Die Kosten der Emissionsplatzierung umfassen zum einen die erfolgsabhängigen Platzierungsprovisio-
nen (Vermittlungs- und Bestandsprovision) in Höhe von voraussichtlich Euro 2.240.000,- und zum an-
deren fixe Kosten für die Konzeption der Vermögensanlagen und damit einhergehende Rechtsberatung, 
die Prospektaufstellung, die Prospektbilligung, Marketing und den Druck in Höhe von voraussichtlich 
Euro 225.000,- für die Jahre 2021 bis 2026. Im ersten Jahr der Planung und Prospektierung der Ver-
mögensanlagen (2021) fallen fixe Kosten in Höhe von voraussichtlich Euro 100.000,- an, ab 2022 bis 
einschließlich 2026 werden Kosten in Höhe von Euro 25.000,- p.a. und somit zusammen Euro 125.000,- 
für weitere Marketing- und Druckkosten, Rechts- und Beratungskosten prognostiziert. Insgesamt betra-
gen die Emissionskosten bei vollständiger Platzierung brutto voraussichtlich Euro 2.465.000,-. 

Verkaufsprospekt und Nachträge 

Prospektdatum 

Datum der Prospektaufstellung ist der 18. Juni 2021. 

Zahlstellen oder andere Stellen, an denen der Verkaufsprospekt, das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt, der letzte veröffentlichte 
Jahresabschluss und der Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe 
bereitgehalten werden  

Der Verkaufsprospekt, etwaige Nachträge, die Vermögensanlagen-Informationsblätter sowie der letzte 
veröffentlichte Jahresabschluss und der Lagebericht werden zur kostenlosen Ausgabe bei der Zahlstelle 
FIM Finanz 3 GmbH, Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg, bereitgehalten. Weitere Zahlstellen oder 
andere Stellen, an denen der Verkaufsprospekt, etwaige Nachträge, die Vermögensanlagen-Informati-
onsblätter, der letzte veröffentlichte Jahresabschluss und der Lagebericht zur kostenlosen Ausgabe be-
reitgehalten werden, wurden nicht eingerichtet. 

Nachtrag gemäß § 11 VermAnlG 

Soweit während der Zeichnungsfrist der Vermögensanlagen neue Umstände oder wesentliche Unrich-
tigkeiten in Bezug auf die im Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben auftreten oder festgestellt werden, 
die für die Beurteilung der Emittentin oder der angebotenen Vermögensanlagen von wesentlicher Be-
deutung sind, so hat die Anbieterin/Emittentin von Gesetzes wegen diese Veränderungen unverzüglich 
in einem Nachtrag zum Verkaufsprospekt gemäß § 11 VermAnlG zu veröffentlichen.  

Veröffentlichungspflicht gemäß § 11a VermAnlG 

Die Emittentin der Vermögensanlagen ist nach Beendigung des öffentlichen Angebotes der Vermögens-
anlagen verpflichtet, jede Tatsache, die sich auf sie oder die von ihr emittierten Vermögensanlagen 
unmittelbar bezieht und nicht öffentlich bekannt ist, unverzüglich zu veröffentlichen, wenn sie geeignet 
ist, die Fähigkeit der Emittentin zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Anleger erheblich zu 
beeinträchtigen. Die Verpflichtung entfällt mit vollständiger Tilgung der Vermögensanlagen. 



 
Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen 
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Wesentliche Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und 
Rückzahlung 

Wesentliche Grundlagen und Bedingungen 

Bei den vorliegenden Vermögensanlagen handelt es sich um Nachrangdarlehen mit laufzeitabhängiger Ver-
zinsung von 4,5%, 5% oder 5,5% p.a. bezogen auf den Anlagebetrag sowie dem Recht auf Rückzahlung des 
eingezahlten Anlagebetrages. Eine Beendigung der Vermögensanlagen ist erstmalig durch Kündigung zum 
Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, 
36 Monaten bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und 48 Monaten bei der Vermö-
gensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt möglich. Bei Kün-
digung hat der Anleger einen Anspruch auf Rückzahlung des von ihm eingezahlten Anlagebetrages. 

Aufrechterhaltung der Liquidität auf Ebene der Emittentin durch plangemäße In-
vestitionen 

Wesentliche Bedingung für Zinszahlungen an die Anleger sowie die Rückzahlung ist die Aufrechterhaltung 
der Liquidität der Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortlichen (im Folgenden „Emittentin“ genannt). 
Die angebotenen Vermögensanlagen sind jeweils mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre, einem 
Zahlungsverbot und einem qualifizierten Rangrücktritt ausgestaltet. D.h., wenn und soweit durch die teilweise 
oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher Ansprüche des Anlegers aus dem Nach-
rangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und Nebenforderungen in Form von Verzugszinsen in Höhe von 4% 
für den Fall, dass die Emittentin nach Vertragsbeendigung mit der Rückzahlung in Verzug kommt) bei der 
Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund (d.h. Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähig-
keit, Überschuldung) entstehen würde, kann der Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in 
rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emit-
tentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung des 
Anspruchs bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird oder alle anderen 
Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. Das heißt, dass Ansprü-
che aus den Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines Insolvenzverfahrens durch-
setzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist. Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten 
im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter 
alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 
bis 5 der Insolvenzordnung zurück.  

Die Liquidität der Emittentin hängt entscheidend davon ab, ob die geplanten Investitionen durchgeführt wer-
den und die Emittentin daraus entsprechende Rückflüsse erzielt, um neben ihren sonstigen Aufwendungen 
und Verbindlichkeiten auch die Zinszahlungen sowie die Rückzahlungen des Anlagebetrages an die Anleger 
zu bedienen. Aufgrund dessen ist eine wesentliche Grundlage für die laufenden Zinszahlungen sowie die 
Rückzahlung der Vermögensanlagen die planmäßige Investition in die unmittelbaren Anlageobjekte (Vergabe 
von Finanzierungen an konzerninterne Immobiliengesellschaften) und die damit verbundene Erreichung des 
Anlageziels der Vermögensanlagen, nachhaltige und langfristige Erträge aus den Finanzierungsverträgen in 
Form von Zinsen zu generieren. Das heißt, würde die Emittentin geringere oder keine Einnahmen aus den 
Finanzierungsverträgen erzielen, wäre auch die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanla-
gen an die Anleger gefährdet. 

Die Emittentin plant insoweit, die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel in die Finanzierung von zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung nicht feststehenden Immobiliengesellschaften zu investieren. Hinsichtlich der 
Form der Finanzierung soll eine Vergabe von Nachrangdarlehen an verschiedene Immobiliengesellschaften 
der FIM Unternehmensgruppe erfolgen, welche das sog. Konzernprivileg im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 des 
Kreditwesengesetzes nutzen können (d.h. in einem Mutter-, Tochter- oder Schwesterverhältnis zu der Emit-
tentin stehen). Im Rahmen der Ausgestaltung des jeweiligen Finanzierungsvertrages (unmittelbare Anlage-
objekte) wird die Emittentin die Konditionen der angebotenen Vermögensanlagen insoweit beachten, als dass 
die Höhe der Zinsen, die Laufzeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass Zinszahlungen und 
Rückzahlung der Vermögensanlagen an den Anleger nicht gefährdet sind und aus den Einnahmen aus den 
Finanzierungsverträgen erfolgen können. Nach den Prognosen rechnet die Emittentin mit Zinserträgen in 
Höhe von ca. 6,5% des jeweils an die Immobiliengesellschaft begebenen Finanzierungsbetrages. Die kon-
zerninternen Immobiliengesellschaften sowie die Immobilienprojekte auf Ebene der Immobiliengesellschaf-
ten, in die die Emittentin unmittelbare und mittelbare Investitionen vornehmen wird, stehen zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung jeweils nicht fest. Es wird sich jedoch auf der ersten Investitionsebene (d.h. bei den Fi-
nanzierungsverträgen zwischen der Emittentin und den Immobiliengesellschaften) um 
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Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe handeln, so dass der Kreis der für die Finanzierung 
in Betracht kommenden Gesellschaften überschaubar ist (vgl. hierzu die auf Seite 64 des Verkaufsprospektes 
abgebildete Beteiligungsstruktur).  

Die Aufrechterhaltung der Liquidität auf Ebene der Emittentin durch plangemäße Investitionen ist wesentlich, 
damit die Emittentin ihre Geschäftstätigkeit positiv weiterführen kann und die kalkulierten Einnahmen erzielt. 
Sollten die planmäßigen Investitionen auf Ebene der Emittentin nur teilweise oder nicht möglich oder nicht 
wirtschaftlich erfolgreich sein, würde sie geringere oder keine Einnahmen hieraus erzielen. Dies ist jedoch 
die wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen durch die Emittentin. Die 
Aufrechterhaltung der Liquidität auf Ebene der Emittentin durch plangemäße Investitionen muss möglich sein, 
damit auch die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger möglich ist. Das 
heißt, würde die Emittentin geringere oder keine Einnahmen aus den Finanzierungsverträgen erzielen, würde 
eine wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen entfallen und die Zahlung 
von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger wäre gefährdet. 

Ausreichende Platzierung der Vermögensanlagen 

Die planmäßigen Investitionen setzen wiederum eine ausreichende Platzierung der Vermögensanlagen als 
weitere wesentliche Grundlage voraus. So hätte ein Platzierungsergebnis der Vermögensanlagen, das hinter 
den Planungen zurückbleibt, Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, die Zinszahlung zu leisten. Es 
stünden im Falle einer niedrigen Platzierung weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung, wodurch weniger 
Erträge generiert werden können. Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin 
zur Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen kommen. Die ausreichende Platzierung ist wesent-
lich, damit plangemäße Investitionen erfolgen können und die Emittentin daraus Erträge erzielt, um die die 
Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger zu ermöglichen. Jedoch würde 
sich bei niedriger Platzierung auch die Höhe des an die Anleger insgesamt zu zahlenden Gesamtbetrags 
(Zinsen und Rückzahlung) reduzieren und die Kosten der Platzierung entsprechend geringer ausfallen. Folg-
lich muss ein Mindestbetrag für die Realisierung von Investitionsvorhaben nicht platziert und/oder eingezahlt 
werden. 

Auswahl geeigneter Immobiliengesellschaften auf Ebene der Emittentin 

Wesentliche Grundlage und Bedingung für die Verzinsung und Rückzahlung und damit einhergehende Er-
zielung der geplanten Erträge aus ihren Investitionen ist, dass seitens der Emittentin geeignete Immobilien-
gesellschaften ausgewählt werden und diese sich in ihrer Geschäfts- und Investitionstätigkeit so entwickeln, 
dass vertraglich vorgesehene Zinsen und Rückzahlungen aus den Investitionen entsprechend den Fälligkei-
ten der Ansprüche der Anleger der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen erfolgen 
können. Sollten ungünstige Anlageobjekte (Immobiliengesellschaften) ausgewählt werden und diese sich ne-
gativ entwickeln, würde die Emittentin geringere wirtschaftliche Ergebnisse aus ihren Investitionen erzielen, 
so dass eine wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen entfallen würde 
und dementsprechend die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger ge-
fährdet wären. Denn Voraussetzung für die Erzielung der Erträge aus den Finanzierungsverträgen ist, dass 
die Immobiliengesellschaften Erträge aus ihrer eigenen Geschäftstätigkeit (Immobilienprojekte) generieren 
und die Zahlungen (Zinsen/Rückzahlungen aus den Finanzierungsverträgen) an die Emittentin leisten. Wei-
tere, damit einhergehende wesentliche Bedingung für die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanla-
gen ist die Zahlungsfähigkeit und die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch Immobiliengesell-
schaften. Sollte sich die Auswahl der Immobiliengesellschaften durch die Emittentin als ungünstig heraus-
stellen und/oder sich negativ entwickeln, könnten Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleger gefährdet 
sein. Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen beruht auf dem Grundsatz der Diversifikation, d.h., das 
Portfolio der Emittentin soll aus mehreren Finanzierungsverträgen mit verschiedenen Immobiliengesellschaf-
ten bestehen. Dadurch soll eine ausgeglichene Ertragslage für die Emittentin geschaffen werden, um die 
Zins- sowie Rückzahlungsansprüche an die Anleger bedienen zu können. Die Auswahl der Immobiliengesell-
schaften auf Ebene der Emittentin muss geeignet sein, um aus den Finanzierungsverträgen die Zahlung von 
Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger zu erwirtschaften. Das heißt, sollten sich die 
ausgewählten Immobiliengesellschaften in ihrer Geschäfts- und Investitionstätigkeit wirtschaftlich negativ ent-
wickeln und die Investitionen der Emittentin dadurch geringere oder keine Einnahmen aus den Finanzie-
rungsverträgen erzielen, würde eine wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung der Vermögens-
anlagen entfallen. Dementsprechend wäre die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen 
an die Anleger gefährdet. 

Aufrechterhaltung der Liquidität auf Ebene der Immobiliengesellschaften 
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Weitere wesentliche Bedingung und Grundlage für die Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen 
stellt die Aufrechterhaltung der Liquidität auf Ebene der Immobiliengesellschaften dar. Aufgrund des geplan-
ten Abschlusses der Finanzierungsverträge mit Immobiliengesellschaften in Form von Nachrangdarlehen 
würden die Ansprüche der Emittentin auf Zinszahlungen und Rückzahlung infolge der Vereinbarung einer 
qualifizierten Nachrangabrede entfallen, wenn die Zahlung der Zinsen oder eine Rückzahlung des Nachrang-
darlehensbetrages durch die Immobiliengesellschaften einen Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähig-
keit, drohende Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung) herbeiführen würde. In einem solchen Fall käme es nicht 
zur Zinszahlung oder Rückzahlung des valutierten Nachrangdarlehensbetrages an die Emittentin. Denn die 
Liquidität der Immobiliengesellschaften stellt eine weitere wesentliche Bedingung für die Verzinsung und 
Rückzahlung der Vermögensanlagen dar, so dass durch deren Wegfall nicht nur die Zahlungen der Immobi-
liengesellschaften an die Emittentin, sondern auch die Zahlung der Emittentin von Zinsen und Rückzahlung 
der Vermögensanlagen an ihre eigenen Anleger gefährdet wäre.  

Für den Anleger besteht insoweit ein doppelter Nachrang, weil nicht nur eine Vergabe von Nachrangdarlehen 
vom Anleger an die Emittentin, sondern auch seitens der Emittentin an konzerninterne Immobiliengesell-
schaften erfolgt. Im Falle der Liquidation der Emittentin und/oder der Immobiliengesellschaft(en) sowie im 
Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die Emittentin und/oder die Immobiliengesellschaft(en) 
kann der Anleger bzw. die Emittentin seine bzw. ihre Ansprüche (Zinsen, Rückzahlung) gegenüber dem je-
weiligen Insolvenzverwalter nur als nachrangige(r) Insolvenzgläubiger(in) geltend machen. 

Sollten die Vertragspartner der Emittentin zahlungsunfähig werden und ihre vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber der Emittentin nicht erfüllen (können), würde die Emittentin geringere wirtschaftliche Ergebnisse 
aus den Finanzierungsverträgen erzielen, so dass eine wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung 
der Vermögensanlagen entfallen würde und dementsprechend die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der 
Vermögensanlagen an die Anleger gefährdet wäre.  

Fremdfinanzierung auf Ebene der Immobiliengesellschaften 

Die Finanzierung der einzelnen Projekte, in welche die Immobiliengesellschaften investieren, wird zum Groß-
teil über Bankfinanzierungen erfolgen. Sollten Zahlungen gegenüber den Kreditinstituten als Fremdkapital-
gebern ausbleiben, besteht das Risiko, dass abgeschlossene Finanzierungsverträge über sämtliche oder 
einzelne Finanzierungen vorzeitig aufgelöst und ausstehende Zahlungsbeträge fällig gestellt werden. 
Dadurch würden erhebliche Kosten für die betroffenen Immobiliengesellschaften entstehen. Sollten die Im-
mobiliengesellschaften dadurch insgesamt geringere Ergebnisse erzielen, würde dies auf Ebene der Emit-
tentin zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen führen, wodurch eine wesentliche Grundlage für die Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger entfallen würde und dementsprechend die Zahlung 
von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger gefährdet wäre.  

Auswahl geeigneter Immobilieninvestitionen auf Ebene der Immobiliengesellschaf-
ten (Qualität, Standort, Markt) 

Auf der zweiten Investitionsebene, d.h. der Ebene der Investitionen der konzerninternen Immobiliengesell-
schaften, werden die Mittel sowohl für den Erwerb von Immobilien (Gewerbe- bzw. Einzelhandelsimmobilien 
mit dem Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel) als auch für die Optimierung, Revitalisierung, Instandhal-
tung und Refinanzierung von Immobilien in nachhaltigen Lagen verwendet, welche bereits im Eigentum der 
jeweiligen Immobiliengesellschaft stehen (zusammen auch „Immobilienprojekte“ genannt). Auf der Ebene der 
jeweiligen Immobiliengesellschaft stellen daher Faktoren wie die Auswahl und die Qualität des Immobilien-
projektes, die positive Entwicklung des Standortes und die vorhandene Nachfrage nach entsprechenden Im-
mobilien die wesentlichen Bedingungen und Grundlagen der Verzinsung und Rückzahlung dar. Handelt es 
sich beispielsweise um eine Immobilie in einem strukturstarken Standort, mit niedriger Arbeitslosenquote und 
jährlichem Bevölkerungszuwachs, so besteht eine entsprechende Marktnachfrage hinsichtlich der Vermie-
tung und/oder der Weiterveräußerung. Wettbewerbsreaktionen und deren Einfluss auf den Markt, z.B. durch 
neue Produkte, Preispolitik und besondere Strategien von Mitbewerbern, lassen sich nicht voraussehen. Die 
derzeit nach wie vor bestehende Knappheit an Immobilien führt jedoch zu einer erhöhten Marktnachfrage. 
Aufgrund einer erhöhten Marktnachfrage ist es möglich, die Immobilie mit entsprechenden Aufschlägen zu 
veräußern und/oder zu einem höheren Mietzins zu vermieten. In den von der Emittentin bevorzugten Inves-
titionsstandorten (Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Ballungsräume in Sach-
sen) existieren solche positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und bieten den Immobiliengesellschaf-
ten unmittelbar (d.h. auch mittelbar der Emittentin) entsprechende Bedingungen für die Erreichung ihrer Ziele. 
Der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehende Immobilienmarkt lässt insgesamt positive Rück-
schlüsse auf die Erreichung des Anlageziels der Vermögensanlagen und somit auf das Erreichen der bedin-
gungsgemäßen Zahlungen an die Anleger (Zinsen/Rückzahlungen) zu. 
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Die Qualität der auf Ebene der jeweiligen Immobiliengesellschaft ausgewählten Immobilie kann sich während 
der Projektrealisierung abweichend von den Planungen negativ verändern, wodurch eine Vermietung 
und/oder Veräußerung der Immobilien nicht oder nur zu ungünstigen Konditionen möglich ist. Entsprechend 
könnten auf Ebene der Immobiliengesellschaften die wirtschaftlichen Ergebnisse unzureichend sein, um die 
Zahlungsansprüche der Emittentin aus den Finanzierungverträgen zu bedienen. Auf Ebene der Emittentin 
könnten die aus den Finanzierungsverträgen prognostizierten Erträge teilweise oder gänzlich ausfallen, so 
dass die Zins- und Rückzahlungsansprüche auch ihrer Anleger gefährdet sein können. Auch kann sich wäh-
rend der Realisierung des Immobilienprojektes auf Ebene der Immobiliengesellschaften der Standort der Im-
mobilie und/oder die Nachfrage nach entsprechenden Immobilien aufgrund eines Überangebots an Immobi-
lien insgesamt negativ entwickeln, wodurch jeweils eine Vermietung und/oder Veräußerung der Immobilien 
nicht oder nur zu ungünstigen Konditionen möglich ist. Entsprechend würden die Immobiliengesellschaften 
dadurch keine (ausreichenden) Ergebnisse erwirtschaften und in der Folge die Emittentin nicht die prognos-
tizierten Erträge aus dem jeweiligen Finanzierungsvertrag mit den Immobiliengesellschaften erzielen, so dass 
eine wesentliche Grundlage für die Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen entfallen würde und dem-
entsprechend die Zahlung von Zinsen und Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger gefährdet 
wäre.  

Pläne zur Bedienung der Rückzahlungsansprüche  

Nach Planungen der Emittentin soll die Bedienung der Rückzahlungsansprüche aus Erträgen der Geschäfts-
tätigkeit und/oder den Mitteln aus der Auflösung von Finanzierungsverträgen erfolgen. Die Emittentin behält 
sich vor, eine Refinanzierung aus Bankkrediten oder Folgeemissionen durchzuführen, wenn dies wirtschaft-
lich sinnvoll ist. Das ist z.B. der Fall, wenn die Zinssätze der Bankkredite oder Folgeemissionen zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Rückzahlungsansprüche günstiger sind als die Zinssätze der prospektgegenständlichen 
Vermögensanlagen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung können noch keine konkreten Aussagen zu den 
Bedingungen der Refinanzierungen durch Kreditinstitute getroffen werden. Eine konkrete Rückzahlungsvari-
ante steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Maßgeblich für die Wahl der Art der Finan-
zierung zur Rückzahlung der Nachrangdarlehen ist die Verfassung der Märkte, insbesondere des Kredit-, des 
Immobilien- und des Kapitalmarktes sowie die wirtschaftliche Situation der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Rückzahlungen.  

Beispiel 1: Wenn der Immobilienmarkt zum Zeitpunkt der Rückzahlung günstig ist und die Emittentin genü-
gend liquide Mittel aus ihrer operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaften kann, ist es wirtschaftlich sinnvoll, 
die Rückzahlungen aus den Einnahmen der Geschäftstätigkeit/liquiden Über-schüssen des operativen Ge-
schäfts zu bedienen und auf Refinanzierung durch Kreditinstitute zu verzichten. Die Rückzahlung der Nach-
rangdarlehen erfolgt hieraus.  

Beispiel 2: Wenn die Kreditmarktkonditionen zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen günstig 
sind, ist es wirtschaftlich sinnvoll, zukünftige Finanzierungen über Banken zu realisieren. Die Rückzahlung 
der Nachrangdarlehen erfolgt hieraus.  

Beispiel 3: Wenn der Immobilienmarkt zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen keine interes-
santen Projekte bietet, ist eine (mittelbare) Investition von Anlegergeldern in diese wirtschaftlich nicht mehr 
sinnvoll. Dann können Finanzierungsverträge aufgelöst werden. Die Rückzahlung der Nachrangdarlehen er-
folgt hieraus.  

Beispiel 4: Wenn zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen die Konditionen am Kapitalmarkt 
günstig sind und zeitgleich am Immobilienmarkt interessante Projekte angeboten werden, ist eine Investition 
von Anlegergeldern wirtschaftlich sinnvoll. Die Rückzahlung der Nachrangdarlehen erfolgt aus den Mitteln 
einer Folgeemission. 

Nichteinhaltung der wesentlichen Grundlagen und Bedingungen 

Wenn die vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen eingehalten werden, ist die Emittentin 
voraussichtlich in der Lage, die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung der Vermögensanlagen zu leis-
ten. Eine Nichteinhaltung der vorstehenden wesentlichen Grundlagen und Bedingungen hätte wiederum zur 
Folge, dass die Emittentin die prognostizierte Verzinsung und Rückzahlung nicht oder nicht vollständig leisten 
kann und sich insoweit die im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ auf Seite 27ff. beschriebenen Risiken, 
insbesondere „Geschäftstätigkeit der Emittentin und/oder der Immobiliengesellschaften“ (Seite 28f.), „Objekt-
/Projektauswahl“, „Blind-Pool“ (Seite 29), „Fremdfinanzierung auf Ebene der Immobiliengesellschaften“ und 
„Liquidität“ (Seite 30),  „Vertrieb der Vermögensanlagen“ (Seite 31), „Zahlungsverbot“ (Seite 32), und „Nach-
rangigkeit und vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre“ (Seite 32f. des Verkaufsprospektes), verwirklichen. 
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Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie 
der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen 

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 
GmbH (PROGNOSE) 

Die nachfolgende voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stellt die prognostizierte Ent-
wicklung der Emittentin für die Geschäftsjahre 2021 bis einschließlich 2026 dar. Die voraussichtliche 
Vermögenslage wird in Form von Plan-Bilanzen abgebildet und zeigt die prognostizierte Entwicklung 
des Eigen- und des Fremdkapitals (Passiva) der Emittentin unter besonderer Berücksichtigung der Ka-
pitalmarktemission sowie die hieraus abgeleitete Vermögenslage (Aktiva). Die Kalkulation der Entwick-
lung der voraussichtlichen Ertragslage wird in Form von Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen abgebil-
det. Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin wird im Rahmen von Plan-Liquiditätsrechnungen 
dargestellt. Die Zahlen basieren im Wesentlichen auf Annahmen und Schätzungen der Emittentin. In-
soweit wird auf das Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ und insbesondere die Abschnitte „Pla-
nungsunsicherheiten“ (Seite 30) sowie „Prognosen“ auf (Seite 34) verwiesen. 

Darstellung der voraussichtlichen Vermögenslage (PROGNOSE) 

 

 
 
Erläuterung der voraussichtlichen Vermögenslage (PROGNOSE) 

Aktiva 

Bei den im Aktivvermögen der voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin unter Umlaufvermögen 
ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diejenigen, 
die aus den an die Immobiliengesellschaften zu vergebenden Finanzierungen (unmittelbare Anlageob-
jekte) resultieren und zur Realisierung von zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht festste-
henden Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) genutzt werden sollen.  

Es wird unterstellt, dass eine Vollplatzierung des Gesamtemissionsvolumens von Euro 30 Mio. im Jahr 
2022 und dementsprechend in 2022 eine nahezu vollständige Ausreichung der anlagefähigen liquiden 

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A.   Umlaufvermögen

I.  Forderungen und sonstige

     Vermögensgegenstände
10.775.000,00 30.450.000,00 29.800.000,00 29.100.000,00 28.350.000,00 27.600.000,00

II.  Guthaben bei Kreditinstituten 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

Summe Umlaufvermögen 10.800.091,84 30.467.870,87 29.846.493,18 29.169.610,93 28.438.434,93 27.691.731,99

B.   Rechnungsabgrenzungsposten 436.666,67 1.103.333,33 545.833,33 194.166,67 45.000,00 0,00

Bilanzsumme 11.236.758,51 31.571.204,20 30.392.326,52 29.363.777,60 28.483.434,93 27.691.731,99

PASSIVA

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A.   Eigenkapital

I.   Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

II.  Gewinnvortrag 24.147,29 48.216,84 128.495,87 149.618,18 256.485,93 439.684,93

III. Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

Summe Eigenkapital 1.048.216,84 1.128.495,87 1.149.618,18 1.256.485,93 1.439.684,93 1.666.731,99

B.   Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2. Sonstige Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Summe Rückstellungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

C.   Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten (Nachrangdarlehen) 10.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 26.000.000,00

Summe Verbindlichkeiten 10.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 26.000.000,00

D.   Rechnungsabgrenzungsposten 163.541,67 417.708,33 217.708,33 82.291,67 18.750,00 0,00

Bilanzsumme 11.236.758,51 31.571.204,20 30.392.326,52 29.363.777,60 28.483.434,93 27.691.731,99
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Mittel der Emittentin in die Finanzierung der Immobiliengesellschaften erfolgen wird. Der vorliegende 
Verkaufsprospekt ist ab Billigung zwölf Monate gültig; für den Fall der Fortführung des öffentlichen An-
gebots wäre ein Fortführungsverkaufsprospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zu hinterlegen. 

Das Umlaufvermögen weist den Bestand an liquiden Mitteln der Emittentin aus, die als Guthaben bei 
Kreditinstituten geführt werden.  

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs. Unter dem 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Seite der Aktiva werden die Aufwendungen verbucht, bei denen 
die zugehörigen Ausgaben in andere Rechnungsperioden fallen. Der Betrag setzt sich aus dem tatsäch-
lich eingesammelten Agio abzüglich der bereits abgegrenzten Beträge zusammen. 

Passiva 

Im Eigenkapital wurden das gezeichnete und vollständig eingezahlte Stammkapital („Gezeichnetes Ka-
pital“), der Gewinnvortrag sowie der unter Berücksichtigung der Gewinnrücklage entstehende Jahres-
überschuss ausgewiesen. Nach den Prognosen geht die Emittentin für die gesamte (Mindest-)Laufzeit 
der Vermögensanlagen von einem positiven Jahresergebnis (Jahresüberschuss) aus.  

Die in die Rückstellungen eingestellten Beträge beinhalten im Wesentlichen die mit der Jahresabschlus-
serstellung und –prüfung verbundenen Aufwendungen (Euro 20.000,-/Jahr). Unter „Steuerrückstellun-
gen“ sind weiterhin Rückstellungen für Steuerzahlungen (Euro 5.000,-/Jahr) ausgewiesen. 

Unter den Verbindlichkeiten ist das Kapital aus den mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt angebote-
nen Nachrangdarlehen ausgewiesen. Nach den Prognosen der Emittentin soll der Gesamtanlagebetrag 
der angebotenen Vermögensanlagen in Höhe von Euro 30 Mio. prognosegemäß im Jahr 2022 vollstän-
dig platziert werden. Dabei sind den Prognosen zufolge ab dem Geschäftsjahr 2023 Tilgungen der Ver-
mögensanlagen in Höhe von jährlich Euro 1.000.000 eingeplant (vgl. die nachfolgende Darstellung der 
voraussichtlichen Finanzlage, Seite 16f. des Verkaufsprospektes). 

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs. Unter dem 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Seite der Passiva werden die Erträge verbucht, bei denen die 
zugehörigen Einnahmen in andere Rechnungsperioden fallen. Die Position setzt sich aus den tatsäch-
lich gezahlten Provisionen abzüglich der bereits abgegrenzten Beträgen zusammen. 

Die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin (PROGNOSE) 

 

01.01.2021 -

31.12.2021

01.01.2022 -

31.12.2022

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2024 -

31.12.2024

01.01.2025 -

31.12.2025

01.01.2026 -

31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Umsatzerlöse 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

+ Sonstige betriebliche Erträge 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 203.333,33 488.333,33 732.500,00 521.666,67 314.166,67 205.000,00

+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223.843,75 1.339.812,50 1.958.125,00 1.914.250,00 1.867.125,00 1.818.375,00

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 122.500,00 980.000,00 1.445.500,00 1.396.500,00 1.347.500,00 1.298.500,00

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.399,20 37.033,47 9.002,69 49.632,25 85.801,00 106.577,94

= Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

- Abgrenzungsbeträge Agio 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

+ Abgrenzungsbeträge Provisionen 103.333,33 413.333,33 557.500,00 351.666,67 149.166,67 45.000,00

+ Einzahlungen Agio 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auszahlungen Provisionen 540.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ nicht liquiditätswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, 

Rückstellungen) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

- Auflösung Rückstellung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

= Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit -249.055,45 -332.220,97 378.622,31 323.117,75 268.824,00 253.297,06

+ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

- 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Cash-Flow Investitionstätigkeit -10.000.000,00 -20.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

+ Einzahlungen Nachrangdarlehen (ohne Agio) 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tilgung Nachrangdarlehen 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

= Cash-Flow Finanzierung 10.000.000,00 20.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

= Summe Cash-Flow -249.055,45 -332.220,97 378.622,31 323.117,75 268.824,00 253.297,06

liquide Mittel aus Stammkapital

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit alt 49.147,29 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93

+ verfügbare liquide Mittel alt 49.147,29 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit neu 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

1.000.000,00 775.000,00 450.000,00 800.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00

+

-225.000,00 -325.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00

775.000,00 450.000,00 800.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00

= verfügbare liquide Mittel neu 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

Einzahlungen aus Abgängen des Umlaufvermögens            

(Einzahlungen Anlagegelder aus Immobiliengesellschaften)

Auszahlungen in Investitionen des Umlaufvermögen   

(Weiterreichung Nachrangdarlehen an 

Immobiliengesellschaften)

Veränderung der Investitionen der liquiden Mittel    

(Weiterreichung liquide Mittel an Immobiliengesellschaften)

Investitionen des Umlaufvermögens neu (Weiterreichung der 

liquide Mittel)

Investitionen des Umlaufvermögens alt (Weitergereichte liquide 

Mittel/Stammkapital an Immobiliengesellschaften)
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Erläuterung der voraussichtlichen Finanzlage (PROGNOSE) 

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit 

Die Emittentin wird das ihr zu Verfügung stehende Kapital in die Vergabe von Finanzierungen an kon-
zerninterne Immobiliengesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Realisierung von Immobilien-
projekten (mittelbare Anlageobjekte) sowie zur Begleichung von Kosten in der Investitionsphase ver-
wenden. Ausgewiesen ist das in der voraussichtlichen Ertragslage der Emittentin prognostizierte Jah-
resergebnis der Emittentin. Der prognostizierte Jahresüberschuss berücksichtigt die Zinserträge aus 
Investitionen in die Vergabe von Finanzierungen an konzerninterne Immobiliengesellschaften. Klarstel-
lend wurden oberhalb der Position „Jahresüberschuss“ diejenigen Positionen aufgenommen, die den 
Jahresüberschuss zusammen bilden bzw. zu diesem rechnerisch führen und insoweit der voraussicht-
lichen Ertragslage entnommen wurden: sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendun-
gen, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern vom Einkom-
men und vom Ertrag. Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden insoweit auch die Zins-
zahlungen an die Anleger ausgewiesen. 

In der Position „Abgrenzungsbeträge Agio“ werden die nach der Laufzeit abgegrenzten Werte des Agios 
für das jeweilige Jahr angezeigt, während unter „Abgrenzungsbeträge Provisionen“ die nach der Lauf-
zeit abgegrenzten Werte der Provisionen für das jeweilige Jahr angezeigt werden. Unter „Einzahlungen 
Agio“ wird das eingesammelte Agio für das jeweilige Jahr angezeigt. Unter „Auszahlungen Provision“                                 
werden die gezahlten Provisionen für das jeweilige Jahr angezeigt. Die Differenz zu den für die Jahre 
2021 und 2022 prognostizierten Einzahlungen der Nachrangdarlehen resultiert daraus, dass die Provi-
sionen nach den geplanten Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen abgegrenzt wurden (vgl. 
hierzu ausführlich S. 19: „Sonstige betriebliche Aufwendungen“.  

Cash-Flow Investitionstätigkeit 

Die Emittentin wird ihre anlagefähigen liquiden Mittel ausschließlich in die Finanzierung von Immobili-
engesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Realisierung von Immobilienprojekten (mittelbare 
Anlageobjekte) investieren. Die hierfür vorgesehen Beträge sind als „Auszahlungen in Investitionen des 
Umlaufvermögens“ ausgewiesen. Die Mittelrückflüsse aus diesen Investitionen in das Umlaufvermögen 
sind unter der Position „Einzahlungen aus Abgängen des Umlaufvermögens“ erfasst.  

Cash-Flow Finanzierung 

Die liquiden Mittel aus der Finanzierungstätigkeit stammen aus der Platzierung der Nachrangdarlehen, 
die prognosegemäß im Geschäftsjahr 2022 vollständig erfolgen soll (d.h. prognosegemäß Euro 10 Mio. 
im Jahr 2021 und weitere Euro 20 Mio. im Jahr 2022). Erfasst ist zudem die Tilgung der Vermögensan-
lagen, die in Höhe von jährlich Euro 1 Mio. ab dem Geschäftsjahr 2023 erfolgen soll, wobei dieser 
Prognose die Annahme zugrunde liegt, dass bei Zeichnungen im Jahr 2021 die ersten Tilgungen bereits 
nach Ablauf der zweijährigen Mindestlaufzeit der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 
erfolgen. Den insoweit ausgewiesenen Tilgungsbeträgen von jährlich Euro 1 Mio. liegt wiederum die 
Annahme zugrunde, dass im Hinblick auf die unbestimmte Laufzeit die Anleger nur in einem geringen 
Maße von ihrem Kündigungsrecht zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit Gebrauch machen. Die 
sonstigen betrieblichen Erträge laut der nachstehend abgebildeten voraussichtlichen Ertragslage bein-
halten bereits das Agio, welches über die Position „Jahresüberschuss“ in die voraussichtliche Finanz-
lage mit einfließt. Deshalb wurden die Einzahlungen aus Nachrangdarlehen an dieser Stelle ohne Agio 
ausgewiesen. Entsprechendes gilt für die prognostizierten Zinszahlungen an die Anleger, die über die 
Position „Jahresüberschuss“ der nachstehend abgebildeten voraussichtlichen Ertragslage mit in die Be-
rechnung aufgenommen wurde. 

Verfügbare liquide Mittel 

Die „verfügbaren liquiden Mittel neu“ entsprechen dem Kassenbestand und Bankguthaben der Emitten-
tin zum Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres.  

Der in 2021 ausgewiesene Startwert in Höhe von einer Millionen Euro ergibt sich durch die im Jahr 2020 
erfolgte Weiterreichung des Stammkapitals. 
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Bei den ausgewiesenen Investitionen des Umlaufvermögens handelt es sich um die auf Basis des Dar-
lehensvertrages vom 28. Januar 2020 in Form einer Darlehensaufnahme/Darlehensvergabe zwischen 
der FIM Finanz 3 GmbH und der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH weitergereichten liquiden Mittel. 

Der Posten „Investition des Umlaufvermögens alt“ stellt insoweit den prognostizierten Stand dieser wei-
tergereichten liquiden Mittel zu Beginn des jeweiligen Jahres dar.  

Unter „Investition des Umlaufvermögens neu“ wird schließlich der prognostizierte Stand der weiterge-
reichten liquiden Mittel dargestellt, der sich nach Berücksichtigung der Veränderungen der Investitionen 
der liquiden Mittel zum Ende des Jahres ergibt. 

Die „Veränderung der Investition der liquiden Mittel“ zeigt die prognostizierte unterjährige Veränderung 
des Darlehenstandes zwischen der FIM Finanz 3 GmbH und der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
auf. Positive Beträge stellen insoweit einen Mittelabgang von der FIM Finanz 3 GmbH an die FIM Im-
mobilien Holding Alpha GmbH, negative Beträge einen Mittelzufluss an die FIM Finanz 3 GmbH von der 
FIM Immobilien Holding Alpha GmbH dar. 

Darstellung der voraussichtlichen Ertragslage (PROGNOSE) 

 

Erläuterung der voraussichtlichen Ertragslage (PROGNOSE) 

Umsatzerlöse 

Als Umsatzerlöse sind diejenigen jährlichen Beträge der Emittentin ausgewiesen, die sie von der FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH für die Verwaltung der entsprechenden Anlegergelder zur Verfügung 
gestellt bekommt. Der Posten beträgt im Jahr 2021 und 2022 je Euro 100.000,- und wurde jeweils halb-
jährlich in Höhe von jeweils Euro 50.000,- gebucht. Im Jahr 2023 beträgt der Posten Euro 50.000,- 
jährlich, im Jahr 2024 Euro 25.000,-, d.h. abnehmend mit dem Aufwand für die Anlegerverwaltung 
(Stammdatenpflege, Zeichnungsscheinbearbeitung, Einführung der Verwaltungssysteme, Bearbeitung 
der Kündigungen etc.), so dass in den Jahren 2025 und 2026 prognosegemäß keine Erträge aus Ver-
waltung der Anlegergelder erwirtschaftet werden. Die ebenfalls ausgewiesene „2. Gesamtleistung“ ent-
spricht den Umsatzerlösen und wird deshalb nicht gesondert erläutert. 

Sonstige betriebliche Erträge 

In dieser Position wurden die Erträge aus der Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags (Agio) im Rah-
men der Zeichnung der Vermögensanlagen erfasst. Aufgrund der unterschiedlichen Höhe des Agios bei 
den angebotenen Vermögensanlagen wurde mit einem Prozentsatz von 2% des im jeweiligen Ge-
schäftsjahr gezeichneten Anlagebetrages kalkuliert. Für das Geschäftsjahr 2021 werden Erträge durch 
Vereinnahmung des Agios in Höhe von insgesamt Euro 36.458,33, für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe 
von insgesamt Euro 145.833,33, für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von insgesamt Euro 200.000,-, für 
das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von insgesamt Euro 135.416,67 und das Geschäftsjahr 2025 in Höhe 
von insgesamt Euro 63.541,67 und das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von insgesamt Euro 18.750,- prog-
nostiziert. Die Differenz zu den geplanten Einzahlungen der Nachrangdarlehen in den Jahren 2021 und 
2022 beruht darauf, dass das Agio nach den geplanten Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen 
abgegrenzt wurde. Dies ist möglich, weil gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB Aufwendungen und Erträge 
unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt werden müssen. Hierbei 
zeigt der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) Aufwendungen der nächsten Jahre, die bereits 
in der aktuellen Periode geleistet wurden (vgl. § 250 Abs. 1 HGB). Der passive Rechnungsabgrenzungs-
posten (pRAP) beinhaltet die erhaltenen Zahlungen, die einen Ertrag in der Folgeperiode darstellen (vgl. 

01.01.2021 -

31.12.2021

01.01.2022 -

31.12.2022

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2024 -

31.12.2024

01.01.2025 -

31.12.2025

01.01.2026 -

31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2. Gesamtleistung 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -203.333,33 -488.333,33 -732.500,00 -521.666,67 -314.166,67 -205.000,00

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223.843,75 1.339.812,50 1.958.125,00 1.914.250,00 1.867.125,00 1.818.375,00

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -122.500,00 -980.000,00 -1.445.500,00 -1.396.500,00 -1.347.500,00 -1.298.500,00

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.399,20 -37.033,47 -9.002,69 -49.632,25 -85.801,00 -106.577,94

8. Ergebnis nach Steuern 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

9. Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06
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§ 250 Abs. 2 HGB). Um somit dem Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung Rechnung zu tra-
gen, wird beim aRAP das Agio auf die zum jeweiligen Nachrangdarlehen gehörige Laufzeit aufgeteilt.  

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten zum Großteil den Marketing- und Vertriebsauf-
wand, der aus den Vertriebsprovisionen für die Platzierung der Nachrangdarlehen resultiert. Für die 
Vermittlung der Nachrangdarlehen werden Vermittlungsprovisionen in Höhe von durchschnittlich 5,4% 
(jährlich gestaffelt in Abhängigkeit vom Mittelzufluss) des angebotenen Gesamtemissionsvolumens 
(Euro 30 Mio.) gezahlt. Die Bestandspflegeprovision in Höhe von 0,5% p.a. fällt jährlich auf die Summe 
der jeweils im Vorjahr platzierten Nachrangdarlehen an. Die Provisionen wurden nach den geplanten 
Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen abgegrenzt, weshalb sie über das Ende der prognosti-
zierte Platzierungsphase (2022) hinausgehend abgebildet wurden. Die Ausweitung der Werte über den 
Zeitpunkt der prognostizierten Vollplatzierung (2022) hinaus begründet sich damit, dass die Provisionen 
nach den geplanten Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen abgegrenzt wurden. Dies ist mög-
lich, weil gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB Aufwendungen und Erträge unabhängig vom Zeitpunkt ihrer 
Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt werden müssen. Hierbei zeigt der aktive Rechnungsab-
grenzungsposten (aRAP) Aufwendungen der nächsten Jahre, die bereits in der aktuellen Periode ge-
leistet wurden (vgl. § 250 Abs. 1 HGB). Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) beinhaltet 
die erhaltenen Zahlungen, die einen Ertrag in der Folgeperiode darstellen (vgl. § 250 Abs. 2 HGB). Um 
somit dem Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung Rechnung zu tragen, werden beim aRAP 
die Vermittlungsprovisionen, die an die Vermittler der Nachrangdarlehen gezahlt wurden, auf die zum 
jeweiligen Nachrangdarlehen gehörige Laufzeit aufgeteilt. Die Vertriebsprovisionen werden zum Teil 
vom eingenommenen Agio gedeckt. Im Übrigen sollen die Provisionen aus Zinserträgen sowie Erträgen 
für die Anlegerverwaltung durch die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH gedeckt werden. Ferner kann 
die FIM Finanz 3 GmbH hierfür Mittel auf Basis des mit der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH abge-
schlossenen Darlehens- bzw. Kontokorrentvertrages in Anspruch nehmen (Cash-Pooling). Weiterhin 
sind hier die Aufwendungen für Rechtsberatung und Billigung sowie den Druck des Verkaufsprospektes 
erfasst. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten weiterhin die Vergütungen und Nebenkos-
ten der Vermögensanlagen sowie die Kosten für die jährliche Jahresabschlusserstellung und -prüfung. 

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  

Unter dieser Position sind die Zinserträge ausgewiesen, die die Emittentin aus dem Abschluss von Fi-
nanzierungsverträgen mit Immobiliengesellschaften generiert. Insoweit gehen die Planungen weiterhin 
von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von ca. 6,5% p.a. aus. Es werden hierbei 6,5% zur 
Berechnung herangezogen, jedoch wird in den Jahren, in denen Kapital eingesammelt wird, eine Ge-
wichtung vorgenommen: es wird davon ausgegangen, dass die Euro 10 Mio. linear über das Jahr 2021 
und Euro 20 Mio. linear über das Jahr 2022 eingesammelt und weitergereicht werden können. Würde 
man den vollen Betrag zur Berechnung der Zinserträge annehmen, müsste das geplante Nachrangdar-
lehenskapital direkt nach Beginn des öffentlichen Angebots eingesammelt und an die Immobiliengesell-
schaften zur Finanzierung weitergereicht werden.  

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die prognosegemäß in den Jahren 2021 bis 2026 zu 
leistenden Zinszahlungen an Anleger der Nachrangdarlehen. Auf die mit diesem Prospekt angebotenen 
Nachrangdarlehen zahlt die Emittentin je nach gewählter Vermögensanlage Zinsen in Höhe von 4,5%, 
5% oder 5,5% p.a. des Anlagebetrages.  

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Ergebnis nach Steuern 

Ausgewiesen sind die prognostizierten in den Jahren 2021 bis 2026 ertragsabhängigen Gewerbe- und 
Körperschaftssteuern. Schließlich wurde das Ergebnis nach Saldierung der Aufwendungen und Erträge 
sowie nach Abzug von Steuern ermittelt. 
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Jahresüberschuss 

Der prognostizierte Jahresüberschuss ergibt sich aus einer Saldierung der Aufwendungen und Erträge 
unter Berücksichtigung der anfallenden Steuern. 

Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 
GmbH 

Nach Bedienung sämtlicher geplanter Aufwendungen (inklusive der Zinszahlungen) und Investitionen 
stehen der Emittentin für den dargestellten Zeitraum zum Ende eines jeden Geschäftsjahres nach den 
Prognosen ausreichende liquide Mittel zur Verfügung. Nach den Planungen erfolgen die Zinszahlungen 
ab 2021 daher vertragsgemäß. 

Nach den Planungen der Emittentin werden ihr aus der Emission der angebotenen Vermögensanlagen 
im Geschäftsjahr 2021 Euro 10 Mio. zufließen. Dementsprechend plant die Emittentin für das Geschäfts-
jahr 2021 die Vergabe von Finanzierungen an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht feststehende 
konzerninterne Immobiliengesellschaften in Höhe von Euro 10 Mio. (PROGNOSE), d.h. Investitionen 
erfolgen dem Mittelzufluss entsprechend sukzessiv. Aus den vergebenen Finanzierungen erzielt die 
Emittentin über die Laufzeit der Vermögensanlagen Erträge aus den Finanzierungsverträgen. In der 
Kalkulation wurde eine Verzinsung in Höhe von durchschnittlich ca. 6,5% p.a. des jeweiligen Finanzie-
rungsbetrags zugrunde gelegt (PROGNOSE). 

Negative Abweichungen von den geplanten Einnahmen der Emittentin (d.h. Reduzierung der Zinser-
träge aus Finanzierungsverträgen mit Immobiliengesellschaften) könnten sich dahingehend auf die Fä-
higkeit, Zins- sowie Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger zu leisten, auswirken, dass die 
Emittentin mangels der Erträge und damit einhergehender Liquidität nicht imstande ist, die Zahlungs-
ansprüche der Anleger zu bedienen. Eine Gefährdung der von der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Emittentin abhängigen Zinszahlungen könnte entstehen, wenn die geplanten Einnahmen nicht 
realisiert werden. Ursache hierfür könnte die Zahlungsunfähigkeit von Immobiliengesellschaften sein, 
so dass der Emittentin nicht die prognostizierten Ergebnisse aus den mit ihnen abgeschlossenen Fi-
nanzierungsverträgen erzielt. Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin 
zur Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen kommen. 

Eine weitere Ursache könnte darin liegen, dass die Emittentin die geplanten Investitionen in die Vergabe 
von Finanzierungen an konzerninterne Immobiliengesellschaften mangels ausreichender Immobilien-
projekte nicht oder nicht im geplanten Umfang vornehmen kann, so dass die prognostizierten Ergeb-
nisse aus den Finanzierungsverträgen nicht erzielt werden. Bei Veränderungen der Rahmenbedingun-
gen (z.B. durch tatsächliche oder rechtliche Beschränkungen der jeweiligen Investitionsvorhaben) für 
die Investitionsvorhaben der Emittentin (Vergabe von Finanzierungen an konzerninterne Immobilienge-
sellschaften), könnte die Geschäftstätigkeit der Emittentin nachhaltig gestört werden. Die prognostizier-
ten Einnahmen könnten so nicht realisiert werden. Dadurch kann es zu einer Beeinträchtigung der Fä-
higkeit der Emittentin zur Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen kommen. 

Auch hätte ein Platzierungsergebnis der Vermögensanlagen, das hinter den Planungen zurückbleibt, 
grundsätzlich Auswirkungen auf die Fähigkeit der Emittentin, Zins- und Rückzahlung zu leisten. Es stün-
den im Falle einer niedrigen Platzierung weniger Mittel für Investitionen zur Verfügung, so dass weniger 
Erträge aus den Finanzierungsverträgen generiert werden könnten. Dadurch kann es zu einer Beein-
trächtigung der Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und/oder Rückzahlung der Vermögensanlagen kom-
men. Jedoch würde sich auch die Höhe des an die Anleger insgesamt zu zahlenden Gesamtbetrags 
(Zinsen und Rückzahlung) reduzieren und die Kosten der Platzierung entsprechend geringer ausfallen. 
Folglich muss ein Mindestbetrag für die Realisierung von Investitionsvorhaben nicht platziert und/oder 
eingezahlt werden. 

Sofern die Finanzierungsverträge entsprechend den Planungen abgeschlossen und die prognostizier-
ten Einnahmen generiert werden und keine unplanmäßigen Kosten, Aufwendungen oder Steuern von 
der Emittentin getragen werden müssen, wäre die Emittentin nach den Prognosen in der Lage, die 
Zinszahlungen sowie die Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger zum jeweiligen Fällig-
keitspunkt zu bedienen. Die als Investitionen vorgesehenen Finanzierungsverträge können gekündigt 
werden und die Liquidität über die abgebildeten Jahresergebnisse hinaus bei Bedarf geschaffen 
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werden. Hierfür wird die Zeitspanne, die der Emittentin während der Kündigungsfrist zur Verfügung 
steht, als ausreichend erachtet. 

Die Nachrangdarlehen können zum Ablauf einer Mindestlaufzeit von 24, 36 bzw. 48 Monaten erstmals 
gekündigt werden. Bei einer Zeichnung z.B. der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 
im Jahr 2021 ist daher eine erstmalige Kündigung durch den Anleger im Jahr 2023 möglich. Zu den 
jeweiligen o.g. Zeitpunkten der übrigen Vermögensanlagen können somit erstmals Rückzahlungsan-
sprüche gegen die Emittentin geltend gemacht werden. Nach Planungen der Emittentin soll die Bedie-
nung der Rückzahlungsansprüche aus Mitteln der Auflösung der Finanzierungsverträge erfolgen. Die 
Emittentin behält sich vor, auch eine Refinanzierung aus Bankkrediten oder Folgeemissionen durchzu-
führen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist z.B. der Fall, wenn die Konditionen der Bankkredite 
oder Folgeemissionen zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlungsansprüche günstiger sind als die 
aktuellen Konditionen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
können noch keine konkreten Aussagen zu den Bedingungen der Refinanzierungen durch Kreditinsti-
tute getroffen werden. Hinsichtlich der Auswahl der Rückzahlungsmodalitäten wird auf die Ausführun-
gen im Abschnitt „Darstellung der Geschäftsaussichten und Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH“ im Unterabschnitt „Exit-Szenarien“ auf Seite 25f. verwiesen. 
Eine Gefährdung der Rückzahlung der Vermögensanlagen würde dann eintreten, wenn liquide Mittel 
nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang aus den genannten Quellen generiert werden können. 

Darstellung der Geschäftsaussichten und Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH  

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot der Vermögensanlagen in Höhe von Euro 30 Mio. sollen über 
die Laufzeit der Vermögensanlagen sukzessive in die Vergabe von Finanzierungen (unmittelbare Anla-
geobjekte) an konzerninterne Immobiliengesellschaften für die Realisierung von zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht feststehenden Immobilienprojekten investiert werden.  

Auf Ebene der Immobiliengesellschaften werden die Mittel sowohl für den Erwerb von Immobilien (Ge-
werbe- bzw. Einzelhandelsimmobilien mit dem Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel) als auch für die 
Optimierung, Revitalisierung, Instandhaltung und Refinanzierung von Immobilien in nachhaltigen Lagen 
verwendet, welche bereits im Eigentum der jeweiligen Immobiliengesellschaft stehen (mittelbare Anla-
geobjekte). 

Entsprechende Finanzierungsverträge sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht abge-
schlossen. Hinsichtlich der Art der Finanzierung sollen die Finanzierungen während der Laufzeit der 
Vermögensanlagen über die Vergabe von Nachrangdarlehen an konzernprivilegierte Immobiliengesell-
schaften erfolgen. Im Rahmen der Ausgestaltung des jeweiligen Finanzierungsvertrages wird die Emit-
tentin die Konditionen der angebotenen Vermögensanlagen insoweit beachten, als dass die Höhe der 
Zinsen, die Laufzeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass Zinszahlungen und Rück-
zahlung der Vermögensanlagen an den Anleger nicht gefährdet sind und aus den Einnahmen aus den 
Finanzierungsverträgen erfolgen können. 

Aus den vergebenen Finanzierungen soll die Emittentin über die Laufzeit der Vermögensanlagen Er-
träge in Form von Zinsen erzielen. In der Kalkulation wird von einer Verzinsung in Höhe von durch-
schnittlich ca. 6,5% p.a. des jeweiligen Finanzierungsbetrags ausgegangen (PROGNOSE). Nach den 
Planungen betragen die Zinserträge im Geschäftsjahr 2021 Euro 223.843,75, im Geschäftsjahr 2022 
Euro 1.339.812,50, im Geschäftsjahr 2023 Euro 1.958.125,-, im Geschäftsjahr 2024 Euro 1.914.250,-, 
im Geschäftsjahr 2025 Euro 1.867.125,- und im Geschäftsjahr 2026 Euro 1.818.375,- (PROGNOSE). 
Die geplanten Erträge der Emittentin müssen die Tragung der Verwaltungskosten der Emittentin sowie 
die Zinszahlungen an den Anleger über die Laufzeit der Vermögensanlagen decken. In den abgebilde-
ten Geschäftsjahren 2021 bis 2026 werden prognosegemäß ausreichende Einnahmen aus Zinsen aus 
den Finanzierungsverträgen erzielt, um die entsprechenden Zinsen auf die angebotenen Nachrangdar-
lehen zu leisten. Die vertraglich vorgesehene Rückzahlung der Finanzierungen aus den Finanzierungs-
verträgen soll entsprechend den Bedingungen der angebotenen Vermögensanlagen vereinbart werden. 
Die Vergabe von Finanzierungen an konzerninterne Immobiliengesellschaften dient der Realisierung 
von Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte). Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen 
konkrete Immobilienprojekte nicht fest. Es sind jedoch folgende Investitionskriterien vor jeder Investition 
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zu beachten, wobei diese nicht kumulativ, sondern alternativ zu sehen sind, d.h. nicht alle aufgeführten 
Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein:  

• Solitärstandorte sowie Fachmarktzentren 

• Handelsimmobilien, idealerweise mit Hauptmietern aus dem Lebensmittelbereich 

• nachhaltige Lagen mit Handelsbezug  

• Grundstücke mit besonders attraktiven, frequenzstarken Lagen 

• projektierte Grundstücke mit weiterem Wertsteigerungspotential 

• Wohnimmobilien nicht ausgeschlossen 

• auch Mehrgeschossigkeit und Teileigentum möglich 

• nachhaltige Lagen mit Wertsteigerungspotential 

• gesundes Wettbewerbsumfeld 

• stark frequentierte Ein-/Ausfallstraßen 

• gesamtes Bundesgebiet (bevorzugt Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und 

Ballungsräume in Sachsen) 

• bevorzugt: nachvollziehbar nachhaltige Bestandsobjekte mit kurzen Mietvertragsrestlaufzeiten (< 5 

Jahre), die deshalb kurzfristig umsetzbares Wertsteigerungspotential bieten 

• Objekte mit kurzfristigen Revitalisierungsmöglichkeiten (z.B. Teilleerstände, benachbarte Brachflä- 

chen). 

Eine ausführliche Darstellung kann dem Prospektabschnitt „Investitionskriterien für Immobilienprojekte 
(mittelbare Anlageobjekte)“ Seite 48ff. des Verkaufsprospektes entnommen werden. Die Emittentin geht 
davon aus, dass das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende Recht und die steuerliche Situa-
tion der Emittentin über die gesamte Laufzeit der Vermögensanlagen aufrechterhalten bleiben. Aus 
Sicht der Emittentin werden alle wesentlichen Einflussfaktoren für die Geschäftsaussichten der Emit-
tentin in Zukunft konstant bleiben. Hierzu zählen insbesondere der Markt, auf dem die Emittentin 
und/oder die Immobiliengesellschaften aktiv ist/sind, die jeweiligen Standortaussichten sowie das ge-
setzliche und steuerrechtliche Umfeld. Auf dieser Basis wurde auch die voraussichtliche Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage ermittelt. Insoweit wird hinsichtlich der konkreten Geschäftsaussichten inklu-
sive des prognostizierten Emissions- und Investitionsverlaufs auf die Darstellung im vorherigen Ab-
schnitt „Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH“ auf Seite 20f. 
des Verkaufsprospektes und „Darstellung der Geschäftsaussichten und Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH“ auf Seite 21ff. verwiesen. Treten die geplanten 
Geschäftsaussichten und damit auch die voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ein, 
sind Zinszahlungen auf die vorliegend angebotenen Nachrangdarlehen sowie deren Rückzahlung an 
die Anleger nicht gefährdet. Eine Vielzahl von Faktoren kann sich positiv, aber auch negativ auf diese 
Geschäftsaussichten auswirken. Da bei den künftigen Investitionsvorhaben der Emittentin die Anlage-
objekte und damit die wesentlichen Faktoren für eine Planung nicht final feststehen, können Aussagen 
über Auswirkungen der geplanten Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit zur gewinnabhängigen Zins- 
und Rückzahlung der Vermögensanlagen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nur eingeschränkt er-
folgen. Nachfolgend werden die Faktoren dargestellt, die Einfluss auf die Zins- und Rückzahlung der 
Vermögensanlagen haben können. 

Investitionen 

Nach den Planungen der Emittentin werden ihr aus der Emission der angebotenen Vermögensanlagen 
im Geschäftsjahr 2021 Euro 10 Mio. zufließen. Dementsprechend plant die Emittentin für das Geschäfts-
jahr 2021 die Vergabe von Finanzierungen an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht feststehende 
konzerninterne Immobiliengesellschaften in Höhe von Euro 10 Mio. (PROGNOSE), d.h. Investitionen 
erfolgen dem Mittelzufluss entsprechend sukzessiv. Es wird weiterhin unterstellt, dass eine Vollplatzie-
rung des Gesamtemissionsvolumens von Euro 30 Mio. im Jahr 2022 und dementsprechend in 2022 
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eine nahezu vollständige Ausreichung der anlagefähigen liquiden Mittel der Emittentin in die Finanzie-
rung der Immobiliengesellschaften erfolgen wird. Die Geschäftsaussichten der Emittentin hängen ent-
scheidend davon ab, ob die geplanten Investitionen in die Vergabe von Finanzierungen an konzernin-
terne Immobiliengesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Realisierung von Immobilienprojekten 
(mittelbare Anlageobjekte) erfolgreich durchgeführt werden und die Emittentin daraus entsprechende 
Rückflüsse erzielt, um neben ihren sonstigen Aufwendungen auch die Zinszahlungen sowie die Rück-
zahlungen an die Anleger zu bedienen. Daher ist die Auswahl der jeweiligen Anlageobjekte entschei-
dend. Einerseits muss es der Emittentin gelingen, ausreichende Anlageobjekte zu generieren, die den 
Investitionskriterien entsprechen. Andererseits könnten sich Anlageobjekte besser oder schlechter als 
erwartet entwickeln. Der Entwicklung der Anlageobjekte kommt eine hohe Bedeutung zu. Die Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin könnte nachhaltig gestört werden, wenn die ausgewählten Anlageobjekte 
ausfallen und/oder Verluste erleiden, hieraus also nicht die Zins- und Rückzahlung der investierten Mit-
tel erwirtschaftet werden kann, was zu einer Verringerung der Fähigkeit der Emittentin führen kann, die 
Zinsen und die Rückzahlung zu leisten.  

Bei Abschluss von Finanzierungsverträgen zwischen der Emittentin und den Immobiliengesellschaften 
in Form von Nachrangdarlehen entfallen die Ansprüche der Emittentin auf Zinszahlungen und Rückzah-
lung aufgrund der Vereinbarung einer qualifizierten Nachrangabrede, wenn bei den Immobiliengesell-
schaften durch Zahlung der Zinsen oder eine Rückzahlung des Darlehensbetrages ein Insolvenzeröff-
nungsgrund herbeigeführt wird. In einem solchen Fall kommt es nicht zur Zinszahlung oder Rückzah-
lung des valutierten Darlehensbetrages an die Emittentin, was zu einer Verringerung der Fähigkeit der 
Emittentin führt, die Zinsen und die Rückzahlung an die Anleger zu leisten. Der Anspruch der Emittentin 
auf Zahlung der Zinsen oder Rückzahlung des valutierten Darlehensbetrages lebt wieder auf, wenn das 
Zahlungsverbot nachträglich beseitigt wurde. Dabei ist regelmäßig von den Immobiliengesellschaften 
das Bestehen des Zahlungsverbotes zu prüfen. Liegt das Zahlungsverbot nicht mehr vor, hat die Zah-
lung der Zinsen zum nächsten Zinstermin und die Rückzahlung des valutierten Darlehensbetrages in-
nerhalb von drei Bankarbeitstagen zu erfolgen. 

Wird das Zahlungsverbot nicht beseitigt, erfolgt keine Rückzahlung an die Emittentin. Für den Anleger 
besteht insoweit ein doppelter Nachrang, wenn nicht nur eine Vergabe von Nachrangdarlehen vom An-
leger an die Emittentin, sondern auch seitens der Emittentin an konzerninterne Immobiliengesellschaf-
ten erfolgt. Im Falle der Liquidation der Emittentin und/oder der Immobiliengesellschaft(en) sowie im 
Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die Emittentin und/oder die Immobiliengesell-
schaft(en) kann der Anleger bzw. die Emittentin seine bzw. ihre Ansprüche (Zinsen, Rückzahlung) ge-
genüber dem jeweiligen Insolvenzverwalter nur als nachrangige(r) Insolvenzgläubiger(in) geltend ma-
chen. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um auf nachrangige Forderungen im Insolvenzverfahren 
Zahlungen zu leisten, hätte dies für den Anleger bzw. die Emittentin insoweit Auswirkungen, als die 
Fähigkeit der Emittentin bzw. der Immobiliengesellschaften zur Zins- und Rückzahlung in diesem Fall 
nicht gegeben wäre. 

Markt und Standortaussichten 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin hängen stark von den Rahmenbedingungen und der Entwick-
lung des Immobilienmarktes - insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel - ab.  

Die nach wie vor zu verzeichnende Knappheit an entsprechenden Immobilien führt zu einer erhöhten 
Marktnachfrage. Aufgrund einer erhöhten Marktnachfrage ist es möglich, die Immobilie mit entsprechen-
den Aufschlägen zu veräußern und/oder zu einem höheren Mietzins zu vermieten. In den von der Emit-
tentin bevorzugten Investitionsstandorten (Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Ballungsräume in Sachsen) existieren positive wirtschaftliche Rahmenbedingungen und bieten den 
Immobiliengesellschaften unmittelbar sowie für die Emittentin mittelbar entsprechende Bedingungen für 
die Erreichung ihrer Ziele. Das Augenmerk wird insbesondere auf nachhaltige Lagen mit Wertsteige-
rungspotential, ein gesundes Wettbewerbsumfeld sowie stark frequentierte Ein-/Ausfallstraßen gerich-
tet. Aber auch der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existierende Immobilienmarkt lässt positive 
Rückschlüsse hinsichtlich der Geschäftsaussichten und somit des Erreichens der bedingungsgemäßen 
Zahlungen an die Anleger (Zinsen/Rückzahlungen) zu. Begriffe wie Eurokrise, Realzinsfalle oder auch 
die schwankenden Kapitalmärkte beschäftigen nicht nur die Medien, sondern auch Investoren. Insbe-
sondere institutionelle Anleger aus dem In- und Ausland wie Versicherungsgesellschaften, Pensions-
kassen und Family Offices sehen Immobilien als wichtigen Baustein für die Vermögensstruktur in 
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unruhigen Zeiten. Die weiterhin niedrigen Zinsen für Immobilientransaktionen in Deutschland verstärken 
hierbei die Attraktivität zusätzlich bei nationalen und internationalen Kaufinteressenten. Der jahrelange 
Boom auf dem deutschen Immobilienmarkt in Verbindung mit den Auswirkungen der Covid-19 Pande-
mie zeigt insoweit Wirkung, als dass das Transaktionsvolumen der Gewerbeimmobilien 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr rückläufig war. Von einer Krise im Bereich der Gewerbeimmobilien kann dennoch 
keine Rede sein. So wurde trotz der Covid-19 Pandemie das dritthöchste Transaktionsvolumen der 
Dekade erzielt. Denn die Rahmenbedingungen aus niedrigen Zinsen und dem im europäischen Ver-
gleich positiven Rendite-Risiko-Verhältnis auf dem deutschen Markt sorgen hierzulande weiter für hohe 
Kapitalzuflüsse (Quelle: https://www.colliers.de/wp-content/uploads/2021/02/Colliers_Research_Markt-
bericht_B%C3%BCrovermietung.pdf). Mögliche negative Auswirkung dieser Marktsituation kann sein, 
dass die Transaktionsvolumina und damit auch die Rendite der Transaktionen sinken. Entsprechend 
könnte die Emittentin nicht die prognostizierten Erträge aus dem jeweiligen Finanzierungsvertrag erzie-
len, was zu einer Minderung der Fähigkeit sowohl der Immobiliengesellschaften als auch der Emittentin 
führen würde, Zinsen und die Rückzahlung an die Emittentin und nachfolgend an die Anleger zu leisten.  

Ein weiterer sowohl für die Anleger als auch für die Emittentin wichtiger Faktor ist die relative Stärke 
des Lebensmitteleinzelhandels im Vergleich zu anderen Branchen. 

Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im März 2021 nach vorläufigen Ergebnissen des 
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 7,7 % und no-
minal (nicht preisbereinigt) 7,4 % mehr umgesetzt als im Februar 2021. Dies war sowohl real als auch 
nominal das zweitstärkste Umsatzplus gegenüber einem Vormonat seit Beginn der Einschränkungen 
infolge der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 
2020 war der Umsatz im März 2021 kalender- und saisonbereinigt real 4,4 % höher. Ohne Kalender- 
und Saisonbereinigung stieg der Einzelhandelsumsatz im März 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat 
März 2020 real um 11,0 % und nominal um 12,3 %. Dies war real und nominal der stärkste Umsatzan-
stieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994. Der Einzelhandel mit 
Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren hingegen setzte im März 2021 real 2,9 % und nominal         
4,6 % mehr um als im März 2020. Dabei lag der Umsatz der Supermärkte, SB-Warenhäuser und Ver-
brauchermärkte real 3,1 % und nominal 4,7 % über dem des Vorjahresmonats.  

(Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_212_45212.html) 

Der Bereich Lebensmitteleinzelhandel bildet im Einzelhandel nach wie vor eines der robustesten Seg-
mente. Daher dürfte die dazu parallel verlaufende derzeitige Immobilienmarktentwicklung positive 
Grundlagen für die operative Geschäftstätigkeit der Immobiliengesellschaften schaffen, was zu einer 
Erhöhung der Fähigkeit sowohl der Immobiliengesellschaften als auch der Emittentin führt, Zinsen und 
die Rückzahlung an die Emittentin und nachfolgend an die Anleger zu leisten. 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin könnte dann nachhaltig gestört werden, wenn sich während der 
Realisierung eines Immobilienprojektes die Nachfrage an Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien auf-
grund eines Überangebots an entsprechenden Immobilien negativ entwickeln, wodurch eine Veräuße-
rung und/oder Vermietung solcher Immobilien nicht oder nur zu ungünstigen Konditionen möglich wäre. 
Entsprechend könnte die Emittentin nicht die prognostizierten Erträge aus dem jeweiligen Finanzie-
rungsvertrag erzielen, was zu einer Minderung der Fähigkeit sowohl der Immobiliengesellschaften als 
auch der Emittentin führen würde, Zinsen und die Rückzahlung an die Emittentin und nachfolgend an 
die Anleger zu leisten. Wettbewerbsreaktionen und deren Einfluss auf den Markt z.B. durch neue Pro-
dukte, Preispolitik und besondere Strategien von Mitbewerbern lassen sich nicht voraussehen. 

Veräußerungs-/Mieterlöse der Immobiliengesellschaften 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin hängen ebenfalls davon ab, dass die Immobiliengesellschaften, 
welche eine Finanzierung von der Emittentin erhalten, entsprechende Ergebnisse aus der Veräußerung 
und/oder Vermietung der Objekte erzielen, um so die Ansprüche der Emittentin aus dem jeweiligen 
Finanzierungsvertrag zu bedienen. Dabei ist die Qualität des Immobilienprojektes, die Entwicklung des 
Standortes und die Nachfrage nach entsprechenden Immobilien entscheidend. Handelt es sich um eine 
Immobilie in einem strukturstarken Standort, mit niedriger Arbeitslosenquote und jährlichem Bevölke-
rungszuwachs, so besteht eine entsprechende Marktnachfrage hinsichtlich der Veräußerung. Ebenso 
die derzeit noch vorhandene Knappheit an entsprechenden Immobilien führt zu einer erhöhten Markt-
nachfrage. Aufgrund dessen sind weiterhin steigende Verkaufspreise/Mietzinsen zu erwarten.  In den 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_212_45212.html
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von der Emittentin bzw. den Immobiliengesellschaften bevorzugten Investitionsstandorten existieren 
ebenfalls positive wirtschaftliche Rahmenbedingungen und bieten den jeweiligen Immobiliengesell-
schaften unmittelbar sowie für die Emittentin mittelbar entsprechende Bedingungen für die Erreichung 
ihrer Ziele.  

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin könnte gestört werden, wenn während der Laufzeit eines Finan-
zierungsvertrages sich die Veräußerbarkeit und/oder Vermietbarkeit einer Immobilie verschlechtert, so 
dass die jeweilige Immobiliengesellschaft nicht die Erträge aus Veräußerung bzw. Vermietung erzielt, 
die für die Bedienung der Ansprüche der Emittentin aus dem Finanzierungsvertrag ausreichen. Dies 
wiederum könnte zu einer Verringerung der Fähigkeit der Emittentin führen, die Zinsen und die Rück-
zahlung an deren Anleger zu leisten. 

Emissionsverlauf 

Für Investitionen ist ein Zufluss aus den angebotenen Vermögensanlagen erforderlich. Nach den Pla-
nungen der Emittentin werden ihr aus der Emission der angebotenen Vermögensanlagen im Geschäfts-
jahr 2021 Euro 10 Mio. zufließen. Prognosegemäß soll der Gesamtbetrag von Euro 30 Mio. bis zum 
Ablauf der zwölfmonatigen Prospektgültigkeit und somit im Geschäftsjahr 2022 vollständig platziert sein 
(PROGNOSE). Nur mit diesem Zufluss und den Investitionen können Erträge so generiert werden, dass 
die Emittentin zur Zins- und Rückzahlung an deren Anleger fähig ist. Allerdings hat ein verminderter 
Zufluss auch zur Folge, dass die Zinszahlungspflicht der Emittentin geringer als erwartet ausfällt. Gleich-
zeitig reduzieren sich die platzierungsabhängigen Emissionskosten, so dass die geringeren Erlöse nicht 
zwangsläufig auch zu geringeren Ergebnissen bei der Emittentin führen müssen. Unabhängig davon ist 
nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der fixen Emissionskosten (Initiierung der Vermögensanlagen, 
Marketing und Vertrieb) der Kapitalzufluss aus der Platzierung der angebotenen Vermögensanlagen 
ausschließlich zur Deckung dieser Emissionskosten ausreicht und die Emittentin zur Zins- und Rück-
zahlung nicht fähig ist. 

Recht und Steuern 

Änderungen in den Gesetzen können die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse beeinflussen und sich 
positiv oder negativ auf die Geschäftsaussichten und/oder wirtschaftliche Situation der Emittentin aus-
wirken. Auch Änderungen in den Steuergesetzen können Einfluss auf die Fähigkeit nehmen, Zinsen 
und Rückzahlung zu leisten. So kann beispielsweise die Erhöhung oder Senkung der Körperschafts-
teuer eine Veränderung in der Steuerlast der Emittentin auslösen, was je nach Änderungsrichtung zu 
höheren oder niedrigeren Nachsteuerergebnissen führt. Etwaig sinkende Steuer für die Emittentin könn-
ten dagegen positive Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der Emittentin und somit ihre 
Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen haben. 

Soweit Gesetzesänderungen zu erheblichen Aufwendungen und/oder Steuerzahlungen bei der Emit-
tentin führen, könnte dies ihre Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen negativ 
beeinträchtigen. 

Exit-Szenarien 

Die Vermögensanlagen haben eine unbestimmte Laufzeit und können nur durch Kündigung beendet 
werden. Eine ordentliche Kündigung ist sowohl durch den Anleger als auch durch die Emittentin erst-
malig zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit möglich. Diese beginnt ab dem jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin) und hat eine Dauer 
von mindestens 24 Monaten, wobei eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten einzuhalten ist. Insoweit 
können beispielsweise bei einer Zeichnung des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 
im Jahr 2021 erstmals im Jahr 2023 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend gemacht 
werden. Bei einer Zeichnung des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ im Jahr 2021 
können erstmals im Jahr 2024 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend gemacht werden. 
Bei einer Zeichnung des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ im Jahr 2021 können 
erstmals im Jahr 2025 Rückzahlungsansprüche gegen die Emittentin geltend gemacht werden.  

Nach Planungen der Emittentin soll die Bedienung der Rückzahlungsansprüche aus Erträgen der Ge-
schäftstätigkeit und/oder aus Mitteln aus der Auflösung von Finanzierungsverträgen erfolgen. Dies gilt 
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grundsätzlich auch im Falle eines überplanmäßig hohen Kündigungsvolumens der Anleger zu verschie-
denen Kündigungszeitpunkten. Sollte die Emittentin zum Zeitpunkt der überplanmäßig hohen Kündi-
gungen nicht über die entsprechende Liquidität verfügen, wirkt sich das auf die Rückzahlung des Anla-
gebetrages an den Anleger dahingehend aus, dass diese sich mangels Liquidität zeitlich verzögert 
und/oder ganz ausfällt.  Die Emittentin behält sich vor, auch eine Refinanzierung aus Bankkrediten oder 
Folgeemissionen durchzuführen, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist z.B. der Fall, wenn die 
Zinssätze der Bankkredite oder Folgeemissionen zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlungsansprü-
che günstiger sind als die Zinssätze der prospektgegenständlichen Vermögensanlagen.  

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung können noch keine konkreten Aussagen zu den Bedingungen 
der Refinanzierungen durch Kreditinstitute getroffen werden. Eine konkrete Rückzahlungsvariante steht 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Maßgeblich für die Wahl der Art der Finanzierung 
zur Rückzahlung der Nachrangdarlehen ist die Verfassung der Märkte, insbesondere des Kredit-, des 
Immobilien- und des Kapitalmarktes sowie die wirtschaftliche Situation der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Rückzahlungen.  

Beispiel 1: Wenn der Immobilienmarkt zum Zeitpunkt der Rückzahlung günstig ist und die Emittentin 
genügend liquide Mittel aus ihrer operativen Geschäftstätigkeit erwirtschaften kann, ist es wirtschaftlich 
sinnvoll, die Rückzahlungen aus den Einnahmen der Geschäftstätigkeit/liquiden Überschüssen des 
operativen Geschäfts zu bedienen und auf Refinanzierung durch Kreditinstitute zu verzichten. Die Rück-
zahlung der Nachrangdarlehen erfolgt hieraus.  

Beispiel 2: Wenn die Kreditmarktkonditionen zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen 
günstig sind, ist es wirtschaftlich sinnvoll, zukünftige Finanzierungen über Banken zu realisieren. Die 
Rückzahlung der Nachrangdarlehen erfolgt hieraus.  

Beispiel 3: Wenn der Immobilienmarkt zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen keine 
interessanten Projekte bietet, ist eine (mittelbare) Investition von Anlegergeldern in diese wirtschaftlich 
nicht mehr sinnvoll. Dann können Finanzierungsverträge aufgelöst werden. Die Rückzahlung der Nach-
rangdarlehen erfolgt hieraus.  

Beispiel 4: Wenn zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Nachrangdarlehen die Konditionen am Kapital-
markt günstig sind und zeitgleich am Immobilienmarkt interessante Projekte angeboten werden, ist eine 
Investition von Anlegergeldern wirtschaftlich sinnvoll. Die Rückzahlung der Nachrangdarlehen erfolgt 
aus den Mitteln einer Anschlussemission. 

Sollte die Emittentin zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Rückzahlungsansprüche nicht über die aufgezeig-
ten Wege (Erträge der Geschäftstätigkeit, Mittel aus Auflösung von Finanzierungsverträgen, Bankfinan-
zierungen, Mitteln einer Anschlussemission) ausreichend Mittel generieren können, würde sie nicht über 
die notwendige Liquidität verfügen, um die Zins- und Rückzahlungsansprüche der Anleger zu bedienen. 
Aufgrund mangelnder Liquidität wäre ihre Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung an die Anleger insoweit 
beeinträchtigt, als dass die Zins- und Rückzahlung sich zeitlich verzögern und/oder ganz ausfallen könn-
ten. Wenn jedoch die vorstehend im Einzelnen dargestellten Einflussfaktoren auf Ebene der Emittentin 
und/oder der Immobiliengesellschaften eingehalten werden, ist die Emittentin voraussichtlich fähig, die 
prognostizierte Zins- und Rückzahlung der Vermögensanlagen zu leisten. 
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Risiken der Vermögensanlagen 

Allgemeiner Hinweis 

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um Vermögensanlagen der FIM Finanz 3 GmbH, welche 
mit Risiken verbunden sind. Der Anleger sollte daher die nachfolgenden Risiken vor dem Hintergrund 
der übrigen Angaben in diesem Verkaufsprospekt aufmerksam lesen und bei seiner Entscheidung ent-
sprechend berücksichtigen. Insbesondere sollte die vom Anleger erworbene/n Vermögensanlage/n sei-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und sein Anlagebetrag nur einen unwesentlichen Teil 
seines übrigen Vermögens ausmachen. Eine gesetzliche oder anderweitige Einlagensicherung besteht 
nicht. 

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit 
den angebotenen Vermögensanlagen dargestellt, die für die Bewertung der Vermögensanlagen von 
wesentlicher Bedeutung sind, sowie die Risikofaktoren, die die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen 
können, die kalkulierten Ergebnisse zu erwirtschaften. Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken lässt 
keine Rückschlüsse auf mögliche Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer potentiellen Be-
einträchtigung zu. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zusätzliche Risiken auch aus der individuellen Situa-
tion des Anlegers ergeben können. Daher sollte der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen Verhältnisse prüfen und gegebenenfalls individuellen fachlichen Rat einholen. 

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die prognostizierten Ergebnisse der Emittentin haben. Dies kann zu ge-
ringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Maximalrisiko 

Über den Totalverlust der Vermögensanlagen (zzgl. Agio) hinaus besteht das Risiko der Gefährdung 
des sonstigen Vermögens der Anleger bis hin zur Privatinsolvenz. Denn sofern die Anleger den Erwerb 
der Vermögensanlagen teilweise oder vollständig fremdfinanzieren, haben sie den Kapitaldienst für 
diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn keinerlei Rückflüsse aus den Vermögensanlagen 
erfolgen sollten. Sollten die Nachrangdarlehen zudem von künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder 
anderen Rechtsänderungen betroffen sein, könnten die Anleger ebenfalls Privatinsolvenz erleiden. 
Auch eventuelle zusätzliche Steuern auf den Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der 
Vermögensanlagen sind von den Anlegern im Falle fehlender Rückflüsse aus ihrem sonstigen 
Vermögen zu begleichen. Die betreffenden Anleger könnten somit nicht nur einen Totalverlust des 
Anlagebetrages zzgl. Agio erleiden, sondern müssten das zur Finanzierung der Vermögensanlagen 
aufgenommene Fremdkapital inklusive Zinsen zurückzahlen und/oder die eventuellen zusätzlichen 
Steuern aus ihrem sonstigen Vermögen leisten. Die Steuer-, Gesellschafts- oder andere 
Rechtsänderungen sowie die Fremdfinanzierung könnten jeweils zur Privatinsolvenz (maximales 
Risiko) der Anleger führen. Das Maximalrisiko der Anleger besteht somit in der Privatinsolvenz. 

Prognose- und anlagegefährdende Risiken 

Zunächst werden die prognose- und anlagegefährdenden Risiken dargestellt. 

Bei den prognosegefährdenden Risiken handelt es sich um Risiken, die zu Geschäftsergebnissen der 
Emittentin führen können, die schwächer sind als die im Verkaufsprospekt abgebildeten Prognosen, 
und damit zu geringeren Zinszahlungen bis hin zum Teilverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio an den 
Anleger führen können. 

Bei den anlagegefährdenden Risiken handelt es sich um Risiken, die entweder die Anlageobjekte 
und/oder die gesamten Vermögensanlagen gefährden und somit bis zum Totalverlust des Anlagebetra-
ges des Anlegers zzgl. Agio führen können. 
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Geschäftstätigkeit der Emittentin und/oder der Immobiliengesellschaften 

Finanzierungsgesellschaft 

Da die Emittentin für mehrere Immobiliengesellschaften als Finanzierungsgesellschaft tätig wird, kön-
nen sich Risiken für die Anleger der Emittentin dadurch ergeben, dass 

• die aus den Finanzierungsverträgen mit den Immobiliengesellschaften geplanten Erlöse aus 
Verzinsungen nicht oder nicht dauerhaft realisiert werden können, weil die Ertragskraft der Im-
mobiliengesellschaften nicht den Erwartungen entspricht; 

• die in die Immobiliengesellschaften investierten Mittel teilweise oder vollständig als Folge von 
eventuellen Insolvenzen wertberichtigt werden müssen und sich somit insgesamt geringere Er-
gebnisse aus Finanzierungsverträgen ergeben können. 

Bei Eintritt eines Risikos oder mehrerer der aufgezählten Risiken kann es zu geringeren wirtschaftlichen 
Ergebnissen der Emittentin kommen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin 
zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Geschäftstätigkeit der Immobiliengesellschaften 

Aufgrund der immobilienbezogenen Geschäftstätigkeit der Immobiliengesellschaften, für die die 
Emittentin als Finanzierungsgesellschaft tätig wird, sind die Ergebnisse der Emittentin mittelbar von der 
Entwicklung der Immobilienprojekte der Immobiliengesellschaften sowie der Entwicklung des 
Immobilienmarktes abhängig. Insbesondere können branchenspezifische Risiken dadurch eintreten, 
dass 

• die Immobiliengesellschaften durch eine Angebotsverknappung von Immobilienobjekten und 
eine damit verbundene Erhöhung der Kaufpreise geringere Ergebnisse erwirtschaften; 

• Fehleinschätzungen bei der Auswahl geeigneter Immobilien den Verkauf der Objekte zu den 
geplanten Preisen erschweren könnten, was zu geringeren Ergebnissen führen könnte; 

• Sich aufgrund einer Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen kreditgebender Banken 
und/oder ungünstigerer Finanzierungskonditionen für die Immobiliengesellschaften 
Investitionshemmnisse ergeben könnten, wodurch sie geringere Ergebnisse erwirtschaften 
würden; 

• die Standorte, an denen investiert wurde, sich aufgrund zwischenzeitlich verschlechterter 
Verkehrsanbindungen, Sozialstrukturen oder anderer sich nachteilig auf die Wertentwicklung 
von Immobilien auswirkenden Faktoren negativ entwickeln könnten, wodurch die 
Immobiliengesellschaften geringere Ergebnisse erwirtschaften würden; 

• sich ferner Entwertungen der Immobilien aus Lärm und/oder Immissionsbelästigungen ergeben 
könnten. Dies könnte auf Seiten der Immobiliengesellschaften zu Ausfällen von Mieteinnahmen 
und/oder geringeren Veräußerungserlösen führen, wodurch geringere Ergebnisse 
erwirtschaftet werden würden; 

• zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die Qualität der Immobilien (Reparaturanfälligkeit, 
Bauqualität, eingeschränkte Wiederverkäuflichkeit, mangelhafte Objektrendite usw.) nicht 
vorhersehbar ist, wodurch das Risiko besteht, dass sich bei Objektsanierungen höhere als die 
geplanten Kosten und/oder unvorhergesehene Zusatzaufwendungen sowie Vermietungs- und/ 
oder Verkaufsrisiken für die Immobilien ergeben mit der Folge der Erwirtschaftung geringerer 
Ergebnisse; 

• sich die Marktsituation an den Investitionsstandorten durch Aktivitäten von Wettbewerbern 
nachteilig verändert. Dies könnte sich negativ auf den Wert der Immobilien auswirken wodurch 
das Risiko besteht, dass die Immobiliengesellschaften nicht die geplanten Mieteinnahmen 
und/oder Veräußerungserlöse erzielen und dadurch geringere Ergebnisse erwirtschaften; 

• bei den Objekten Mängel (Baumängel, Mängel in der Strom- und/oder Wärmeversorgung, etc.) 
auftreten könnten, die die Immobiliengesellschaften zu vertreten haben. Die 
Immobiliengesellschaften wären dann für die Beseitigung dieser Mängel verantwortlich und es 
würden Nachbesserungsaufwendungen entstehen. Es besteht somit das Risiko, dass aufgrund 
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höherer als der geplanten Aufwendungen geringere Ergebnisse durch die 
Immobiliengesellschaften erzielt werden; 

• sich Veräußerungen von Immobilien nicht oder nur zu schlechteren Konditionen realisieren las-
sen und dadurch geringere als die geplanten Veräußerungserlöse erzielt würden. 

Bei Eintritt eines oder mehrerer der aufgezählten Risiken kann es zu geringeren wirtschaftlichen 
Ergebnissen auf Ebene der Immobiliengesellschaften und als Folge auch auf Ebene der Emittentin 
kommen. Dies kann wiederum zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger der Emittentin bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Objekt-/Projektauswahl 

Die Ergebnisse der Emittentin hängen von der Auswahl der Anlageobjekte (Immobiliengesellschaften) 
und deren Entwicklung auf allen Investitionsebenen (d.h. auf Ebene der Emittentin: von der Auswahl 
der Immobiliengesellschaften; auf Ebene der Immobiliengesellschaften: von der Auswahl der Immobili-
enprojekte) ab. Es besteht das Risiko, dass ungünstige Anlageobjekte (Immobiliengesellschaften) auf 
der Ebene der Emittentin und/oder ungünstige Projekte auf der Ebene der Immobiliengesellschaften 
ausgewählt werden und die ausgewählten Anlageobjekte und/oder Projekte sich negativ entwickeln, 
was auf Ebene der Emittentin zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen führen kann. Dies kann wie-
derum zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. 
Agio führen. 

Blind-Pool 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Anlagenobjekte nicht fest. Das wirtschaftliche Ergeb-
nis der Emittentin hängt vorrangig von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer einzelnen Anlageobjekte 
(Immobiliengesellschaften) ab. Hier besteht das Risiko, dass ungünstige Anlageobjekte (Immobilienge-
sellschaften) ausgewählt werden und/oder die ausgewählten Anlageobjekte (Immobiliengesellschaften) 
sich negativ entwickeln, was auf Ebene der Emittentin zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen füh-
ren kann. Dies kann wiederum zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust 
des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Vertragserfüllung  

Die Ergebnisse der Emittentin sind unter anderem davon abhängig, dass etwaige Vertragspartner ihre 
Verpflichtungen aus den mit ihnen eingegangenen Verträgen einhalten. Vertragsverletzungen der Ver-
tragspartner und daraus resultierende Rechtsstreitigkeiten können zur Kündigung oder Nichterfüllung 
von Verträgen führen. In dem Fall, dass ein oder mehrere wesentliche Vertragspartner insolvent wer-
den, besteht ebenfalls das Risiko, dass kalkulierte Einnahmen nicht realisiert werden können und neue 
Verträge mit anderen Vertragspartnern abgeschlossen werden müssten. Der Abschluss neuer Verträge 
sowie die damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen würden weitere Aufwendungen verursachen. 
Gleiches gilt bei wirtschaftlich nachteiliger Entwicklung von Vertragspartnern der Emittentin.  

Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann dazu führen, dass die Emittentin geringere wirt-
schaftliche Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum To-
talverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Fremdfinanzierung auf Ebene der Emittentin 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist eine Fremdfinanzierung der Investitionen durch die Emittentin 
dadurch geplant, dass sie Nachrangdarlehen an Anleger vergibt und somit Fremdkapital aufnimmt.  

Berücksichtigt man außerdem den zwischen der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020, haben 
die beiden Vertragsparteien die Gewährung eines Darlehensvolumens in Höhe von bis zu Euro 30 Mio. 
vereinbart, womit seitens der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH gegenüber der Emittentin Fremd-
mittel verbindlich zugesagt wurden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde seitens der Emittentin 
jedoch kein Gebrauch von diesem Darlehen gemacht.  
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Weitere Fremdmittelaufnahmen sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vorgesehen. 

Hinsichtlich der prognostizierten Aufwendungen für Investitionen besteht das Risiko einer Kostenüber-
schreitung. Eine dadurch entstehende Finanzierungslücke müsste die Emittentin möglicherweise durch 
weitere Fremdkapitalaufnahmen schließen. Es besteht dadurch mitunter das Risiko, dass etwaige Ver-
träge mit finanzierenden Banken nur zu Konditionen abgeschlossen werden können, die erhebliche 
Kosten (z.B. Zinsen) für die Bereitstellung von Kapital vorsehen. Dadurch würden erhebliche Kosten für 
die Emittentin entstehen. Dies kann zur Illiquidität der Emittentin und in der Folge zu geringeren Zins-
zahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Fremdfinanzierung auf Ebene der Immobiliengesellschaften 

Die Finanzierung der einzelnen Projekte, in welche die Immobiliengesellschaften zu investieren planen, 
wird zum Großteil über Fremdfinanzierungen erfolgen. Sollten die Immobiliengesellschaften etwaige 
bestehende Zahlungspflichten gegenüber finanzierenden Banken) nicht erfüllen, besteht das Risiko, 
dass die diesen Zahlungspflichten zugrunde liegenden Verträge vorzeitig beendet und ausstehende 
Zahlungsbeträge vorzeitig fällig gestellt werden. Dadurch würde bei den Immobiliengesellschaften frü-
her als geplant ein erhöhter Kapitalbedarf entstehen, der zur Illiquidität der Immobiliengesellschaften 
und auf Ebene der Emittentin zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen führen könnte. Dies wiederum 
kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. 
Agio führen. 

Planungsunsicherheiten 

Die Kalkulationen für die Emittentin berücksichtigen die Erwartungen der Anbieterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung auf der Grundlage von Branchenberichten und/oder Marktanalysen. Daher beste-
hen hinsichtlich des zukünftigen Eintritts der kalkulierten Entwicklung der prognostizierten Ergebnisse 
Unwägbarkeiten in einem nicht genau bezifferbaren Umfang. Hinsichtlich der prognostizierten Aufwen-
dungen für Investitionen besteht das Risiko einer Kostenüberschreitung. Eine dadurch entstehende Fi-
nanzierungslücke müsste durch Aufnahme von Fremdkapital oder durch andere Mittel der Emittentin 
geschlossen werden, was wiederum zur Illiquidität führen kann. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio an die Anleger führen. 

Liquidität 

Das Erreichen der Geschäftsziele sowie die Angaben zu der Kapitalrückzahlung haben die Aufrechter-
haltung einer ausreichenden Liquidität zur Voraussetzung. Die Liquidität der Emittentin hängt entschei-
dend davon ab, ob die geplanten Investitionen durchgeführt werden und die Emittentin daraus entspre-
chende Rückflüsse erzielt, um neben ihren sonstigen Aufwendungen und Verbindlichkeiten auch die 
Zinszahlungen sowie die Rückzahlungen des Anlagebetrages an die Anleger zu bedienen. Es besteht 
das Risiko, dass ungünstige Anlageobjekte ausgewählt werden und/oder die ausgewählten Anlageob-
jekte sich negativ entwickeln. Dies könnte zu geringeren wirtschaftlichen Ergebnissen bei der Emittentin 
führen, so dass sie nicht über die erforderliche Liquidität verfügt. Ebenso können geringere Ergebnisse 
und mangelnde Liquidität bei der Emittentin dazu führen, dass sie anstehende Zahlungsverpflichtungen 
nicht, nicht uneingeschränkt und/oder nicht fristgerecht ihren Vertragspartnern und/oder Gläubigern ge-
genüber erfüllen kann. Dies kann für den Anleger zu geringeren Zinszahlungen bis hin zum Totalverlust 
des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Schlüsselpersonen 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht 
mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht mehr 
in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden Personen 
könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben und zu gerin-
geren wirtschaftlichen Ergebnissen führen. Dies kann z.B. der Fall sein, weil die bisherigen Kompeten-
zen und das Knowhow nicht mehr vorhanden sind und/oder ungünstige Entscheidungen im Investiti-
onsbereich getroffen werden. Dadurch könnte sich die Höhe der Zinszahlungen bis hin zum Totalverlust 
des Anlagebetrages zzgl. Agio an die Anleger reduzieren. 
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Reputation  

Eine wichtige Voraussetzung für die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist ihre Reputation (Vertrauens-
würdigkeit) bei ihren Vertragspartnern. Wenn in der Außenwahrnehmung die Kompetenz oder Integrität 
der Emittentin und/oder der FIM Unternehmensgruppe gestört wird, kann dies zu einer nachhaltigen 
Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit führen, so dass die Emittentin geringere wirtschaftliche Ergeb-
nisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen bis hin zum Totalverlust des Anlagebetra-
ges zzgl. Agio an die Anleger führen.  

Vertrieb der Vermögensanlagen 

Der Kapitalzufluss der Emittentin ist von der Platzierung der Vermögensanlagen abhängig. Es besteht 
das Risiko, dass im Falle einer zu niedrigen Platzierung nicht genügend Kapital für die geplanten Inves-
titionen in Anlageobjekte zur Verfügung steht, so dass die Emittentin geringere und/oder keine wirt-
schaftlichen Ergebnisse erwirtschaftet. Entsprechendes gilt, wenn die Emittentin das öffentliche Ange-
bot temporär oder endgültig einstellen würde. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Kürzungsmöglichkeit 

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, Zeichnungen von Anlegern zu 
kürzen. Insoweit besteht das Risiko, dass der Anlagebetrag des Anlegers geringer ausfällt, so dass der 
Anleger daraus geringere als die bei der Zeichnung erwarteten Zinszahlungen erhält. 

Vorzeitige Beendigung der Platzierung 

Des Weiteren ist die Emittentin durch Beschluss der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und 
ohne Zustimmung der Anleger berechtigt, die Zeichnungsfrist zu verkürzen und/oder zu verlängern. 
Stellt die Emittentin die Platzierung der angebotenen Vermögensanlagen vor der Zeichnung der gesam-
ten Tranche ein, steht ihr nicht das den Kalkulationen zu Grunde gelegte Kapital für Investitionen zur 
Verfügung. Es besteht das Risiko, dass geplante Investitionen nicht erfolgen können und die Emittentin 
geringere und/oder keine wirtschaftlichen Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Widerrufsrechte 

Bei Inanspruchnahme des gesetzlichen Widerrufsrechts (§ 355 BGB) durch Anleger besteht aufgrund 
der Rückzahlungsverpflichtung von bereits eingezahlten Anlagebeträgen das Risiko, dass es zu erheb-
lichen Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin kommt, so dass geplante Investitionen nicht oder nicht wie 
geplant vorgenommen werden können. In einem solchen Fall könnten die wirtschaftlichen Ergebnisse 
der Emittentin erheblich von der Prognose abweichen und die Emittentin geringere und/oder keine wirt-
schaftlichen Ergebnisse erwirtschaften. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin 
zum Totalverlust des Anlagebetrages führen. In dem Fall, dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre Zeich-
nung wirksam widerrufen, besteht das Risiko, dass die Emittentin zahlungsunfähig werden könnte. Dies 
kann zu einem Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Interessenkonflikte – Hinweise auf besondere Umstände 

Wegen der (teilweise bestehenden) Personenidentität der jeweiligen Funktionsträger bestehen im Hin-
blick auf die Emittentin Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller Art 
dahingehend, dass  

• das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer gleichzeitig Gesell-
schafter (96,77%) und Geschäftsführer der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und somit der 
Muttergesellschaft der FIM Finanz 3 GmbH ist, 

• Herr Hans-Joachim Fleischer als Geschäftsführer aller anderen Gesellschaften der FIM Unterneh-
mensgruppe (vgl. hierzu die auf Seite 64 abgebildete Beteiligungsstruktur) im Rahmen des beste-
henden Beteiligungsverhältnisses tätig ist; lediglich bei der FIMC Beteiligungs GmbH und der FIMD 
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Beteiligungs GmbH ist Herr Fleischer zusammen mit Herrn Lerke als Prokurist tätig 
(Geschäftsführer der beiden vorgenannten Gesellschaften ist Herr Heerwagen, siehe weiter unten); 

• Herr Hans-Joachim Fleischer Alleingesellschafter des Großteils der Gesellschaften der FIM Unter-
nehmensgruppe und dadurch „Konzernmutter“) ist (vgl. hierzu die auf Seite 64 abgebildete Beteili-
gungsstruktur);  

• die Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH Alleingesellschafterin vieler Immobili-
engesellschaften der FIM Unternehmensgruppe ist, in die die Emittentin investiert; 

• Herr Tobias Heerwagen Prokurist bei allen Unternehmen der FIM Unternehmensgruppe ist (vgl. 
hierzu die auf Seite 64 abgebildete Beteiligungsstruktur) bis auf die FIMC Beteiligungs GmbH und 
der FIMD Beteiligungs GmbH, wo er als Geschäftsführer tätig ist; 

• das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Jan Lerke, als Geschäftsführer aller Gesell-
schaften der FIM Unternehmensgruppe (vgl. hierzu die auf Seite 64 abgebildete Beteiligungsstruk-
tur) im Rahmen des bestehenden Beteiligungsverhältnisses tätig ist. 

Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass Herr Fleischer, Herr Lerke und Herr Heerwagen 
bei der Abwägung der unterschiedlichen, ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen 
gelangen, die sie treffen würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. Dies könnte einen 
nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben und zu geringeren wirt-
schaftlichen Ergebnissen führen, was für den Anleger wiederum zu geringeren Zinszahlungen bis hin 
zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen kann. 

Zahlungsverbot 

Für alle Zahlungsansprüche der Anleger gilt ein Zahlungsverbot. Das heißt, die Anleger haben gegen 
die Emittentin nur dann einen Anspruch auf Zahlung der Zinsen sowie Rückzahlung der Vermögensan-
lagen, wenn durch diesen Anspruch ein Insolvenzeröffnungsgrund bei der Emittentin (d.h. Zahlungsun-
fähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) nicht herbeigeführt werden würde. Daher 
ist die Erfüllung der Zins- und Rückzahlungsansprüche von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin 
und insbesondere auch von deren Liquiditätslage abhängig.  

Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung des 
Anspruchs bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird oder alle an-
deren Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. Das heißt, 
dass Zins- und Rückzahlungsansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich au-
ßerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist. 

Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens eines solchen Zahlungsverbotes 
keine Zins- und Rückzahlung zu eigentlichen Fälligkeitsterminen mangels Vorliegens eines Anspruchs 
von der Emittentin verlangen kann. Wird das Zahlungsverbot nicht beseitigt, hat dies über den Wegfall 
der Zinszahlung(en) hinaus den Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio für den Anleger zur Folge. 

Nachrangigkeit und vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 

Die Forderungen aus den Nachrangdarlehen (insbesondere aus Zins- und Rückzahlungsansprüchen) 
treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emit-
tentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 
39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Für den Anleger besteht sogar ein doppelter 
Nachrang, weil nicht nur eine Vergabe von Nachrangdarlehen vom Anleger an die Emittentin, sondern 
auch seitens der Emittentin an konzerninterne Immobiliengesellschaften erfolgt.  

Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über die Emittentin und/oder die Immobiliengesell-
schaft(en) kann der Anleger bzw. die Emittentin seine bzw. ihre Ansprüche (z.B. Rückzahlung, Zinsen 
und andere Nebenforderungen) gegenüber dem jeweiligen Insolvenzverwalter nur als nachrangige(r) 
Insolvenzgläubiger(in) geltend machen. Zahlungen an den Anleger bzw. die Emittentin aus der jeweili-
gen Insolvenzmasse erfolgen erst dann, wenn alle ihm vorgehenden Ansprüche, insbesondere die nicht 
nachrangigen Ansprüche sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 
der Insolvenzordnung, vollständig erfüllt wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen ist damit ab-
hängig von der Höhe der Insolvenzmasse. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um auf nachrangige 
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Forderungen im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, führt dies für den Anleger bzw. die Emittentin 
über den Wegfall der Zinszahlung(en) hinaus zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio.  

Die Nachrangforderungen der Anleger können auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens der Emitten-
tin dauerhaft nicht mehr durchsetzbar sein, wenn der Emittentin zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Nach-
rangforderungen oder gerade durch die Fälligkeit der Nachrangforderungen nicht ausreichend freies 
Vermögen zur Verfügung steht, um zunächst ihre fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern, mit 
denen sie keinen Rangrücktritt im Sinne von § 39 Absatz 2 der Insolvenzordnung vereinbart hat, zu 
erfüllen. Die Emittentin darf in dieser Situation keine Zahlungen an die Nachrangdarlehensgläubiger 
leisten, weil ihre Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Gläubigern bestehen bleiben und die Emit-
tentin dadurch zahlungsunfähig oder überschuldet ist oder dies zu werden droht. Die Verwendung einer 
derart qualifizierten Nachrangabrede (vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre) in einem Darlehensver-
trag verleiht dem darlehenshalber überlassenen Betrag den Charakter von Risikokapital. Sie kann dazu 
führen, dass sämtliche Ansprüche des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen dauerhaft nicht durchsetz-
bar sind. Dies kann über den Wegfall der Zinszahlung(en) hinaus den Totalverlust des Anlagebetrages 
zzgl. Agio bedeuten. 

Mitwirkungs- und Vermögensrechte 

Das Nachrangdarlehen begründet ausschließlich schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der Emitten-
tin. Es gewährt keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung 
oder Vermögensrechte in Bezug auf die Emittentin, so dass der Anleger Geschäftsführungsmaßnahmen 
nicht beeinflussen kann. Insoweit besteht das Risiko, dass von den Gesellschaftern Entscheidungen 
getroffen werden, die dem Interesse des einzelnen Anlegers entgegenstehen. Dies kann zu geringeren 
Zinszahlungen an die Anleger führen. 

Den Anlegern stehen keine Mitwirkungsrechte in Bezug auf die Änderung der gesellschaftsrechtlichen 
Grundlagen der Emittentin (Gesellschaftsvertrag) zu, so dass eine Änderung des Gesellschaftsvertrags, 
insbesondere eine etwaige Neuausrichtung bei der Geschäftstätigkeit, nicht der Zustimmung der Anle-
ger bedarf. In diesem Fall könnte die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin erheblich von den Prog-
nosen abweichen und die Emittentin geringere und/oder keine wirtschaftlichen Ergebnisse erwirtschaf-
ten. Dies wiederum kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des 
Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Verwässerung 

Die Emittentin ist berechtigt, weiteres Kapital aufzunehmen, das im gleichen Rang mit den angebotenen 
Nachrangdarlehen der Anleger steht. Ein Bezugsrecht besteht in diesem Fall für die Anleger nicht. Es 
besteht das Risiko, dass durch die Aufnahme weiteren Kapitals mittelbar Verwässerungseffekte hin-
sichtlich der Zins- und Rückzahlungsansprüche des einzelnen Anlegers entstehen, d.h. die aus den mit 
dem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen geplanten Ergebnisse der Höhe nach anteilig 
gemindert werden oder ganz ausfallen können, weil die Emittentin durch weitere Kapitalaufnahmen ins-
gesamt auch mehr Anleger zu bedienen hätte. Dies kann geringere Zinszahlungen an die Anleger bis 
hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio bedeuten. 

Bindungsfrist des Kapitals und Kündigung 

Eine Kündigung der Vermögensanlagen ist frühestens zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit von 
mindestens 24 und maximal 48 Monaten unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten 
möglich. Es besteht das Risiko, dass der Anleger nicht vorzeitig über sein eingesetztes Kapital verfügen 
kann. Ferner besteht das Risiko, dass im Zeitpunkt der Kündigung die Emittentin nicht über die entspre-
chende Liquidität verfügt, so dass die Rückzahlung des Anlagebetrages an den Anleger sich zeitlich 
verzögert und/oder ganz ausfällt. 

Übertragbarkeit und Handelbarkeit 

Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbarkeit der angebotenen Vermögensanlagen sind stark ein-
geschränkt. Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus den Vermögensanlagen sowie 
die Vermögensanlagen selbst sind mit Zustimmung der Emittentin durch Abtretung jederzeit möglich. 
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Die Übertragung kann außerdem erst ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Be-
träge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Darüber hinaus gibt es derzeit keinen organisierten Markt, an dem die angebotenen Vermögensanlagen 
der Emittentin gehandelt werden. Eine Veräußerung der Vermögensanlagen ist daher nur durch einen 
privaten Verkauf durch den Anleger oder ggf. durch Vermittlung der Emittentin/Anbieterin möglich. Da-
bei besteht das Risiko, dass eine Veräußerung nicht oder nur mit erheblichen Verzögerungen und/oder 
nur unter dem ursprünglichen Anlagebetrag möglich ist und der Anleger einen teilweisen Verlust seines 
Anlagebetrages erleidet. Im Falle, dass sich kein Käufer findet besteht das Risiko, dass zum Zeitpunkt 
der jeweils erstmaligen Kündigungsmöglichkeit die Emittentin nicht über die entsprechende Liquidität 
verfügt. Dies kann zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio für den Anleger führen. 

Steuern 

Zukünftige Änderungen der Steuergesetze sowie abweichende Gesetzesauslegungen durch Finanzbe-
hörden und –gerichte können nicht ausgeschlossen werden. Insoweit können Änderungen des Steuer-
rechts negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche Entwicklung der Emit-
tentin haben. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin geringere wirtschaftliche Ergebnisse erwirt-
schaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlage-
betrages zzgl. Agio führen. 

Gesetz 

Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen Wandel. So können Maßnahmen der Gesetz- und Ver-
ordnungsgeber auf Bundes- und/oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- und Wettbe-
werbsverhältnisse beeinflussen und sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche Si-
tuation der Emittentin auswirken. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auf Grund derartiger 
gesetzgeberischer Maßnahmen die Emittentin zur Umstellung, Reduzierung oder auch der Einstellung 
einzelner geschäftlicher Aktivitäten gezwungen ist und dadurch geringere und/oder keine wirtschaftli-
chen Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Prognosen 

Dieser Verkaufsprospekt enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form von Prognosen, die mit Unsi-
cherheiten verbunden sind. Diese beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Annahmen, Markt-
beobachtungen und Erwartungen der Anbieterin. Es handelt sich bei den Prognosen um subjektive Ein-
schätzungen der Anbieterin und nicht um wissenschaftlich gesicherte Annahmen und Vorhersagen oder 
feststehende Tatsachen. Die Prognosen können sich als unzutreffend erweisen. Dies kann geringere 
Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Teilverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio zur Folge haben. 

Keine Einlagensicherung und keine staatliche Kontrolle 

Die Nachrangdarlehen unterliegen keiner Einlagensicherung. Im Falle einer negativen Geschäftsent-
wicklung und/oder Insolvenz der Emittentin besteht das Risiko, dass die vertraglich vereinbarten Zins- 
und Rückzahlungsansprüche der Anleger aus den Nachrangdarlehen nicht bedient werden. Dies kann 
zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages führen. 

Nachrangdarlehen unterliegen des Weiteren keiner laufenden staatlichen Kontrolle. Insoweit überwacht 
keine staatliche Behörde die Geschäftstätigkeit und Mittelverwendung der Emittentin. Es besteht das 
Risiko, dass die Emittentin aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit und Mittelverwendung geringere wirtschaft-
liche Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio führen. 

Aufsichtsrecht 

Es besteht das Risiko, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die 
Tätigkeit der Emittentin so verändert, dass sie ein Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlage-
setzbuchs darstellt, so dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 
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15 des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbesondere die Rückabwicklung der Geschäfte der 
Emittentin der Vermögensanlagen anordnen kann. Für den Fall, dass die Emittentin zum Zeitpunkt der 
Rückabwicklung nicht über die entsprechende Liquidität verfügt, kann es zum Totalverlust des Anlage-
betrags zzgl. Agio kommen. 

Quellenangaben 

Sofern in diesem Verkaufsprospekt Angaben von Dritten verwendet wurden, wurden diese entspre-
chend kenntlich gemacht. Eine Überprüfung dieser Angaben durch die Anbieterin ist nicht erfolgt. Es 
besteht das Risiko, dass diese von dritter Seite übernommenen Angaben zum Teil oder in Gänze un-
richtig, unvollständig oder auch in dem hier gebrauchten Zusammenhang irreführend sind. Eine solche 
Unrichtigkeit könnte sich negativ auf die wirtschaftlichen Ergebnisse der Emittentin auswirken sie 
dadurch und dadurch geringere und/oder keine wirtschaftlichen Ergebnisse erwirtschaften. Dies kann 
zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrages zzgl. Agio 
führen. 

Rating 

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde für die Emittentin weder ein Rating zur Bewertung 
ihrer Zahlungsfähigkeit noch ein Emissionsrating in Bezug auf die angebotenen Nachrangdarlehen 
durchgeführt. Eine Beurteilung der angebotenen Vermögensanlagen ist ausschließlich anhand dieses 
Verkaufsprospektes und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin möglich. Es 
besteht insoweit das Risiko, dass diese Informationen und die Sachkunde des einzelnen Anlegers nicht 
ausreichen, um eine an den persönlichen Zielen ausgerichtete individuelle Anlageentscheidung zu tref-
fen. In einem solchen Fall könnte die vom Anleger gezeichnete Vermögensanlage geringere Rückflüsse 
(Zins- und/oder Rückzahlungen) als erwartet aufweisen bis hin zum Totalverlust des gezeichneten An-
lagebetrages zzgl. Agio. 

Beratung 

Eine Anlageentscheidung sollte nicht alleine aufgrund der Ausführungen des vorliegenden Verkaufs-
prospektes getroffen werden, da die hierin enthaltenen Informationen eine auf die Bedürfnisse, Ziele, 
Erfahrungen und/oder Kenntnisse und Verhältnisse des individuellen Anlegers zugeschnittene Beratung 
und Aufklärung nicht ersetzen können. Sollte ein Anleger auf eine entsprechende qualifizierte Beratung 
verzichten, besteht das Risiko, dass seine eigene Sachkunde zur Einschätzung der angebotenen Ver-
mögensanlagen nicht ausreicht, um eine an den persönlichen Zielen ausgerichtete individuelle Anlage-
entscheidung zu treffen. In einem solchen Fall könnte die gezeichnete Vermögensanlage geringere 
Rückflüsse (Zins- und/oder Rückzahlungen) als vom Anleger erwartet aufweisen bis hin zum Totalver-
lust des gezeichneten Anlagebetrages zzgl. Agio. 

Anlegergefährdende Risiken 

Die nachfolgenden Abschnitte stellen die Risiken dar, die nicht nur zu einem Totalverlust des Anlage-
betrages zzgl. Agio, sondern darüber hinaus auch zu einer Privatinsolvenz des Anlegers durch die ggf. 
zu leistenden Zahlungen aus seinem sonstigen Vermögen führen können. 

Fremdfinanzierung des Anlegers 

Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Vermögensanlagen ganz oder teilweise durch Fremdmittel 
(z.B. Bankdarlehen) zu finanzieren. Bei einer Fremdfinanzierung erhöht sich die Risikostruktur der Ver-
mögensanlagen. Denn sofern der Anleger den Erwerb der Vermögensanlagen teilweise oder vollständig 
fremdfinanziert, hat er den Kapitaldienst für diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, wenn kei-
nerlei Rückflüsse aus den Vermögensanlagen erfolgen sollten. Der Anleger ist also unabhängig von 
einem etwaigen Wegfall von Zinszahlungen und/oder unabhängig vom Totalverlust seines Anlagebe-
trages verpflichtet, Zinsen und Kosten der Fremdfinanzierung aus seinem sonstigen Vermögen zu be-
dienen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 
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Steuern und Gesetz betreffend der Nachrangdarlehen 

Trotz des Rückwirkungsverbotes kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Nachrangdarlehen von 
künftigen Steuer-, Gesellschafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die 
Zinszahlungen ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die kalkulierten 
Ergebnisse für den Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner besteht das Risiko, dass der 
Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den An-
leger zusätzliche Kosten zur Folge hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlustes des 
Anlagebetrages durch den Anleger aus seinem sonstigen Vermögen zu tragen. Die Übernahme dieser 
Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Abschließender Risikohinweis 

In dem Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ werden nach Kenntnis der Anbieterin alle zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung bestehenden wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Risiken im Zu-
sammenhang mit den Vermögensanlagen vollständig dargestellt. 
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Geschäftstätigkeit der FIM Finanz 3 GmbH 

Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Der wichtigste Tätigkeitsbereich der Emittentin ist die Förderung des Aufbaus des Immobilienportfolios 
der FIM Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutschland, insbesondere durch die Zur-Verfügung-
Stellung von Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienstleistungsimmobilien mit kurz-, mittel- und 
langfristigen Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, die Optimierung der Objekte zur Wert-
schöpfung während der Haltedauer und gegebenenfalls deren Veräußerung in Immobiliengesellschaf-
ten der FIM Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, zur Refinanzierung Geschäfte 
vorzunehmen, die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern. Sie darf insbe-
sondere Genussrechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) und Nachrangdarlehen begeben. 
Geschäfte im Sinne des KWG sind jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft darf 
andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und sich an solchen 
Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten. 

Die Geschäftstätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden. 

Marktumfeld: Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien 

Betrachtet man die Bedeutung des deutschen Lebensmitteleinzelhandels, wird schnell bewusst, welche 
Umsätze und Unternehmensgrößen hinter der Nahrungsmittelgrundversorgung in Deutschland stehen. 
Es ist kein Geheimnis - essen muss jeder! 

So steigt der Umsatz des deutschen Lebensmitteleinzelhandels seit Jahren kontinuierlich an, dies zeigt 
welche enorme wirtschaftliche Bedeutung auf dieses Segment entfällt.  

 

(Quelle: https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/de/GG2020_Deutsch.pdf, 
2020, S.6) 

https://www.iriworldwide.com/IRI/media/IRI-Clients/International/de/GG2020_Deutsch.pdf
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Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im März 2021 nach vorläufigen Ergebnissen des 
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 7,7 % und no-
minal (nicht preisbereinigt) 7,4 % mehr umgesetzt als im Februar 2021. Dies war sowohl real als auch 
nominal das zweitstärkste Umsatzplus gegenüber einem Vormonat seit Beginn der Einschränkungen 
infolge der Corona-Pandemie in Deutschland im März 2020. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Februar 
2020 war der Umsatz im März 2021 kalender- und saisonbereinigt real 4,4 % höher. Ohne Kalender- 
und Saisonbereinigung stieg der Einzelhandelsumsatz im März 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat 
März 2020 real um 11,0 % und nominal um 12,3 %. Dies war real und nominal der stärkste Umsatzan-
stieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994.   

(Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_212_45212.html) 

Es bleibt festzuhalten, dass der Bereich Einzelhandel eines der robustesten Segmente bildet und seinen 
Wachstumskurs weiterhin fortsetzen dürfte (vgl. nachfolgend abgebildete Prognose und Quelle).  

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/05/PD21_212_45212.html
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Investitionsvorhaben der FIM Finanz 3 GmbH 

Anlageziel, Anlagepolitik, Anlagestrategie der Vermögensanlagen auf 
Ebene der Emittentin FIM Finanz 3 GmbH 

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot der Vermögensanlagen sollen für die Vergabe von Finanzierun-
gen an noch nicht feststehende konzerninterne Immobiliengesellschaften für zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung noch nicht feststehende Immobilienprojekte genutzt werden. Für sonstige Zwecke wer-
den die Nettoeinnahmen nicht genutzt. 

Hinsichtlich der zukünftigen Investitionen der Emittentin stehen jedoch bestimmte Investitionskriterien 
fest, die die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin bei ihren Entscheidungen zu berücksichti-
gen haben. Eine Darstellung der Investitionskriterien erfolgt im nachfolgenden Abschnitt „Unmittelbare 
Anlageobjekte – Investitionskriterien für Finanzierungsverträge (unmittelbare Anlageobjekte)“ auf Seite 
40f. des Verkaufsprospektes.  

Für die Realisierung der Anlagestrategie und Anlagepolitik sind die Nettoeinnahmen aus dieser Emis-
sion auf Ebene der Emittentin nicht allein ausreichend. Die Emittentin hat insoweit mit ihrer Mutterge-
sellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH einen Darlehensvertrag mit Kontokorrentabrede mit Da-
tum vom 28. Januar 2020 geschlossen, womit seitens der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH gegen-
über der Emittentin Fremdmittel verbindlich zugesagt wurden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
wurde seitens der Emittentin jedoch kein Darlehen auf Basis des abgeschlossenen Darlehensvertrages 
in Anspruch genommen. Mit dem Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020 haben die beiden Vertrags-
parteien die Gewährung eines Darlehensvolumens in Höhe von insgesamt bis zu Euro 30 Mio. durch 
Überweisung vereinbart. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis (die Positionen des 
Darlehensgebers und des Darlehensnehmers können je nach den jeweiligen Kontokorrentsalden wech-
seln) sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Die feste Vertrags-
laufzeit beträgt 20 Jahre. Der Zinssatz für das Darlehen wurde auf 6,5% festgesetzt, wobei die Zinsen 
jährlich zum Jahresende dem jeweiligen Darlehensstand, d.h. dem etwaig in Anspruch genommenen 
Darlehensbetrag, belastet werden und sowohl für Schuld- als auch für Guthabensalden gelten. Der 
Kontensaldo ist zum Vertragsende auszugleichen. Sofern der Darlehensnehmer nach Vertragsbeendi-
gung mit der Rückzahlung in Verzug kommt, werden Verzugszinsen von 4% für den Verzugszeitraum 
zusätzlich fällig.  

Des Weiteren verfügt die Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung über ein Stammkapital in 
Höhe von Euro 1.000.000,-, welches vollständig eingezahlt ist. Es handelt sich um Eigenkapital der 
Emittentin, welches der Emittentin unbefristet zur Verfügung steht. Darüber hinaus können die von der 
Emittentin generierten operativen Zinserträge teilweise für die Realisierung der Anlagestrategie und An-
lagepolitik verwendet werden. Der Einsatz weiterer Finanzierungsmittel für die Realisierung der Anla-
gestrategie und Anlagepolitik auf Ebene der Emittentin ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
geplant. 

Änderungen der Anlagestrategie oder Anlagepolitik und der Einsatz von Derivaten und Termingeschäf-
ten sind auf Ebene der Emittentin nicht vorgesehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den Gesell-
schaftsvertrag entsprechend zu ändern, wozu eine qualifizierte Mehrheit der Gesellschafter (d.h. 75% 
der Stimmen) notwendig ist. Je Euro 1,- eines Geschäftsanteils der Alleingesellschafterin FIM Immobi-
lien Holding Alpha GmbH gewährt eine Stimme. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse grundsätz-
lich in den Gesellschafterversammlungen. Gesellschafterbeschlüsse können jedoch auch schriftlich, 
fernschriftlich oder elektronisch gefasst werden, wenn kein Gesellschafter dieser Art der Abstimmung 
widerspricht. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existiert nur ein Gesellschafter der Emittentin (FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH). Darüber hinaus bestehen keine weiteren Möglichkeiten einer Ände-
rung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik. 

Anlageziel der Vermögensanlagen auf Ebene der Emittentin ist es, nachhaltige und langfristige Erträge 
aus den Finanzierungsverträgen (Nachrangdarlehensvergabe an konzerninterne Immobiliengesell-
schaften) in Form von Zinsen zu erzielen, die die Immobiliengesellschaften, mit denen die Emittentin 
Finanzierungsverträge abschließt, durch eine renditeorientierte Verwertung von Immobilien und Grund-
stücken - entweder durch langfristige Erträge aus der Vermietung von Immobilien oder Erträge aus der 
Veräußerung von Immobilien - erzielen sollen. 
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Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen sieht auf Ebene der Emittentin (mittelbare) Investitionen in 
Immobilienprojekte vor. Bei der Identifikation und Auswahl von möglichen Immobilienprojekten kon-
zentriert sich die FIM Unternehmensgruppe seit ihrem Bestehen auf den Bereich Einzelhandelsimmo-
bilien, dies wiederum bevorzugt im Bereich der Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien. Einer der Haupt-
gründe hierfür liegt in der hohen Bonität der bei dieser Immobilienart üblichen Hauptmieter, die kombi-
niert mit nachhaltigen Lagen eine sehr stabile Basisliquidität bieten, die andere Immobilienklassen in 
dieser Form kaum bieten können. Daher wird sich die Emittentin im Rahmen ihrer Anlagepolitik auf 
diejenigen Immobiliengesellschaften fokussieren, die sich im Rahmen ihrer operativen Geschäftstätig-
keit den langfristigen Aufbau eines nachhaltigen Portfolios mit Einzelhandelsimmobilien sowie deren 
fortwährende Optimierung durch wertsteigernde Maßnahmen zum Ziel gesetzt haben. Hinsichtlich der 
Art der Finanzierung soll die Vergabe von Finanzierungen in Form von Nachrangdarlehen an konzern-
interne Immobiliengesellschaften erfolgen. Im Rahmen der Ausgestaltung der Finanzierungsverträge 
wird die Emittentin die Konditionen der angebotenen Vermögensanlagen insoweit beachten, dass die 
Höhe der Zinsen, die Laufzeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass Zinszahlungen 
und die Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger nicht gefährdet sind und aus den Einnah-
men aus den Finanzierungsverträgen erfolgen können.  

Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen auf Ebene der Emittentin besteht darin, durch Einhaltung 
der Anlagepolitik und der Investitionskriterien aus der Vergabe von Finanzierungen an konzerninterne 
Immobiliengesellschaften gewinnbringende Ergebnisse aus der Realisierung von Immobilienprojekten 
und somit aus der Geschäftstätigkeit der jeweiligen Immobiliengesellschaft zu erzielen. Die Emittentin 
investiert die ihr zur Verfügung stehenden liquiden Mittel nicht nur in ein Projekt; es soll über die Finan-
zierung verschiedener Immobiliengesellschaften vielmehr ein Portfolio aus verschiedenen Immobilien-
projekten aufgebaut werden, um stabile Einnahmen zu erzielen. 

Unmittelbare Anlageobjekte der Emittentin 

Aufgrund des Anlageziels und der Anlagepolitik der Vermögensanlagen handelt es sich bei den Finan-
zierungsverträgen mit Immobiliengesellschaften um unmittelbare Anlageobjekte. Es stehen keine un-
mittelbaren Anlageobjekte zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung fest. Folgende Investitionskriterien 
sollen bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden: 

Investitionskriterien für Finanzierungsverträge (unmittelbare Anlageobjekte)  

Die Finanzierung soll über die Vergabe von Nachrangdarlehen an konzerninterne Immobiliengesell-
schaften erfolgen. Im Rahmen der Ausgestaltung des jeweiligen Finanzierungsvertrages hat die Emit-
tentin die Konditionen der angebotenen Vermögensanlagen insoweit zu beachten, als dass die Höhe 
der Zinsen, die Laufzeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass Zinszahlungen und die 
Rückzahlung der Vermögensanlagen an die Anleger nicht gefährdet sind und aus den Einnahmen aus 
den Finanzierungsverträgen erfolgen können. 

Bei Abschluss des jeweiligen Finanzierungsvertrages in Form der Vergabe von Nachrangdarlehen sind 
wesentliche Hauptmerkmale (Rechte und Pflichten), dass die Emittentin verpflichtet ist, der jeweiligen 
Immobiliengesellschaft einen Geldbetrag in der vorher vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen und 
die jeweilige Immobiliengesellschaft, der Emittentin den vorher vereinbarten Zins zu zahlen und das zur 
Verfügung gestellte Nachrangdarlehen zurückzuerstatten. Der weitere Inhalt von Nachrangdarlehen, 
insbesondere die Rangstellung der Rückzahlungsansprüche, ist jedoch nicht näher gesetzlich geregelt, 
so dass sich das Rechtsverhältnis der Emittentin zu der jeweiligen Immobiliengesellschaft ausschließ-
lich aus dem jeweiligen Vertrag ergeben, in dem Einzelheiten wie die Höhe der Zinsen, Nachrangigkeit 
des Rückzahlungsanspruchs, Zahlungsverbote, Laufzeit etc. geregelt sind. Bei Abschluss des jeweili-
gen Finanzierungsvertrages in Form der Vergabe von Nachrangdarlehen werden die Ansprüche der 
Emittentin auf Zinszahlungen und Rückzahlung aufgrund der Vereinbarung einer qualifizierten Nach-
rangabrede allerdings entfallen, wenn bei den Immobiliengesellschaften durch Zahlung der Zinsen oder 
eine Rückzahlung des Darlehensbetrages ein Insolvenzeröffnungsgrund herbeigeführt werden würde. 
In einem solchen Fall kommt es nicht zur Zinszahlung oder Rückzahlung des valutierten Darlehensbe-
trages an die Emittentin. Der Anspruch der Emittentin auf Zahlung der Zinsen oder Rückzahlung des 
valutierten Darlehensbetrages lebt wieder auf, wenn das Zahlungsverbot nachträglich beseitigt wurde. 
Wird das Zahlungsverbot nicht beseitigt, erfolgt keine Rückzahlung an die Emittentin. 
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Nach den Prognosen plant die Emittentin Zinsen in Höhe von ca. 6,5% des jeweils begebenen Finan-
zierungsbetrages. Nach den Planungen wird es sich auch künftig um solche Gesellschaften handeln, 
die in einem Mutter-, Tochter- oder Schwesterverhältnis zu der Emittentin stehen. Auf diese Art und 
Weise nimmt die Emittentin das sog. Konzernprivileg im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Kreditwesen-
gesetzes in Anspruch, d.h. im Rahmen der Vergabe von Nachrangdarlehen erlaubnisfreie Bankge-
schäfte ausschließlich mit ihrem Mutterunternehmen oder ihren Tochter- oder Schwesterunternehmen 
zu betreiben. 

Vor jeder Investitionsentscheidung der Emittentin sollen die in Betracht kommenden Immobiliengesell-
schaften analysiert werden, indem ihre wirtschaftliche Situation (Finanzkraft und Kapitalisierung), das 
Geschäftsmodell sowie die Plausibilität des Unternehmenskonzeptes geprüft werden. Dabei stellt die 
Emittentin nicht grundlegend auf eine bestimmte Rechtsform oder Unternehmensgröße der Immobilien-
gesellschaften ab. 

Realisierungsgrad auf Ebene der Emittentin (unmittelbare Anlageobjekte) 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung konkrete Anlageobjekte nicht feststehen, können keine Aus-
sagen zu Finanzierungsverträgen (unmittelbare Anlageobjekte) getroffen werden. Hinsichtlich der Art 
der Finanzierungsverträge hat die Emittentin eine Entscheidung dahingehend getroffen, dass die Finan-
zierung über die Vergabe von Nachrangdarlehen an verschiedene Immobiliengesellschaften erfolgen 
soll. Im Rahmen der Ausgestaltung des jeweiligen Finanzierungsvertrages wird die Emittentin die Kon-
ditionen der angebotenen Vermögensanlagen insoweit beachten, dass die Höhe der Zinsen, die Lauf-
zeit sowie Kündigungsrechte so ausgestaltet werden, dass die Zinszahlungen und die Rückzahlung der 
Vermögensanlagen an die Anleger nicht gefährdet sind und aus den Einnahmen aus den Finanzie-
rungsverträgen erfolgen können. Nach den Prognosen plant die Emittentin Zinsen in Höhe von ca. 6,5% 
des jeweils begebenen Finanzierungsbetrages. Die Gesellschaften, in die die Emittentin zukünftige In-
vestitionen vornehmen wird, stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Es soll je-
doch ausschließlich in Gesellschaften investiert werden, die in einem Mutter-, Tochter- oder Schwester-
verhältnis zu der Emittentin stehen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung existieren auch noch keine 
Vorverträge. 

Weitere Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der 
Vermögensanlagen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 VermVerkProspV für die 
Ebene der Emittentin 

Konkrete unmittelbare Anlageobjekte (Finanzierungsverträge) stehen zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht fest. Der nach § 3 VermVerkProspV zu nennenden Anbieterin und 

Prospektverantwortlichen, der FIM Finanz 3 GmbH, der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden 

Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, 

der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und den nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden 

Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Joachim Fleischer und Herrn Jan Lerke 

steht oder stand das Eigentum an den unmittelbaren Anlageobjekten oder an wesentlichen Teilen 

derselben zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht zu. Diesen Personen steht auch aus anderen 

Gründen keine dingliche Berechtigung an den unmittelbaren Anlageobjekten zu.  

Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belas-

tungen der unmittelbaren Anlageobjekte.  

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Ver-

wendungsmöglichkeiten der unmittelbaren Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, 

nicht gegeben.  

Behördliche Genehmigungen in Bezug auf die unmittelbaren Analgeobjekte sind zum Zeitpunkt der 

Prospektaufstellung nicht erforderlich und liegen daher nicht vor.  

Mit dem Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020 haben die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und 

die FIM Finanz 3 GmbH die Gewährung eines Darlehensvolumens in Höhe von bis zu Euro 30 Mio. 

durch Überweisung vereinbart. Damit wurden seitens der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 

gegenüber der Emittentin Fremdmittel verbindlich zugesagt. Hinsichtlich des Inhalts 
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Darlehensvertrages wird auf die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt „Erläuterungen des 

Finanzierungsplans - Fremdkapital (Nachrangdarlehen)“ auf Seite 44f. des Verkaufsprospektes 

verwiesen. Die Emittentin hat darüber hinaus noch keine Verträge über die Anschaffung oder 

Herstellung der unmittelbaren Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen.  

Es existieren keine Bewertungsgutachten für die unmittelbaren Anlageobjekte. 

Die nach § 3 VermVerkProspV zu nennende Anbieterin und Prospektverantwortliche, FIM Finanz 3 

GmbH, emittiert die angebotene Vermögensanlage und investiert die Nettoeinnahmen aus dem Ange-

bot der Vermögensanlagen in die Finanzierung konzernprivilegierter Immobiliengesellschaften.  

Die nach § 7 VermVerkProspV zu nennende Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, ist Mut-

tergesellschaft vieler Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe (vgl. die auf Seite 64 des Ver-

kaufsprospektes abgebildete Beteiligungsstruktur). Insoweit übernimmt sie im Rahmen der konzern-

übergreifenden Geschäftsführung des Herrn Fleischer und des Herrn Lerke administrative und 

operative Tätigkeiten für die Emittentin sowie andere Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. 

Auch unterstützt die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH die Immobiliengesellschaften der FIM 

Unternehmensgruppe im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen im Rahmen 

jeweiliger Investitionsentscheidungen. Ferner haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding 

Alpha GmbH mit dem Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020 den rechtlichen Rahmen für die 

Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe von Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das 

Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und 

Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die 

Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerk-ProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes 

verwiesen. Im Jahr 2021 wird die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum 

Zeitpunkt der Prospektaufstellung an die Emittentin außerdem Zahlungen für die Verwaltung der 

entsprechenden Anlegergelder in Höhe von Euro 100.000,- leisten, im Jahr 2022 ebenfalls in Höhe von 

Euro 100.000,-, im Jahr 2023 Euro 50.000,- und im Jahr 2024 in Höhe von Euro 25.000,-. Es handelt 

sich hierbei jeweils nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Muttergesellschaft FIM 

Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertrages 

vom 28. Januar 2020. Es ist zudem wahrscheinlich, dass die Gründungsgesellschafterin und 

Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung künftig für bestehende und/oder 

noch zu gründende Immobiliengesellschaften, in die die Emittentin investiert, im administrativen und 

operativen Bereich tätig wird. Ferner wird die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH auch künftig 

Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und 

Potentialanalysen im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen unterstützen. 

Die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr 

Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke, erbringen für die Emittentin, Anbieterin und Prospektver-

antwortliche, die FIM Finanz 3 GmbH, für die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der 

Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH sowie für 

die übrigen Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe Lieferungen und Leistungen im 

Rahmen ihrer jeweiligen Geschäftsführungstätigkeit. Sie übernehmen im Rahmen der 

konzernübergreifenden Geschäftsführung administrative und operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die 

Ausführungen im Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr. 

1) VermVerkProspV“ auf Seite 69, „§ 12 Abs. 2 Nr. 1-4 VermVerkProspV“ auf Seite 72f. und „§ 12 

Absatz 4 Nr. 1-3 VermVerkProspV“ auf Seite 75f. des Verkaufsprospektes) für die FIM Immobilien 

Holding Alpha GmbH, die Emittentin sowie andere Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. 
Ferner erbringen die beiden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin - im Rahmen der 

konzernübergreifenden Geschäftsführung der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH - für die 

Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe und somit auch die Emittentin und die übrigen 

Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe Leistungen im Zusammenhang mit der 

Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte, indem sie diese im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- 

und Potentialanalysen und damit im Rahmen derer Investitionsentscheidungen unterstützen. Die 

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind – wie bereits ausgeführt - beide für die 

Muttergesellschaft der Emittentin, die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH als Geschäftsführer tätig. 

Mit einem Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020 haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding 
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Alpha GmbH den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe von Euro 

30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie 

mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des geschlossenen 

Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 

68 des Verkaufsprospektes verwiesen. 

Darüber hinaus erbringen die nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen, die 

Anbieterin und Prospektverantwortliche, die FIM Finanz 3 GmbH, die Gründungsgesellschafterin und 

Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding 

Alpha GmbH und die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herren Hans-Joachim Fleischer 

und Jan Lerke, keine Lieferungen und Leistungen. 

Es ist wahrscheinlich, dass die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung künftig auch für bestehende und/oder noch zu gründende Immobilienge-
sellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig wird, in die die Emittentin investiert. Ferner 
wird die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe im 
Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen und somit auch für die Emittentin sowie die 
Immobiliengesellschaften im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen unterstützen. 

Finanzierungs- und Investitionsplan der FIM Finanz 3 GmbH (PROGNOSE)  

Auf der Ebene der Emittentin besteht die Mittelverwendung im Abschluss von Finanzierungsverträgen 
mit konzerninternen Immobiliengesellschaften in Form einer Vergabe von Nachrangdarlehen (unmittel-
bare Anlageobjekte). Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Immobiliengesellschaften nicht 
fest.  

Für die Rückzahlung der zur Verfügung gestellten Nachrangdarlehen an die Emittentin kommen außer-
dem Mittel aus dem Cash-Pool der FIM Unternehmensgruppe in Betracht. Der Begriff Cash-Pooling 
oder Liquiditätsbündelung (engl. „cash“ = Liquidität und „pooling“ = zusammenführen) bezeichnet einen 
konzerninternen Liquiditätsausgleich durch ein zentrales, meist von der Konzernobergesellschaft über-
nommenes Finanzmanagement, das den Konzernunternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. 
Liquiditätsunterdeckungen durch Gewährung von Krediten ausgleicht. Technisch wird hierzu bei der 
FIM Immobilien Holding Alpha GmbH ein zentraler „Master Account“ geführt, das sowohl die Geldanla-
gen als auch die Kreditaufnahmen der Tochtergesellschaften verwaltet. Erst wenn der konzerninterne 
Liquiditätsausgleich zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit nicht ausreicht, erfolgt ein Zugriff auf externe 
Geld- und Kapitalmärkte, etwa bei Banken. Der Begriff „konzerninterner Liquiditätsausgleich“ meint im 
Ergebnis, dass den Konzernunternehmen der FIM Unternehmensgruppe etwaige überschüssige Liqui-
dität entzogen bzw. etwaige Liquiditätsunterdeckungen durch Gewährung finanzieller Mitteln aus dem 
Cash-Pool ausgeglichen werden können. Der konzerninterne Liquiditätsausgleich bietet den Konzern-
unternehmen die Möglichkeit, bei Bedarf zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit auf den Cash-Pool zu-
rückzugreifen, welcher im vorliegenden Fall bei der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH angesiedelt ist, um nicht auf externe Geld- und Kapitalmärkte (z.B. Banken) zugreifen zu müs-
sen. Bilanziell erfolgt bei den Tochtergesellschaften im Falle von Geldanlagen ein Aktivtausch (statt 
„Forderungen aus Bankguthaben“: „Konzernforderungen“), bei Kreditaufnahmen je nach Verwendung 
der aufgenommenen Mittel entweder ein Passivtausch (bei der Verwendung zur Tilgung externer Schul-
den – statt „Bankverbindlichkeiten“: „Konzernverbindlichkeiten“) oder eine Aktiv-Passiv-Mehrung (bei 
der Kreditaufnahme zum Zweck der Tätigung von Investitionen – mehr Verbindlichkeiten, mehr Vermö-
gen); Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Cash-Pooling 

Die nachfolgende Übersicht stellt in Bezug auf die weiterhin geplanten Investitionen die Herkunft der 
einzusetzenden Mittel sowie deren Einsatz in Verbindung mit den Emissionskosten dar. 

Bei der Darstellung des Investitions- und Finanzierungsplans handelt es sich um eine Prognose, die für 
die Geschäftsjahre 2021 bis 2022 aufgestellt wurde. Die Planung beruht im Wesentlichen auf dem wei-
teren plangemäßen Zufluss des Kapitals aus den Vermögensanlagen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konzern
https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kredit
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalmarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalmarkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Cash-Pooling
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Finanzierungs- und Investitionsplan der FIM Finanz 3 GmbH (PROGNOSE) 

 
Finanzierungsplan 2021 bis 2022     

 

absolut in Euro 
in % der Gesamt-

finanzierungsmittel 
in % der 

Nachrangdarlehen 

1. Fremdkapital 
(Nachrangdarlehen) 30.000.000,00 97,60% 100,00% 
2. Sonstige betriebliche Erträge 
(Agio) 182.291,67 0,59% 0,61% 
3. Operative Erträge 556.807,67 1,81% 1,86% 
4. Gesamtfinanzierungsmittel 30.739.099,34 100,00% 102,46%* 

    
Investitionsplan 2021 bis 2022    

 

absolut in Euro 
in % des Gesamt-
investitionsmittel 

in % der 
Nachrangdarlehen 

5. Aufwand für den Erwerb der 
Anlageobjekte 

30.000.000,00 97,60% 100,00% 

6. Emissionskosten 641.666,67 2,09% 2,14% 
7. Sonstige Aufwendungen 97.432,67 0,32% 0,32% 
8. Gesamtinvestitionsmittel 30.739.099,34 100,00%* 102,46%* 
* Beträge wurden gerundet, wodurch Differenzen entstehen können  

Erläuterungen des Finanzierungsplans der FIM Finanz 3 GmbH 

Fremdkapital (Nachrangdarlehen) 

In dieser Position wird das Kapital ausgewiesen, das der Emittentin prognosegemäß aus der Emission 
der Nachrangdarlehen zufließen soll. Der Gesamtbetrag der Nachrangdarlehen beläuft sich auf Euro 
30.000.000,-. Es handelt sich um Fremdkapital, welches als Endfinanzierung der künftigen Investitionen 
in die Vergabe von Finanzierungen an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehende 
konzerninterne Immobiliengesellschaften für die Realisierung von zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung noch nicht feststehenden Immobilienprojekten dient. 

Der Erwerbspreis des jeweiligen Nachrangdarlehens entspricht dem gewählten Anlagebetrag. Der Min-
destanlagebetrag beträgt bei allen mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen Euro 
5.000,-. Die Laufzeit der Vermögenanlagen ist unbestimmt. Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt 
am Gewährungszeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung. Eine Kündigung der Vermögens-
anlagen kann sowohl durch den Anleger als auch durch die Emittentin erstmalig zum Ablauf der jewei-
ligen Mindestlaufzeit erfolgen. Die Mindestlaufzeit beginnt bei allen mit diesem Verkaufsprospekt ange-
botenen Vermögensanlagen am Gewährungszeitpunkt und endet bei der Vermögensanlage „FEHI Ein-
zelhandelsinvest 2 Jahre“ nach 24 Monaten, bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 
Jahre“ nach 36 Monaten und bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ nach 48 
Monaten. Somit haben alle Vermögensanlagen eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem je-
weiligen Gewährungszeitpunkt im Sinne des § 5a VermAnlG. Die Kündigungsfrist beträgt bei allen drei 
Vermögensanlagen jeweils zwölf Monate. Nachfolgend ist eine Kündigung der mit diesem Verkaufs-
prospekt angebotenen Vermögensanlagen zum Ablauf weiterer zwölf Monate zulässig und zwar unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten. Daneben besteht das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund.  

Der Anleger hat gegen die Emittentin grundsätzlich einen Anspruch auf Rückzahlung des Anlagebetra-
ges. Die Rückzahlung erfolgt grundsätzlich spätestens am 14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit 
der Vermögensanlagen. Der Anleger hat während der Laufzeit der Vermögensanlagen – beginnend mit 
dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten - gegen die Emittentin grundsätzlich einen 
Anspruch auf Zahlung eines Zinses. Dieser beträgt bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsin-
vest 2 Jahre“ 4,5% p.a., bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 5% p.a. und bei 
der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ 5,5% p.a., jeweils in Bezug auf den valutier-
ten Anlagebetrag. Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag 
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eines jeden Kalendermonats zur Zahlung fällig (Fälligkeitstag). Ab Laufzeitende bis zur Rückzahlung 
wird die Vermögensanlage nicht verzinst.  

Neben den Nachrangdarlehen kann die Emittentin weiteres Fremdkapital für Investitionen nutzen. Eine 
zukünftige End- bzw. Zwischenfinanzierung über Fremdkapital ist in Abhängigkeit vom Platzierungser-
folg sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin nicht ausgeschlossen, denn mit dem Darle-
hensvertrag vom 28. Januar 2020 haben die beiden Vertragsparteien (FIM Finanz 3 GmbH und FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH) die Gewährung eines Darlehensvolumens in Höhe von bis zu Euro 
30 Mio. durch Überweisung vereinbart. Damit wurden seitens der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
gegenüber der Emittentin Fremdmittel verbindlich zugesagt. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokor-
rentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestaltet. Die feste 
Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre. Der Zinssatz für das Darlehen wurde auf 6,5% festgesetzt, wobei 
diese jährlich zum Jahresende dem jeweiligen Darlehensstand belastet werden. Der Kontensaldo ist 
zum Vertragsende auszugleichen. Sofern der Darlehensnehmer nach Vertragsbeendigung mit der 
Rückzahlung in Verzug kommt, werden Verzugszinsen von 4% für den Verzugszeitraum zusätzlich fäl-
lig. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde seitens der Emittentin kein Gebrauch vom Darlehen 
gemacht. Selbst wenn die Finanzierung in Abhängigkeit vom Platzierungserfolg sowie der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Emittentin (auch) über die Inanspruchnahme des Darlehensvertrages erfolgen 
sollte, stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die Darlehenssummen und/oder der Zeitpunkt der 
jeweiligen Inanspruchnahme nicht fest. Denn bei den zugesagten Euro 30 Mio. handelt es sich lediglich 
um einen gewährten Höchstrahmen, der keineswegs erschöpft werden muss. Folglich findet eine Be-
rücksichtigung im Finanzierungsplan nicht statt.  

Der Einsatz einer darüber hinausgehenden End- bzw. Zwischenfinanzierung auf Ebene der Emittentin 
über Fremdkapital ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder gegeben noch verbindlich zugesagt. 

Die Prognosen sehen insgesamt die Aufnahme von Fremdkapital in Form von Nachrangdarlehen in 
Höhe von voraussichtlich Euro 30 Mio. vor, was einer angestrebten Fremdkapitalquote von 97,60% 
entspricht. Durch die Aufnahme von Fremdkapital zur Realisierung einer Investition kann ein sogenann-
ter Hebeleffekt entstehen. Ein positiver Hebeleffekt tritt ein, wenn die auf das Fremdkapital zu zahlenden 
Zinsen geringer ausfallen als die aus der Investition erwarteten Rückflüsse. Ein Hebeleffekt bewirkt 
höhere Rückflüsse in Prozent bezogen auf das Eigenkapital, als diese ohne den Einsatz von Fremdka-
pital zu erzielen wären. Höhere Rückflüsse können zu höheren Ausschüttungen an die Anleger führen. 
Dies ist vorliegend nicht der Fall, da eine höhere Ausschüttung aufgrund der Festverzinsung der Ver-
mögensanlagen nicht vorgesehen ist. Ein negativer Hebeleffekt tritt dann ein, wenn die auf das Fremd-
kapital zu zahlenden Zinsen höher ausfallen, als die aus der Investition erwarteten Rückflüsse. Dies 
könnte zu einer Minderung der Auszahlungen an die Anleger führen. 

Sonstige betriebliche Erträge (Agio) 

Die Höhe des Agios ist von der jeweiligen Vermögensanlage abhängig und beträgt bei der Vermögens-
anlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 1,5%, bei „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 2,5% und bei 
„FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages. Das Agio dient der teilwei-
sen Deckung der Vertriebskosten und beträgt prognosegemäß in der dargestellten Finanzierungs- und 
Investitionsphase insgesamt ca. Euro 182.291,67 (vgl. Voraussichtliche Ertragslage der Emittentin auf 
Seite 87 des Verkaufsprospektes).  

Operative Erträge 

Ausgewiesen sind die für 2021 bis 2022 prognostizierten und erfolgswirksam vereinnahmten und nicht 
zurückgezahlten Zuwendungen der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH an die 
Emittentin sowie teilweise die aus den Finanzierungsverträgen generierten Zinserträge, soweit diese 
zur Finanzierung der Investitionen, d.h. der im Investitionsplan ausgewiesenen Posten, verwendet wer-
den. Es handelt sich hierbei nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Muttergesellschaft 
FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertra-
ges vom 28. Januar 2020. Ferner wurden die Erträge ausgewiesen, welche die Emittentin für die Ver-
waltung der Anlegergelder von der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH bezahlt 
bekommt. Diese betragen im einschlägigen Zeitraum prognosegemäß Euro 200.000,-. Es handelt sich 
hierbei nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertrages vom 28. Januar 2020. 
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Erläuterungen des Investitionsplans 

Aufwand für den Erwerb der Anlageobjekte 

Die Emittentin wird prognosegemäß insgesamt Euro 30 Mio. für die Vergabe von Finanzierungen (Nach-
rangdarlehen) an zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehende Immobiliengesell-
schaften für die Realisierung von ebenfalls noch nicht feststehenden Immobilienprojekten aufwenden. 

Emissionskosten 

Die Emissionskosten bestehen aus Aufwendungen für den Vertrieb (Provisionen, Bestandspflege) und 
für die Konzeption und die Prospektierung des Angebots der Vermögensanlagen und betragen progno-
segemäß insgesamt Euro 2.465.000,-, in der Finanzierungs- und Investitionsphase insgesamt Euro 
641.666,67. Für die Vermittlung der Nachrangdarlehen werden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 
durchschnittlich 5,4% des Gesamtemissionsvolumens und für die Bestandspflegeprovisionen in Höhe 
von 0,5% p.a. bezogen auf die platzierten Nachrangdarlehen gezahlt. Die Ausweitung der Werte über 
den Zeitpunkt der prognostizierten Vollplatzierung (2022) hinaus begründet sich damit, dass die Provi-
sionen nach den geplanten Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen abgegrenzt wurden. Dies ist 
möglich, weil gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB Aufwendungen und Erträge unabhängig vom Zeitpunkt 
ihrer Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt werden müssen. Hierbei zeigt der aktive Rech-
nungsabgrenzungsposten (aRAP) Aufwendungen der nächsten Jahre, die bereits in der aktuellen Peri-
ode geleistet wurden (vgl. § 250 Abs. 1 HGB). Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) be-
inhaltet die erhaltenen Zahlungen, die einen Ertrag in der Folgeperiode darstellen (vgl. § 250 Abs. 2 
HGB). Um somit dem Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung Rechnung zu tragen, werden 
beim aRAP die Vermittlungsprovisionen, die an die Vermittler der Nachrangdarlehen gezahlt wurden, 
auf die zum jeweiligen Nachrangdarlehen gehörige Laufzeit aufgeteilt.  

Sonstige Aufwendungen 

Ausgewiesen sind die Steuern sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (z.B. Beratungskosten, 
Kosten der Jahresabschlusserstellung und –prüfung) mit Ausnahme der gesondert ausgewiesenen 
Emissionskosten. 
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Investitionsvorhaben der Immobiliengesellschaften 

Anlageziel, Anlagepolitik, Anlagestrategie der Vermögensanlagen auf 
Ebene der Immobiliengesellschaften 

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot der Vermögensanlagen werden auf Ebene der Immobilienge-
sellschaften sowohl für den Erwerb von Immobilien (Gewerbe- bzw. Einzelhandelsimmobilien mit dem 
Schwerpunkt Lebensmitteleinzelhandel) als auch die Optimierung, Revitalisierung, Instandhaltung und 
Refinanzierung von Immobilien in nachhaltigen Lagen, welche bereits im Eigentum der jeweiligen Im-
mobiliengesellschaft stehen, genutzt (mittelbare Anlageobjekte). Für sonstige Zwecke werden die Net-
toeinnahmen auf Ebene der Immobiliengesellschaften nicht genutzt. Zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung stehen die mittelbaren Anlageobjekte nicht fest. Es handelt sich folglich auch auf der Ebene der 
Immobiliengesellschaften um einen Blind-Pool. 

Hinsichtlich der künftigen Investitionen der Immobiliengesellschaften stehen bestimmte Investitionskri-
terien fest, die die Mitglieder der Geschäftsführung bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen haben. 
Eine Darstellung der Investitionskriterien erfolgt im Abschnitt „Investitionskriterien für Immobilienprojekte 
(mittelbare Anlageobjekte)“ auf Seite 48ff. des Verkaufsprospektes.  

Für die Realisierung der Anlagestrategie und Anlagepolitik sind die Nettoeinnahmen aus dieser Emis-
sion auf Ebene der Immobiliengesellschaften voraussichtlich nicht allein ausreichend. Aufgrund des 
Blind-Pools können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung jedoch keine Angaben hinsichtlich der Fäl-
ligkeiten und Konditionen sowie etwaigen künftigen Fremdkapitalaufnahmen (z.B. Bankfinanzierungen) 
auf Ebene der Immobiliengesellschaften gemacht werden. 

Änderungen der Anlagestrategie oder Anlagepolitik und der Einsatz von Derivaten und Termingeschäf-
ten sind nicht vorgesehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Gesellschaftsverträge der Immobili-
engesellschaften in puncto Unternehmensgegenstand zu ändern, wozu eine qualifizierte Mehrheit der 
Gesellschafter (d.h. 75% der Stimmen) notwendig wäre. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist Herr 
Hans-Joachim Fleischer Alleingesellschafter vieler Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe (z.B. 
FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, der FIM Immobilien Holding Beta GmbH, FIM Immobilien Holding 
Gamma GmbH). Je Euro 1,- eines Geschäftsanteils des Alleingesellschafters gewährt eine Stimme. Die 
Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse grundsätzlich in den Gesellschafterversammlungen. Gesell-
schafterbeschlüsse können jedoch auch schriftlich, fernschriftlich oder elektronisch gefasst werden, 
wenn kein Gesellschafter dieser Art der Abstimmung widerspricht. Darüber hinaus bestehen keine wei-
teren Möglichkeiten einer Änderung der Anlagestrategie oder Anlagepolitik. 

Anlageziel der Vermögensanlagen auf Ebene der Immobiliengesellschaften ist es, u.a. mit Mitteln aus 
den Finanzierungsverträgen Immobilienprojekte zu realisieren, um eine renditeorientierte Verwertung 
von Immobilien und Grundstücken (langfristige Erträge aus der Vermietung von Immobilien und/oder 
Erträge aus der Veräußerung von Immobilien) zu ermöglichen. 

Die Anlagepolitik der Vermögensanlagen auf Ebene der Immobiliengesellschaften sieht unmittelbare 
Investitionen in Immobilienprojekte vor. Bei der Identifikation und Auswahl von möglichen Immobilien-
projekten konzentriert sich die FIM Unternehmensgruppe seit ihrem Bestehen auf den Bereich Einzel-
handelsimmobilien, dies wiederum mit klarem Schwerpunkt im Bereich der Lebensmitteleinzelhandel-
simmobilien. Einer der Hauptgründe hierfür liegt in der hohen Bonität der bei dieser Immobilienart übli-
chen Hauptmieter, die kombiniert mit nachhaltigen Lagen eine sehr stabile Basisliquidität bieten, die 
andere Immobilienklassen in dieser Form kaum bieten können. 

Die Anlagestrategie der Vermögensanlagen auf Ebene der Immobiliengesellschaften besteht darin, aus 
der Realisierung von Immobilienprojekten und gleichzeitiger Einhaltung der Anlagepolitik und Investiti-
onskriterien positive wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen, die eine Zins- und Rückzahlung an die Emit-
tentin ermöglicht. 

Mittelbare Anlageobjekte 

Bei den auf Ebene der Immobiliengesellschaften künftig zu realisierenden Immobilienprojekten wird es 
sich um mittelbare Anlageobjekte der Emittentin handeln. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen 
keine mittelbaren Anlageobjekte fest. Die nachfolgend beschriebenen Investitionskriterien sollen jedoch 
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im Rahmen von künftigen Investitionsentscheidungen auf Ebene der Immobiliengesellschaften berück-
sichtigt werden. 

Investitionskriterien für Immobilienprojekte (mittelbare Anlageobjekte) 

Folgende Investitionskriterien sind vor jeder Investition zu beachten, wobei diese nicht kumulativ, son-
dern alternativ zu sehen sind, d.h. nicht alle aufgeführten Kriterien müssen gleichzeitig erfüllt sein. Fer-
ner können neben dem Erwerb von Immobilien, die den nachstehend beschriebenen Investitionskrite-
rien entsprechen, in Anhängigkeit der zur Verfügung stehenden Mittel auch Investitionen in die sich 
bereits im Bestand der Immobiliengesellschaften befindlichen Immobilien (z.B. in die Optimierung, Re-
vitalisierung, Instandhaltung und Refinanzierung von Immobilien in nachhaltigen Lagen) getätigt wer-
den, für die die nachstehend beschriebenen Investitionskriterien Geltung finden. 

Kriterien Anforderungen 

Objekte 

• Solitärstandorte sowie Fachmarktzentren 

• Handelsimmobilien, idealerweise mit Hauptmietern aus dem Lebensmit-
telbereich 

• nachhaltige Lagen mit Handelsbezug  

• Grundstücke mit besonders attraktiven, frequenzstarken Lagen 

• projektierte Grundstücke mit weiterem Wertsteigerungspotential 

• Wohnimmobilien nicht ausgeschlossen 

• auch Mehrgeschossigkeit und Teileigentum möglich 

• stark frequentierte Ein-/Ausfallstraßen 

• gesamtes Bundesgebiet (bevorzugt Bayern, Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und Ballungsräume in Sachsen) 

• bevorzugt: nachvollziehbar nachhaltige Bestandsobjekte mit kurzen 
Mietvertragsrestlaufzeiten (< 5 Jahre), die deshalb kurzfristig umsetz-
bares Wertsteigerungspotential bieten 

• Objekte mit kurzfristigen Revitalisierungsmöglichkeiten (z.B. Teilleer-
stände, benachbarte Brachflächen). 

Standorte 

• nachhaltige Lagen mit Wertsteigerungspotential 

• gesundes Wettbewerbsumfeld 

• stark frequentierte Ein-/Ausfallstraßen 

Suchregion 
• gesamtes Bundesgebiet 

• bevorzugt Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Ballungsräume in Sachsen 

Mietverträge 

• bevorzugt: nachvollziehbar nachhaltige Bestandsobjekte mit kurzen 
Mietvertragsrestlaufzeiten (< 5 Jahre), die deshalb kurzfristig umsetz-
bares Wertsteigerungspotential bieten 

• Objekte mit kurzfristigen Revitalisierungsmöglichkeiten (z.B. Teilleer-
stände, benachbarte Brachflächen) 

 

Investitionsstrategie 

Die FIM Unternehmensgruppe (vgl. hierzu das auf Seite 64 des Verkaufsprospektes abgebildete Orga-
nigramm) konzentriert sich seit ihrer Gründung auf den Bereich Einzelhandelsimmobilien, dies 
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wiederum mit klarem Schwerpunkt auf den Bereich der Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien. Einer der 
Hauptgründe hierfür liegt in der regelmäßig hohen Bonität der bei dieser Immobilienart üblichen Haupt-
mieter, die kombiniert mit nachhaltigen Lagen eine sehr stabile Basisliquidität bieten, die andere Immo-
bilienklassen in dieser Form kaum bieten können. Handelsimmobilien sind gerade im unmittelbaren 
Vergleich, z.B. zu Wohn- oder Büroimmobilien, in starkem Maße auf die jeweilige Branche geprägt, oft 
auch mit weiteren deutlichen mieterspezifischen Besonderheiten. Dies ist ein Unterschied gegenüber 
vorgenannten Alternativen, bei denen die Immobilie gerade dann besonders an Wert gewinnt, wenn sie 
völlig unabhängig von mieter- bzw. branchenprägenden Faktoren ist. Bei Handelsimmobilien liegt der 
Wert in deren Nachhaltigkeit und in gegebenenfalls weiterem Wertsteigerungspotential, das dem Immo-
bilieneigentümer die Möglichkeit gibt, die Immobilie den sich im Laufe der Jahre ändernden Rahmen-
bedingungen der Mieter anzupassen. Diese können z.B. im Bereich der Anforderungen an die Verkaufs-
flächengröße, sich ändernden Nebenraumkonzepten oder auch in der Fassaden- oder Parkplatzanla-
gengestaltung liegen. Deshalb ist es wichtig, im Zuge einer Ankaufsprüfung möglichst sämtliche gege-
benenfalls relevanten mikro- und makrostandortbezogenen Faktoren zu würdigen.  

Angekauft werden innerhalb dieser Immobilienart Objekte unterschiedlicher Größenordnung. Jedoch 
sind Wohnimmobilien nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es wird insgesamt auf ein diversifiziertes 
Portfolio, insbesondere in Bezug auf Bundesländer, Regionen, Städte, Mieterauswahl, Objektgrößen, 
Einzelstandorten bzw. kleinere Fachmarktzentren, geachtet. Diese Diversifikation innerhalb der Inves-
titionsobjekte stellt aus Sicht der Anbieterin einen weiteren wichtigen Mosaikstein, der zu einer deutli-
chen Steigerung der Sicherheit des Gesamtkonzeptes beitragen kann. 

Die Immobilie selbst kann in diesem Zusammenhang durchaus eine gewisse Komplexität mit sich brin-
gen. Dies führt in der Regel zu besseren Ankaufskonditionen, da der ohnehin schon sehr enge Käufer-
markt in diesem Segment damit nochmals zu Gunsten der FIM Unternehmensgruppe verengt wird, denn 
aufgrund der Spezialisierung in diesem Bereich verfügt die Gruppe als eine der Wenigen in Deutschland 
über das entsprechende Know-how. 

Präferiert werden Immobilien, die sich häufig bereits seit einigen Jahren am Markt bewährt haben und 
bei denen zum Ankaufszeitpunkt aufgrund der internen, durch die FIM Unternehmensgruppe entwickel-
ten Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalyse weiteres Wertsteigerungspotential festgestellt wird, 
da auf diese Weise eine hohe Grundrendite mit schnell umzusetzenden Optimierungsmaßnahmen eine 
solide Basis für einen schnellen Anstieg weiterer Stiller Reserven liefern kann. 

Investitionsprozess 

Das Bestandsportfolio genießt innerhalb der FIM Unternehmensgruppe in sämtlichen Unternehmens-
bereichen und bei Entscheidungen jedweder Art stets die zentrale Aufmerksamkeit. Angestrebt wird der 
sukzessive Ausbau des Bestandsportfolios durch weitere werthaltige Einzelhandelsimmobilien. Diese 
werden nach der Integration in den Eigenbestand durch das operative Immobilienmanagement perma-
nent überwacht und in regelmäßigen Abständen optimiert. Hierbei fließen die Ergebnisse aus den 
Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen mit ein. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, 
dass das Gesamtportfolio durchweg über eine dauerhafte, hohe Nachhaltigkeit und über weiteres Wert-
steigerungspotential verfügt. Der sich aus der vorstehenden Investitionsstrategie ergebende Investiti-
onsprozess wird im Folgenden grafisch dargestellt. 
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Abgebildet ist der gesamte Investitionsprozess, beginnend mit dem Angebotseingang für den Ankauf 
einer Immobilie bis zur Entscheidung über den dauerhaften Verbleib im Bestandsportfolio oder gegebe-
nenfalls einem Verkauf. Unter dem Begriff der Optimierung werden sämtliche Maßnahmen zusammen-
gefasst, die eine werterhöhende Wirkung für die Immobilie zur Folge haben. Hierzu zählen vertragliche 
und bauliche Optimierungsaktivitäten, wie z.B. Anpassung der Verkaufsflächenanforderungen (Erwei-
terung) eines Betreibers an ein neues Vertriebskonzept, eine hiermit verbundene Investition durch den 
Eigentümer sowie eine diese Investition überkompensierende Änderung der vertraglichen Situation, z.B. 
eine Veränderung der Mieterbindung durch Abschluss eines neuen Mietvertrages oder Nachtrages über 
eine Festlaufzeit von zwölf Jahren oder Ähnliches. 

Jede potentielle Immobilie, für die eine interne Desktop-Prüfung (Durchsicht von Verkaufsexposés so-
wie Filterung geeigneter Immobilien) positiv abgeschlossen wurde und eine Kaufpreis-Einigung mit der 
Verkäuferseite vorliegt, wird einer umfassenden internen, durch die FIM Unternehmensgruppe entwi-
ckelten Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalyse und danach einer intensiven rechtlichen und 
technischen Due Diligence-Prüfung unterzogen.  

In Abhängigkeit von dieser Analyse wird anschließend die Ankaufsentscheidung für eine Immobilie ge-
troffen. Hierbei wird insbesondere die Gesamtsituation aus der Perspektive des Hauptmieters betrach-
tet, dessen Einzugsgebiet, dessen Umsatz sowie der Umsatz des relevanten Wettbewerbs, das aktuelle 
und voraussichtliche Vertriebskonzept der/des Betreiber/s, Kaufkraftabschöpfungsquoten und vieles 
mehr. Dies alles erfolgt, um die Nachhaltigkeit und gegebenenfalls auch weiteres Wertsteigerungspo-
tential des Standortes nachvollziehen zu können. 

Die Umsetzung der sich im Rahmen der Projektentwicklung und/oder Revitalisierung ergebenden Opti-
mierungsmaßnahme einer angekauften Einzelhandelsimmobilie nimmt in Abhängigkeit von der Kom-
plexität der notwendigen Maßnahmen und der rechtlichen Vertragssituation in der Regel zwischen ei-
nem halben und fünf Jahren in Anspruch. 

Nach erfolgter Optimierung wird in Abhängigkeit von der dann neuen Grundrendite der Immobilie sowie 
der zukünftigen Einschätzung der Nachhaltigkeit und der zukünftigen Einschätzung des weiteren Wert-
steigerungspotentials die Entscheidung getroffen, die Immobilie dauerhaft im Bestand zu halten oder zu 
verkaufen. Die Entscheidung fällt voraussichtlich in einem Zeitraum von weiteren drei Jahren nach er-
folgter Optimierung. 

Die im Bestand bleibenden Immobilien werden innerhalb der FIM Unternehmensgruppe durch ein ope-
ratives Immobilienmanagement betreut. Nach weiteren ca. sechs bis neun Jahren ist voraussichtlich 
der Zeitpunkt erreicht, an dem eine erneute Optimierungsmaßnahme sinnvoll erscheint, womit sich der 
Prozess entsprechend fortsetzt. 

Weitere Angaben über das Anlageziel und die Anlagepolitik der 
Vermögensanlagen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 VermVerkProspV für die Ebene 
der Immobiliengesellschaften 

Die folgenden Angaben gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 bis 8 VermVerkProspV beziehen sich ausschließlich auf 

die auf Ebene der Immobiliengesellschaften zu realiserenden mittelbaren Anlageobjekte. 

Der nach § 3 VermVerkProspV zu nennenden Anbieterin und Prospektverantwortlichen, der FIM Finanz 
3 GmbH, der nach § 7 VermVerkProspV zu nennenden Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, und 
den nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn 
Hans-Joachim Fleischer und Herrn Jan Lerke steht oder stand das Eigentum an den mittelbaren Anla-
geobjekten oder an wesentlichen Teilen derselben zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht zu. Die-
sen Personen steht auch aus anderen Gründen keine dingliche Berechtigung an den mittelbaren Anla-
geobjekten zu.  

Es bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine nicht nur unerheblichen dinglichen Belastun-
gen der mittelbaren Anlageobjekte.  

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind rechtliche oder tatsächliche Beschränkungen der Verwen-
dungsmöglichkeiten der mittelbaren Anlageobjekte, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel, nicht 
gegeben.  
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Behördliche Genehmigungen (z.B. baurechtliche und ordnungsrechtliche Genehmigungen) in Bezug 
auf die mittelbaren Anlageobjekte sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht erforderlich. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden keine Verträge über die Anschaffung oder Herstellung 
der mittelbaren Anlageobjekte oder wesentlicher Teile davon geschlossen.  

Es existieren zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Bewertungsgutachten für die mittelbaren An-
lageobjekte. 

Die nach § 3 VermVerkProspV zu nennende Anbieterin und Prospektverantwortliche, FIM Finanz 3 
GmbH, emittiert die angebotenen Vermögensanlagen und investiert die Nettoeinnahmen aus dem An-
gebot der Vermögensanlagen in die Finanzierung konzernprivilegierter Immobiliengesellschaften.  

Die nach § 7 VermVerkProspV zu nennende Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, ist Mutterge-
sellschaft vieler Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe (vgl. die auf Seite 64 des Verkaufspros-
pektes abgebildete Beteiligungsstruktur). Insoweit übernimmt sie im Rahmen der konzernübergreifen-
den Geschäftsführung der Herren Fleischer und Lerke administrative und operative Tätigkeiten für die 
Emittentin sowie andere Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. Auch unterstützt die FIM Immo-
bilien Holding Alpha GmbH die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe im Zuge von Standort-, 
Wettbewerbs- und Potentialanalysen im Rahmen ihrer jeweiligen Investitionsentscheidungen. Ferner 
haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH mit dem Darlehensvertrag vom 28. 
Januar 2020 den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe von Euro 
30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie 
mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des geschlossenen 
Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerk-ProspV auf Seite 
68 des Verkaufsprospektes verwiesen. Im Jahr 2021 wird die Gründungsgesellschafterin und Gesell-
schafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an die Emittentin außerdem Zahlungen 
für die Verwaltung der entsprechenden Anlegergelder in Höhe von Euro 100.000,- leisten, im Jahr 2022 
ebenfalls in Höhe von Euro 100.000,-, im Jahr 2023 Euro 50.000,- und im Jahr 2024 in Höhe von Euro 
25.000,-. Es handelt sich hierbei jeweils nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Mutter-
gesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Dar-
lehensvertrages vom 28. Januar 2020. Es ist zudem wahrscheinlich, dass die Gründungsgesellschafte-
rin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auch künftig für beste-
hende und/oder noch zu gründende Immobiliengesellschaften im administrativen und operativen Be-
reich tätig wird, in die die Emittentin investiert. Ferner wird die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
auch weiterhin die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- 
und Potentialanalysen im Rahmen von Investitionsentscheidungen unterstützen. 

Die nach § 12 VermVerkProspV zu nennenden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr 
Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke, erbringen für die Emittentin, Anbieterin und Prospektver-
antwortliche, die FIM Finanz 3 GmbH, für die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH sowie für die 
übrigen Immobiliengesellschaften Lieferungen und Leistungen im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäfts-
führungstätigkeit. Sie übernehmen im Rahmen der konzernübergreifenden Geschäftsführung administ-
rative und operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt „Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr. 1) VermVerkProspV“ auf Seite 69, „§ 12 Abs. 2 Nr. 
1-4 VermVerkProspV“ auf Seite 72f. und „§ 12 Absatz 4 Nr. 1-3 VermVerkProspV“ auf Seite 75f. des 
Verkaufsprospektes) für die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, die Emittentin sowie andere Gesell-
schaften der FIM Unternehmensgruppe. Ferner erbringen die beiden Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin - im Rahmen der konzernübergreifenden Geschäftsführung der FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH - für die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe und somit auch die Emittentin Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte, indem sie diese 
im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen und damit im Rahmen von Investitionsent-
scheidungen unterstützen (werden). Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind – wie be-
reits ausgeführt - beide für die Muttergesellschaft der Emittentin, die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH als Geschäftsführer tätig. Mit einem Darlehensvertrag vom 28. Januar 2020 haben die Emittentin 
und die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darle-
hensbetrages in Höhe von Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis ist 
als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. 
Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 
2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen. 
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Darüber hinaus erbringen die nach §§ 3, 7 oder 12 VermVerkProspV zu nennenden Personen, die 
Anbieterin und Prospektverantwortliche, die FIM Finanz 3 GmbH, die Gründungsgesellschafterin und 
Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die FIM Immobilien Holding Al-
pha GmbH und die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herren Hans-Joachim Fleischer und 
Jan Lerke, keine Lieferungen und Leistungen. 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH – für die Herr Fleischer und 
Herr Lerke als Geschäftsführer tätig sind - auch für bestehende und/oder noch zu gründende Immobili-
engesellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig wird, in die die Emittentin künftig in-
vestiert. Es ist weiterhin möglich, dass die FIM Immobilien Holding für Gesellschaften der FIM Unter-
nehmensgruppe und somit auch die Emittentin und die Immobiliengesellschaften im Zuge von Standort-
, Wettbewerbs- und Potentialanalysen GmbH tätig wird und diese im Rahmen von Investitionsentschei-
dungen unterstützt. Es ist schließlich nicht auszuschließen, dass die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH der FIM Finanz 3 GmbH aufgrund des oben genannten Darlehensvertrages künftig Darlehen 
auszahlt. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 
Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen. 

Finanzierungs- und Investitionspläne der Immobiliengesellschaften 

Auf der Ebene der Immobiliengesellschaften wird die Mittelverwendung in der Realisierung von zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden Immobilienprojekten (mittelbare Anlageob-
jekte) bestehen. Es handelt sich daher auf der Ebene der Investitionen der Immobiliengesellschaften 
um einen Blind-Pool. 

Die Immobiliengesellschaften, die die Emittentin zu finanzieren plant, stehen noch nicht fest, so dass 
diesbezüglich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Angabe erfolgen kann. Ebenso steht nicht 
fest, in welcher Höhe seitens der Emittentin in einzelne mittelbare Anlageobjekte investiert werden soll. 
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung steht lediglich fest, dass Nachrangdarlehen in Höhe von Euro 
30 Mio. aufgenommen werden sollen und damit die Finanzierung von konzernangehörigen Immobilien-
gesellschaften bezweckt ist. Der Blind-Pool-Charakter macht eine abschließende Betrachtung der Mit-
telverwendung auf Ebene der Immobiliengesellschaften zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung jedoch 
unmöglich. Auch steht noch nicht fest, wie viel der Emittentin aus dem prospektgegenständlichen An-
gebot zufließen wird. Folglich können auf Ebene der jeweiligen Immobiliengesellschaften keine Aussa-
gen zu deren voraussichtlichen Gesamtinvestitionskosten getroffen werden. Da es sich um einen Blind-
Pool handelt, können auf Ebene der jeweiligen Immobiliengesellschaften auch keine belastbaren Aus-
sagen zur Fremdfinanzierung, zu Konditionen und Fälligkeiten von Eigen- und Fremdmitteln und Fremd-
kapitalquote sowie zu etwaigen Hebeleffekten getroffen werden. Auf der Ebene der Immobiliengesell-
schaften ist der Einsatz weiteren Fremdkapitals (z.B. Bankfinanzierungen) jedoch vorgesehen. Mit wel-
chen Zinsen und Konditionen hierbei zu rechnen ist, kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht 
seriös dargelegt werden. Dies wird erst möglich sein, wenn die Immobiliengesellschaft(en) und die damit 
einhergehenden unmittelbaren Anlageobjekte feststehen. Es ist möglich, dass das sog. Core Capital (≈ 
Kernkapital), das von den Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe in Form von Ge-
winnrücklagen und Jahresüberschüssen erwirtschaftete Eigenkapital, ebenfalls zur Finanzierung und 
den Erwerb von mittelbaren Anlageobjekten herangezogen wird. Weiterhin ist nicht ausgeschlossen, 
dass das Stammkapital (Eigenkapital) der Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe (die 
meisten weisen eine GmbH-Rechtsform auf), für Investitionszwecke herangezogen wird. Die Stamm-
einlagen sind nicht verzinslich und nicht rückzahlbar. Ob die zusätzlich zu den Nachrangdarlehen auf-
gezählten Finanzierungsmittel jedoch tatsächlich und ggf. in welcher Höhe und mit welchen Konditionen 
von der/den Immobiliengesellschaft(en) in Anspruch genommen werden, wird sich erst mit Fortlauf der 
Emission sowie der sukzessiv erfolgenden Investitionen der Emittentin zeigen. Folglich ist eine Darstel-
lung der Finanzierungs- und Investitionspläne auf der Ebene der Immobiliengesellschaft(en) zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung weder möglich noch seriös. 

Realisierungsgrad auf Ebene der Immobiliengesellschaften (mittelbare 
Anlageobjekte) 

Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf Ebene der Immobiliengesellschaften keine mittelbaren 
Anlageobjekte feststehen, können keine Aussagen zu Immobilienprojekten (d.h. Mittelverwendungsver-
trägen, Beschreibungen von Immobilien/-projekten, Art der Investitionen etc.) getroffen werden. 
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Die Vermögensanlagen (Nachrangdarlehen) 

Art, Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen 

Art der angebotenen Vermögensanlagen 

Mit diesem Verkaufsprospekt werden Vermögensanlagen in Form von Nachrangdarlehen mit den Emis-
sionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und 
„FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ zum Erwerb angeboten. Die einzelnen Nachrangdarlehen sind mit 
unterschiedlichen Zinssätzen, Laufzeiten sowie Kündigungsfristen ausgestaltet, weisen jedoch allesamt 
eine Nachrangvereinbarung samt vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre auf, auf die in diesem Ab-
schnitt näher eingegangen wird (vgl. Abschnitte „Rangstellung“ auf Seite 57 des Verkaufsprospektes 
sowie „Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsverbot“ auf Seite 56 des Verkaufsprospektes). 

Anzahl und Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen 

Der Gesamtbetrag der von der Emittentin angebotenen Vermögensanlagen beträgt Euro 30.000.000,- 
(Euro 30 Mio.). Der Gesamtbetrag ist nicht auf die angebotenen Vermögensanlagen aufgeteilt. Es kön-
nen insgesamt maximal 6.000 einzelne Nachrangdarlehen erworben werden. 

Erwerbspreis der angebotenen Vermögensanlagen 

Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Anlagebetrag des Anlegers. Bei Erbringung des Mindest-
anlagebetrages beträgt der Erwerbspreis bei allen drei mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Ver-
mögensanlagen Euro 5.000,-. Höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Neben dem Erwerbspreis hat der Anleger ein Agio zu leisten. Die Höhe des Agios ist von der jeweiligen 
Vermögensanlage abhängig und beträgt 

• bei „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“: 1,5%,  

• bei „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“: 2,5% sowie  

• bei „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“: 2,5% 
 

des gezeichneten Anlagebetrages. 

Rechtliche Grundlagen des Angebotes 

Rechtsgrundlage für die mit den Nachrangdarlehen verbundenen Rechte sind §§ 488ff. des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB). Hiernach ist der Anleger verpflichtet, der Emittentin einen Geldbetrag in der 
vorher vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen und die Emittentin, dem Anleger den vorher verein-
barten Zins zu zahlen und das zur Verfügung gestellte Nachrangdarlehen zurückzuerstatten. Der wei-
tere Inhalt von Nachrangdarlehen, insbesondere die Rangstellung der Rückzahlungsansprüche, ist je-
doch nicht näher gesetzlich geregelt, so dass sich das Rechtsverhältnis der Anleger zu der Emittentin 
ausschließlich aus den in im Verkaufsprospekt auf Seite 89ff., 92ff. bzw. 95ff. abgedruckten Bedingun-
gen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und 
„FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ergeben, in dem Einzelheiten wie die Höhe der Zinsen, Mindest-
laufzeit, Nachrangigkeit des Rückzahlungsanspruchs, Zahlungsverbote, Kündigung etc. geregelt sind.  

Die Anlage des Anlegers erfolgt unmittelbar bei der Emittentin und nicht über einen Treuhänder.  

Gewährungszeitpunkt 

Die Vermögensanlagen gelten am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages 
(d.h. des gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der Emittentin als ge-
währt und sind ab dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden Monatsersten zinsberechtigt. Der Gewäh-
rungszeitpunkt stellt auch den Beginn der Laufzeit der Vermögensanlagen dar.
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Hauptmerkmale der Anteile/Abweichende Rechte und Pflichten der 
Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Bei den von den Anlegern erworbenen Anteilen handelt es sich um Nachrangdarlehen. Die Anleger 
erwerben keine GmbH-Anteile und werden somit nicht Gesellschafter der Emittentin. Aufgrund dessen 
haben sie ganz andere Rechte und Pflichten als die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung. Die Rechte und Pflichten der zukünftigen Anleger werden in dem folgenden Ab-
schnitt „Hauptmerkmale der Nachrangdarlehen zukünftiger Anleger (Rechte und Pflichten)“ auf Seite 54 
und die Rechte und Pflichten der Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung werden nach-
folgend im Abschnitt „Hauptmerkmale der GmbH-Anteile der Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung (Abweichende Rechte und Pflichten)“ auf Seite 54f. des Verkaufsprospektes dargestellt.  

Hauptmerkmale der Nachrangdarlehen zukünftiger Anleger (Rechte und Pflichten) 

• Zinsrecht (§ 4 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ auf 
Seite 90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ auf Seite 93 und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 
Jahre“ auf Seite 96 des Verkaufsprospektes); 

• Ordentliches Kündigungsrecht bzgl. Vermögensanlagen (§ 6 Abs. 1 der Bedingungen der Nach-
rangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ auf Seite 90f., „FEHI Einzelhandelsinvest 3 
Jahre“ auf Seite 93f. und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 96f. des Verkaufspros-
pektes); 

• Rückzahlungsanspruch (§ 5 Abs. 2 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 2 Jahre“ auf Seite 90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ auf Seite 93 und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 96); 

• Recht auf Übertragung (§ 5 Abs. 3 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 2 Jahre“ auf Seite 90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ auf Seite 93 und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 96 des Verkaufsprospektes) mit Zustimmung der Emit-
tentin; 

• Pflicht zur Tragung der mit der Übertragung der Nachrangdarlehen verbundenen Kosten (§ 5 
Abs. 3 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ auf Seite 
90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ auf Seite 93 und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ 
auf Seite 96 des Verkaufsprospektes); 

• Recht auf Eintragung in das Anlegerregister sowie auf Einsicht in das Anlegerregister, soweit 
die Einsichtnahme ausschließlich Informationen über den Anleger selbst und/oder seine eige-
nen Daten betrifft (§ 2 Abs. 2 und 3 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 2 Jahre“ auf Seite 90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ auf Seite 93 und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 96 des Verkaufsprospektes); 

• Mitteilungspflicht über Änderung der Stammdaten (§ 2 Abs. 2 der Bedingungen der Nachrang-
darlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ auf Seite 90, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 
auf Seite 93 und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 96 des Verkaufsprospektes); 

• Pflicht zur Erbringung des gezeichneten Anlagebetrages (§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Bedingungen 
der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ auf Seite 89, „FEHI Einzelhandels-
invest 3 Jahre“ auf Seite 92 und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Seite 95 des Verkaufs-
prospektes). 

Hauptmerkmale der GmbH-Anteile der Gesellschafterin der Emitentin zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung - FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
(Abweichende Rechte und Pflichten) 

• Pflicht zur Erbringung der Stammeinlage; 

• Informations- und Kontrollrecht; 

• Recht auf Teilnahme an und Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung; 
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• Recht auf Teilnahme an der Beschlussfassung (z.B. Abtretung bzw. Veräußerung von 
Geschäftsanteilen, Änderung des Gesellschaftsvertrages oder Auflösung der Gesellschaft bei 
einer Mehrheit von 75% der Stimmen aller vorhandenen Gesellschafter, wobei Herr Hans-
Joachim Fleischer mit 96,77% der GmbH-Anteile Mehrheitsgesellschafter der FIM Immobilien 
Holding Alpha GmbH ist neben der FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG mit 3,23% der GmbH-
Anteile); 

• Recht auf Ergebnisbeteiligung; kein Recht auf Zahlung jährlicher Zinsen; 

• Recht auf ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages; 

• Recht auf Beteiligung am Liquidationserlös; 

• Recht auf Bestellung/Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung oder Prokuristen; 

• Pflicht zur Feststellung des Jahresabschlusses und Bestimmung über die Ergebnisverwendung. 

Ehemalige Gesellschafter 

Es existieren keine ehemaligen Gesellschafter der Emittentin, denen Ansprüche aus ihrer Beteiligung 
bei der Emittentin zustehen.  

Zinsrechte 

Zinssatz und Zinszahlungen  

Der Anleger hat während der Laufzeit der Vermögensanlagen – beginnend mit dem dem Gewährungs-
zeitpunkt (d.h. dem Tag der Gutschrift des Anlagebetrages auf dem Konto der Emittentin) folgenden 
Monatsersten - gegen die Emittentin grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung eines Zinses bezogen 
auf den valutierten (eingezahlten) Anlagebetrag.  

Der Zins beträgt 

• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“: 4,5% p.a. bezogen auf den va-
lutierten Anlagebetrag; 

• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“: 5% p.a. des valutierten Anlage-
betrages; 

• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“: 5,5% p.a. des valutierten Anla-
gebetrages. 

Zinstermin 

Die Zinsen werden bei den Vermögensanlagen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhan-
delsinvest 3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ jeweils nachträglich monatlich gezahlt. Sie 
sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalendermonats zur Zahlung fällig (Fälligkeitstag). Die Zin-
sen werden nach der Methode 30/360 berechnet. Ab Laufzeitende bis zur Rückzahlung werden die 
Vermögensanlagen nicht verzinst. 

Laufzeit, Kündigungsrechte 

Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt am jeweiligen Gewährungszeitpunkt, ist unbestimmt und 
endet durch Kündigung. Der Gewährungszeitpunkt entspricht dem Tag der Zurverfügungstellung des 
vollständigen Anlagebetrages (d.h. des gesamten gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeauf-
schlag) auf dem Konto der Emittentin durch den jeweiligen Anleger. 

Eine Kündigung der Vermögensanlagen kann sowohl durch den Anleger als auch durch die Emittentin 
erstmalig zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit erfolgen.  

Die Mindestlaufzeit beginnt bei allen mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen am 
Gewährungszeitpunkt und endet  

• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ nach 24 Monaten, 
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• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ nach 36 Monaten und 

• bei der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ nach 48 Monaten. 

Somit haben alle Vermögensanlagen eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen Ge-
währungszeitpunkt im Sinne des § 5a VermAnlG. Die Kündigungsfrist beträgt bei allen drei Vermögens-
anlagen zwölf Monate. 

Nachfolgend ist eine Kündigung der mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen 
zum Ablauf weiterer zwölf Monate zulässig und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf 
Monaten. Daneben besteht sowohl für Anleger als auch die Emittentin das Recht zur Kündigung aus 
wichtigem Grund. 

Die Kündigung des Anlegers hat in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin zu 
erfolgen. Die Kündigung der Emittentin hat durch Bekanntmachung in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-
Mail) an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n Anschrift/Kontaktdaten des Anlegers zu erfolgen. 

Rückzahlungsanspruch 

Der Anleger hat gegen die Emittentin grundsätzlich einen Anspruch auf Rückzahlung des valutierten 
Anlagebetrages.  

Bei den Vermögensanlagen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 
und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ erfolgt die Rückzahlung grundsätzlich spätestens am 14. Bank-
arbeitstag nach Ablauf der Laufzeit der Vermögensanlagen.  

Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderungen) ei-
nes oder mehrerer oder sämtlicher Anleger bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund 
im Sinne des § 1 Ziff. 9 der Nachrangdarlehensbedingungen entstehen würde oder bei der Emittentin 
ein Insolvenzeröffnungsgrund im Sinne des § 1 Ziffer 9 der Nachrangdarlehensbedingungen besteht, 
kann der Anleger oder können die Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in rechtlich 
verbindlicher Weise außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emitten-
tin).  

Das Zahlungsverbot gilt für unbestimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung eines 
oder mehrerer oder sämtlicher Ansprüche bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr 
herbeigeführt wird und (das heißt: gleichzeitig) ein Insolvenzeröffnungsgrund außerhalb eines Insol-
venzverfahrens nicht besteht oder alle anderen Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungs-
verbotes zugestimmt haben. Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich 
verbindlich außerhalb eines Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot wegge-
fallen ist.  

Zahlstellen oder andere Stellen, die bestimmungsgemäß Zahlungen an 
den Anleger ausführen 

Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger ausführt, ist die FIM Finanz 3 GmbH 
(Geschäftsanschrift: Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg) in eigener Durchführung. Die Emittentin ist 
berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen und die Benennung einzelner Zahlstellen zu widerrufen. 
Weitere Zahlstellen oder andere Stellen, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger ausführen, 
wurden zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht eingerichtet. 

Mitwirkungsrechte 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegt die Vertretung der Emittentin allein den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Emittentin. Dem Anleger werden keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungs-
rechte, wie Teilnahme an und Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung gewährt. 
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Mitwirkungspflicht 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind die Anleger verpflichtet, Änderungen des Na-
mens (z.B. infolge einer Heirat), der Anschrift oder anderer für die Verwaltung der Vermögensanlagen 
relevanter Daten (wie z.B. Kontoverbindung) der Emittentin unverzüglich anzuzeigen. Die Emittentin ist 
berechtigt, mit befreiender Wirkung an die im Anlegerregister eingetragenen Anleger zu leisten. 

Rangstellung 

Die Ansprüche aus den Vermögensanlagen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandels-
invest 3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ einschließlich Zinszahlungen begründen unmit-
telbare, nachrangige und nicht dinglich besicherte Forderungen gegen die Emittentin. Die Forderungen 
aus den Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ 
und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und alle nach-
rangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Für den 
Anleger besteht ein doppelter Nachrang, weil nicht nur eine Vergabe von Nachrangdarlehen vom Anle-
ger an die Emittentin, sondern auch seitens der Emittentin an konzerninterne Immobiliengesellschaften 
erfolgt. 

Liquidationserlös 

Die Anleger haben keine Rechte an den Vermögensgegenständen und Rechten der Emittentin und sind 
auch nicht am Liquidationserlös der Emittentin beteiligt. 

Übertragbarkeit der Vermögensanlagen 

Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus den Vermögensanlagen sowie die Vermö-
gensanlagen selbst sind mit Zustimmung der Emittentin durch Abtretung jederzeit möglich. Die Übertra-
gung kann ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen durch 100 ohne 
Rest teilbar sein. Die mit der Übertragung verbundenen Kosten sind vom Anleger zu tragen. Im Falle 
des Todes des Anlegers treten die Erben an dessen Stelle. 

Freie Handelbarkeit der Vermögensanlagen 

Da der Anleger die Vermögensanlagen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 
3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ auf Dritte jederzeit übertragen kann, sind sie auch 
handelbar. Die Übertragung kann jedoch nur ab einem Anlagebetrag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere 
Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. Des Weiteren gibt es derzeit keinen organisierten 
Markt, an dem die Nachrangdarlehen der Emittentin gehandelt werden. Eine Veräußerung ist daher nur 
durch einen privaten Verkauf durch den Anleger oder gegebenenfalls durch Vermittlung der Emitten-
tin/Anbieterin möglich. Schließlich bedarf die Übertragung der Zustimmung der Emittentin. Aufgrund der 
vorgenannten Voraussetzungen der Übertragung sowie des Fehlens eines organisierten Marktes ist die 
freie Handelbarkeit stark eingeschränkt.  

Bekanntmachungen 

Die die Anleger betreffenden Bekanntmachungen erfolgen in Textform (z.B. Brief, Fax oder E-Mail) an 
die im Anlegerregister der Emittentin zuletzt erfasste/n Anschrift/Kontaktdaten des Anlegers, soweit 
spezialgesetzliche Vorschriften (z.B. Vermögensanlagengesetz - VermAnlG) nicht eine anderweitige 
Veröffentlichungsform vorsehen (vgl. hierzu z.B. §§ 11 Abs. 1 Satz 5, 9 Absatz 2 Satz 1 VermAnlG, wo 
ein Nachtrag zum Verkaufsprospekt in der Form zu veröffentlichen ist, dass er 1. auf der Internetseite 
des Anbieters und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird oder 2. auf der Internetseite des Anbieters 
veröffentlicht und bei den im Verkaufsprospekt benannten Zahlstellen zur kostenlosen Ausgabe bereit-
gehalten wird; dies ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen). 
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Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 

Hinsichtlich des anzuwendenden Rechts sowie des Gerichtsstandes gelten die gesetzlichen Regelun-
gen. 

Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder Erwerbspreises, 
insbesondere die Kontoverbindung 

Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen 
gerichtete Willenserklärungen des Publikums entgegennimmt 

Für den Erwerb der Vermögensanlagen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 
Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ist die Übermittlung 
des vollständig ausgefüllten und von dem Anleger eigenhändig unterschriebenen Zeichnungsscheins 
Voraussetzung. Die Zeichnung der Vermögensanlagen durch den Anleger wird mit Annahme des Zeich-
nungsscheins durch die FIM Finanz 3 GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, wirksam.  

Die Annahme durch die Geschäftsführung der Emittentin setzt einen vollständigen und richtig ausge-
füllten Zeichnungsschein voraus, insbesondere muss der Anleger angeben, wie hoch sein Anlagebetrag 
sein soll.  

Auf dem Zeichnungsschein bestätigt der Anleger u.a., dass er den Verkaufsprospekt einschließlich et-
waiger Nachträge, die Informationen für den Verbraucher mit der Widerrufsbelehrung, das jeweilige 
Vermögensanlagen-Informationsblatt sowie eine Durchschrift des Zeichnungsscheins erhalten hat. 

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Willenser-
klärungen des Publikums entgegennimmt, ist die FIM Finanz 3 GmbH, Luitpoldstraße 48b, D-96052 
Bamberg. 

Einzahlungen, Zahlungsweise 

Die Überweisung des Erwerbspreises zzgl. des Agios erfolgt auf das Konto der FIM Finanz 3 GmbH bei 
der Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN: DE05 7905 0000 0048 923 262, BIC: BYLADEM1SWU. 
Im Verwendungszweck hat der Anleger Name und Vorname sowie - je nach Wahl der Vermögensanlage 
- „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ oder „FEHI Einzelhandelsin-
vest 4 Jahre“ anzugeben. 

Der Erwerbspreis zzgl. des Agios ist dreißig Tage nach Zugang des von der Emittentin angenommenen 
Zeichnungsscheins beim Anleger zur Zahlung fällig. Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Aufnahme des Nachrangdarlehens zu erheben. Die Regelung 
wurde deshalb so ausgestaltet, um dem Vertrieb eine Flexibilität dahingehend zu ermöglichen, langjäh-
rigen Bestandskunden oder Anlegern mit größeren Zeichnungssummen einen „Nachlass“ gewähren zu 
können. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Ergebnis der FIM Finanz 3 GmbH, da ein etwaiger 
„Agio-Nachlass“ von der Vertriebsprovision des jeweiligen Vermittlers abgezogen würde. 

Die Anleger erhalten über den Eingang der Zahlungen (Gutschrift auf dem Konto) eine Mitteilung von 
der Emittentin. 

Anlegergruppe, auf die die Vermögensanlagen abzielen 

Das Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermögensanlagen richten 
sich an Privatkunden (natürliche oder juristische Personen) gemäß § 67 Absatz 3 des Wertpapierhan-
delsgesetzes, die über rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Grundkenntnisse sowie Erfahrungen 
mit Vermögensanlagen verfügen, um die Risiken aus den angebotenen Vermögensanlagen (siehe Ka-
pitel „Risiken der Vermögensanlagen“ Seite 27 bis Seite 36) angemessen beurteilen zu können. Die 
Anleger müssen über einen Wohnsitz/Sitz in der Bundesrepublik Deutschland und deutsche Steueri-
dentifikationsnummer verfügen. 

Der Anlagehorizont des Anlegers sollte je nach Vermögensanlage und konkreter Laufzeit auf eine kurz-
, und/oder mittelfristige Investition in Unternehmensfinanzierungen und Immobilienprojekte ausgerichtet 
sein. Die Laufzeit der Vermögensanlagen ist unbestimmt. Eine erstmalige ordentliche Kündigung ist 



 
Die Vermögensanlagen (Nachrangdarlehen) 

Zeichnungsfrist, Schließungsmöglichkeit 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nachrangdarlehen der FIM Finanz 3 GmbH – 06/2021 
 

- 59 - 

 

 

zum Ablauf einer Mindestlaufzeit von 24, 36 bzw. 48 Monaten (d.h. je nach gewählter Vermögensan-
lage) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig. Nach Ablauf der jeweiligen 
Mindestlaufzeit können die Vermögensanlagen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Mona-
ten zum Ablauf von weiteren zwölf Monate ordentlich gekündigt werden. 

Der Anleger sollte wirtschaftlich fähig sein, Verluste, die sich aus den Vermögensanlagen ergeben kön-
nen, zu tragen. Insbesondere sollte er wirtschaftlich fähig sein, einen Totalverlust des eingesetzten An-
lagebetrags bis zu 100% des eingesetzten Kapitals tragen zu können, wobei eine Gefährdung des sons-
tigen Vermögens des Anlegers nicht ausgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang wird auf das den 
Anleger treffende Maximalrisiko verwiesen, welches im Kapitel „Risiken der Vermögensanlagen“ – „Ma-
ximalrisiko“ auf Seite 27 des Verkaufsprospektes ausführlich dargestellt ist. 

Es wird empfohlen, individuellen fachlichen Rat durch eine unabhängige Beratung einzuholen. 

Kein Angebot in verschiedenen Staaten 

Das Angebot erfolgt nur in der Bundesrepublik Deutschland. Da ein gleichzeitiges Angebot in verschie-
denen Staaten nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen ist, existieren auch keine einzelnen Teilbeträge, 
in die das Gesamtemissionsvolumen der Vermögensanlagen unterteilt ist.  

Zeichnungsfrist, Schließungsmöglichkeit 

Das öffentliche Angebot der Vermögensanlagen mit der Emissionsbezeichnung „FEHI Einzelhandels-
invest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ beginnt 
gemäß § 9 Absatz 1 VermAnlG einen Tag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes. Die Zeich-
nungsfrist endet mit Vollplatzierung der Vermögensanlagen, jedoch spätestens zwölf Monate nach Bil-
ligung des Verkaufsprospektes. Zur Fortführung des öffentlichen Angebotes über die Dauer der Gültig-
keit des Verkaufsprospektes hinaus ist ein Fortführungsverkaufsprospekt rechtzeitig bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegen sowie zu veröffentlichen. 

Die Emittentin ist durch Beschluss der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen und ohne Zustim-
mung der Anleger berechtigt, die Zeichnung jederzeit vorzeitig zu schließen. Die Emittentin ist berech-
tigt, jederzeit und ohne Angaben von Gründen, Zeichnungen, Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. 
Darüber hinaus bestehen keine Möglichkeiten, die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, 
Anteile oder Beteiligungen zu kürzen. 
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Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption  

Allgemeiner Hinweis 

Die nachfolgende Darstellung behandelt die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der 
Vermögensanlagen. Grundlage der Ausführungen in diesem Abschnitt, sowie im gesamten Verkaufs-
prospekt ist das zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltende nationale Steuerrecht (gesetzliche Re-
gelungen, veröffentlichte Verwaltungsanweisungen, aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte) der 
Bundesrepublik Deutschland. Zur Darstellung der steuerlichen Konzeption werden steuerliche Fach-
ausdrücke verwendet, die nicht mit dem allgemeinen Sprachgebrauch übereinstimmen müssen. Sollte 
der Anleger nicht mit der Verwendung dieser Fachausdrücke vertraut sein, sollten zum Verständnis des 
Textes entsprechend qualifizierte Berater (z.B. Steuerberater) in Anspruch genommen werden.  

Die nachfolgenden Erläuterungen gelten für im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürli-
che Anleger, die der Emittentin ein Nachrangdarlehen als Anleger gewähren und die Vermögensanla-
gen im Privatvermögen halten. Zählen die Vermögensanlagen dagegen zum Betriebsvermögen des 
Anlegers ergeben sich abweichende steuerliche Rechtsfolgen, die in diesem Abschnitt nicht dargestellt 
werden. Ebenfalls werden keine Aussagen zu den steuerlichen Auswirkungen getroffen, die sich bei 
Anlegern ergeben, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, dass die steuerliche Einnahmen- und Ausgaben-
gestaltung sich jeweils nach der individuellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers richtet. In Zwei-
felsfragen – insbesondere im Hinblick auf die persönliche Steuersituation – sollte in jedem Fall der ei-
gene Steuerberater zu Rate gezogen werden. 

Bei den angebotenen Nachrangdarlehen wird ein Steuerabzug von der Emittentin nicht vorgenommen. 
Weder die Emittentin noch eine andere Person übernehmen die Zahlung von Steuern für den Anleger. 

Einkommensteuer 

Einkunftsart 

Durch die Einzahlung des Anlagebetrages überlässt der Anleger dem Unternehmen Kapitalvermögen 
zur Nutzung. Aus dieser Nutzungsüberlassung fließt dem Anleger während der Laufzeit der Nachrang-
darlehen ein Entgelt, die Zinsen, zu. Die Zinszahlungen rechnen daher steuerlich zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EstG) und unterliegen damit der Einkommensteuer. 

Abgeltungsteuer 

Die Zinsen des Anlegers werden von der Abgeltungsteuer (§ 32d EstG) erfasst. Bei der Abgeltungsteuer 
handelt es sich um einen besonderen Steuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen. Der Abgeltungs-
teuersatz beträgt dabei einheitlich 25% zuzüglich Solidaritätszuschlags von 5,5% und eventueller Kir-
chensteuer. Der abgeltende Steuersatz ist auf die Bruttoeinnahmen anzuwenden.  

An den Anleger kommt der gesamte Zinsbetrag zur Auszahlung. Die Zinsen hat der Anleger in seiner 
Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der persönlichen Veranlagung erfolgt die Besteuerung der 
Zinseinnahmen grundsätzlich mit dem Abgeltungsteuersatz.  

Steuerpflichtige mit einem geringeren persönlichen Einkommensteuersatz als dem Abgeltungsteuersatz 
in Höhe von 25% haben jedoch die Möglichkeit, eine Veranlagungsoption (Günstigerprüfung) in An-
spruch zu nehmen (§ 32d Abs. 6 EstG). Auf Antrag des Anlegers können die Erträge aus Zinsen auch 
mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden, wenn der persönliche Steuersatz unter 25% liegt. 
Der Anleger hat diese Wahlmöglichkeit im Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen. Das Fi-
nanzamt prüft bei der Steuerfestsetzung von Amts wegen, ob die Anwendung der allgemeinen Regel 
zu einer niedrigeren Steuerfestsetzung führt. 
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Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

Hält der Anleger die Vermögensanlage im Privatvermögen, unterliegt der Veräußerungsgewinn unab-
hängig von der Haltedauer seit dem 01. Januar 2009 als Einkunft aus Kapitalvermögen ebenfalls der 
Abgeltungsteuer (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EstG). Zur Höhe der Abgeltungsteuer sowie zum Verfahren des 
Steuerabzugs wird auf die obigen Erläuterungen verwiesen. Eine Verrechnung von Verlusten mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten sowie ein Verlustrücktrag (Verlustabzug nach § 10d EstG) sind 
ausgeschlossen. Verluste können jedoch grundsätzlich mit allen Einkünften aus Kapitalerträgen ver-
rechnet werden. 

Sparer-Pauschbetrag 

Die Einnahmen (Zinsen bzw. Veräußerungsgewinne, die der Abgeltungsteuer unterliegen) bleiben steu-
erfrei, soweit sie zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen des Anlegers den Sparer-Pauschbetrag in 
Höhe von jährlich Euro 801,- (Euro 1.602,- bei zusammen veranlagten Eheleuten) nicht übersteigen (§ 
20 Abs. 9 EstG). Tatsächlich angefallene Werbungskosten, selbst wenn sie den Sparer-Pauschbetrag 
übersteigen, können nicht geltend gemacht werden. 

Sonstige Steuern 

Der Erwerb von Nachrangdarlehen durch Erbfall oder Schenkung unterliegt der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer. Voraussetzung dafür ist, dass der Erblasser zur Zeit seines Todes bzw. der Schenker zur 
Zeit der Ausführung der Schenkung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer ein Inländer 
im Sinne des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (§ 2 ErbStG) ist.  

Familienangehörige und Verwandte können Freibeträge in Anspruch nehmen und damit ggf. eine Be-
steuerung vermeiden. Die Höhe der möglichen Freibeträge sowie der anwendbare Steuersatz bestim-
men sich nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen Erblasser bzw. Schenker und dem Erwerber. 

Der Erwerb und die Veräußerung von Nachrangdarlehen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Ebenso 
ist der Abzug einer eventuell anfallenden Vorsteuer grundsätzlich ausgeschlossen. 

Anleger sollten sich auf jeden Fall durch einen Steuerberater beraten lassen. 
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Die FIM Finanz 3 GmbH (Emittentin, Anbieterin und 
Prospektverantwortliche) 

Unternehmensangaben 

Firma, Sitz, Geschäftsanschrift 

Die Firma des emittierenden Unternehmens lautet 

FIM Finanz 3 GmbH. 

Sitz der Gesellschaft ist Bamberg (Geschäftsanschrift: Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg). 

Gründung, Rechtsform, Rechtsordnung, Dauer 

Die FIM Finanz 3 GmbH wurde am 28. Januar 2020 mit Gesellschaftsvertragsschluss errichtet. Sie ist 
mit Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Bamberg unter der Nr. HRB 9880 am 03. März 
2020 gegründet worden. Die Rechtsform der Emittentin ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
nach deutschem Recht. Die Emittentin unterliegt der deutschen Rechtsordnung. Die Dauer der Gesell-
schaft ist unbestimmt.  

Unternehmensgegenstand 

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Aufbaus des Immobilienportfolios der FIM Unter-
nehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutschland, insbesondere durch die Zur-Verfügung-Stellung von 
Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienstleistungsimmobilien mit kurz-, mittel- und langfristigen 
Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, die Optimierung der Objekte zur Wertschöpfung 
während der Haltedauer und gegebenenfalls deren Veräußerung in Immobiliengesellschaften der FIM 
Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie berechtigt, zur Refinanzierung Geschäfte vorzunehmen, 
die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar zu fördern. Sie darf insbesondere Genuss-
rechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) und Nachrangdarlehen begeben. Geschäfte im Sinne 
des KWG sind jedoch nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen 
gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteili-
gen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten. 

Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

Das Geschäftsjahr der FIM Finanz 3 GmbH ist das Kalenderjahr. Die Bekanntmachungen der Emitten-
tin, die die Gesellschafter der Emittentin betreffen, werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Kapitalausstattung, Beteiligungsstruktur, Beteiligungen 

Die Höhe des gezeichneten Kapitals der Emittentin beträgt Euro 1.000.000,- und ist eingeteilt in 
1.000.000 GmbH-Anteile zu einem Nennbetrag von jeweils Euro 1,-. Das Stammkapital wurde in voller 
Höhe zur freien Verfügung der Geschäftsführung eingezahlt. Es stehen keine Einlagen auf das Kapital 
aus. 

Die Hauptmerkmale der Anteile im Sinne des § 6 Satz 1 Nr. 1 VermVerkProspV entsprechen vollständig 
den Hauptmerkmalen der GmbH-Anteile der Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung (§ 4 Satz 1 Nr. 1a VermVerkProspV), so dass auf die dortigen Hauptmerkmale (vgl. 
Seite 54f. des Verkaufsprospektes unter „Hauptmerkmale der GmbH-Anteile der Gesellschafterin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung (Abweichende Rechte und Pflichten)“) vollumfänglich 
verwiesen wird. Es wurden in Bezug auf die Emittentin bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG ausgegeben. 

Aufgrund der Tatsache, dass die Emittentin und ihre Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH (Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung) in einem Beteiligungsverhältnis stehen und die Muttergesellschaft neben der Emittentin weitere 
Tochterunternehmen hat (vgl. nachstehend abgebildetes Organigramm), handelt es sich bei der Emit-
tentin um ein Konzernunternehmen. Dabei gilt Herr Hans-Joachim Fleischer 
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(Geschäftsführer/Gesellschafter) als wirtschaftlich Berechtigter sämtlicher genannten Gesellschaften, 
so dass davon ausgegangen wird, dass Herr Fleischer aufgrund seiner Beteiligungen an den Gesell-
schaften der FIM Unternehmensgruppe „Konzernmutter“ ist. Die Emittentin selbst hält zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung keine Beteiligungen an anderen Unternehmen. 

Die Beteiligungsstruktur kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Sowohl bei der Emit-
tentin FIM Finanz 3 GmbH als auch bei den Unternehmen FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grund-
besitz 4 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 5 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grund-
besitz 7 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 9 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grund-
besitz 11 Alpha GmbH und FIM Grundbesitz 12 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM 
Finanz GmbH, FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 2 GmbH, FIM Finanz 4 GmbH, FIM Baumanagement 
GmbH sowie HD ImmoConsult GmbH handelt es sich jeweils um Tochterunternehmen der FIM Immo-
bilien Holding Alpha GmbH, die jeweils Alleingesellschafterin (d.h. Inhaberin von 100% der GmbH-An-
teile) der vorgenannten Unternehmen ist, und damit Schwestergesellschaften der Emittentin. Die 
GmbH-Anteile an der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH halten wiederum Herr Hans-Joachim Flei-
scher zu 96,77% sowie die FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG zu 3,23%.  

Zu der FIM Unternehmensgruppe zählen weiterhin: FIM Consult GmbH, FIM Grundbesitz 1 Alpha 
GmbH, FIM Grundbesitz 2 Alpha GmbH, FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG und die FIM Beteiligungs 1 
GmbH. Bis auf die FIM Grundbesitz 1 Alpha GmbH hält Herr Hans-Joachim Fleischer die GmbH-Anteile 
an den vorgenannten Gesellschaften zu jeweils 100%. Die GmbH-Anteile an der FIM Grundbesitz 1 
Alpha GmbH halten dagegen Herr Hans-Joachim Fleischer zu 96,77% sowie die FIM Beteiligungs 
GmbH & Co. KG zu 3,23%. Die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH ist keine Konzernmutter der vor-
genannten Gesellschaften im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB. Dies gilt entsprechend für die FIM Immobi-
lien Holding Beta GmbH, FIM Immobilien Holding Gamma GmbH, FIM Immobilien Holding Delta GmbH 
sowie deren Tochtergesellschaften. Vielmehr gilt Herr Hans-Joachim Fleischer (Geschäftsführer/Ge-
sellschafter) als wirtschaftlich Berechtigter sämtlicher genannten Gesellschaften, so dass davon ausge-
gangen wird, dass Herr Fleischer aufgrund seiner Beteiligungen an den Gesellschaften der FIM Unter-
nehmensgruppe „Konzernmutter“ ist. 

Weiterhin gehören zu der FIM Unternehmensgruppe: FIM Immobilien Holding Beta GmbH, FIM Grund-
besitz 1 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 2 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 3 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 
4 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 5 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 6 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 7 Beta 
GmbH, FIM Grundbesitz 8 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 9 Beta GmbH und FIM Grundbesitz 10 Beta 
GmbH, FIM Immobilien Holding Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 1 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 2 
Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 
5 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 6 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 7 Gamma GmbH, FIM Immobi-
lien Holding Delta GmbH, FIM Grundbesitz 1 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 2 Delta GmbH, FIM Grund-
besitz 3 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 4 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 5 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 
6 Delta GmbH und FIM Grundbesitz 7 Delta GmbH. 

Herr Hans-Joachim Fleischer hält die GmbH-Anteile an der FIM Immobilien Holding Beta GmbH, an der 
FIM Immobilien Holding Gamma GmbH und an der FIM Beteiligungs 1 GmbH jeweils zu 100% und ist 
somit auch deren Alleingesellschafter. Die FIM Immobilien Holding Beta GmbH wiederum ist Alleinge-
sellschafterin (d.h. Inhaberin von jeweils 100% der GmbH-Anteile) der Gesellschaften FIM Grundbesitz 
1 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 2 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 3 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 4 Beta 
GmbH, FIM Grundbesitz 5 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 6 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 7 Beta GmbH 
und FIM Grundbesitz 8 Beta GmbH. Die FIM Immobilien Holding Beta GmbH ist außerdem Mehrheits-
gesellschafterin der Gesellschaft FIM Grundbesitz 10 Beta GmbH (mit 89,8% der GmbH-Anteile) und 
der Gesellschaft FIM Grundbesitz 9 Beta GmbH (mit 94% der GmbH-Anteile). An der FIM Grundbesitz 
10 Beta GmbH sind außerdem die Unternehmen FIMC Beteiligungs GmbH sowie die FIMD Beteiligungs 
GmbH mit je 5,1% der GmbH-Anteile beteiligt. Diese beiden letztgenannten Gesellschaften gehören 
nicht zur FIM Unternehmensgruppe, sondern mit je 100% der GmbH-Anteile den Herren Christoph Flei-
scher (FIMC Beteiligungs GmbH) und Herrn David Fleischer (FIMD Beteiligungs GmbH). An der FIM 
Grundbesitz 9 Beta GmbH ist das Unternehmen FIMC Beteiligungs GmbH mit 6% der GmbH-Anteile 
beteiligt. Die FIM Beteiligungs 1 GmbH ist Alleingesellschafterin der FIM Immobilien Holding Delta 
GmbH, die ihrerseits Alleingesellschafterin der FIM Grundbesitz 1 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 2 Delta 
GmbH, FIM Grundbesitz 3 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 4 Delta GmbH, FIM Grundbesitz 5 Delta 
GmbH, FIM Grundbesitz 6 Delta GmbH und FIM Grundbesitz 7 Delta GmbH ist. 
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Die FIM Immobilien Holding Gamma GmbH ist mit 89,8% der Gesellschaftsanteile Mehrheitsgesellschafterin der FIM Grundbesitz 1 Gamma GmbH. An der FIM 
Grundbesitz 1 Gamma GmbH sind ferner die FIMC Beteiligungs GmbH sowie die FIMD Beteiligungs GmbH mit je 5,1% der Gesellschaftsanteile beteiligt. Weiterhin 
ist FIM Immobilien Holding Gamma GmbH mit 100% der GmbH-Anteile unmittelbar beteiligt an den Gesellschaften FIM Grundbesitz 2 Gamma GmbH, FIM Grund-
besitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 5 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 6 Gamma GmbH und FIM Grundbesitz 7 Gamma 
GmbH. 

  

n n

100 % FIMH Alpha

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

Legende:
n FIMH Alpha: FIM Immobilien Holding Alpha GmbH
n FIMH Beta: FIM Immobilien Holding Beta GmbH
n FIMH Gamma: FIM Immobilien Holding Gamma GmbH
n FIMH Delta: FIM Immobilien Holding Delta GmbH
n FIMB1: FIM Beteiligungs 1 GmbH
n FIMB: FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG
nHF: Hans-Joachim Fleischer
n Hans-Joachim Fleischer ist Geschäftsführer sämtlicher Gesellschaften
n Jan Lerke ist Geschäftsführer sämtlicher Gesellschaften.

FIM Immobilien Holding Alpha GmbH
- FIMH Alpha -

96,77 % HF / 3,23 % FIMB

100 % HF

n Komplementärin der
FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG
FIM Grundbesitz 2 GmbH & Co. KG

100 % FIMH Alpha

n Baugesellschaft

96,77 % HF / 3,23 % FIMB

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % HF

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % HF

n FIM Einzelhandelsinvest
nGesellschafterin der

FIM Immobilien Holding GmbH
FIM Grundbesitz 1 GmbH

n Komplmäntarin ist die 
FIM Consult GmbH

100 % FIMH Alpha

n Kapitalmanagement

100 % FIMH Alpha

n Kapitalmanagement

100 % FIMH Alpha

n Kapitalmanagement

100 % FIMH Alpha

n Vermittlungstätigkeiten
Immobilien (Makler)

100 % FIMH Alpha

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Alpha

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

Gründungsgesellschafterin und 
n Gesellschafterin der Emittentin zum   n Zeitpunkt der Prospektaufstellung

FIM Immobilien Holding Delta GmbH
- FIMH Delta-
100% FIMB1

100 % FIMH Delta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Delta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Delta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Delta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Delta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

* jede Nummer stellt eine eigene Gesellschaft dar
** externe Gesellschaften, die nicht zur FIM Unternehmensgruppe gehören 

- HF -

n Konzernmutter

100 % FIMH Beta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Beta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Beta

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

FIM Immobilien Holding Beta GmbH
- FIMH Beta -

100% HF

89,8 % FIMH Beta
5,1 % FIMC Beteiligungs GmbH **
5,1 % FIMD Beteiligungs GmbH **

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

94,0% FIMH Beta
6,0 % FIMC Beteiligungs GmbH **

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

FIM Immobilien Holding Gamma GmbH
- FIMH Gamma -

100% HF

89,8 % FIMH Gamma
5,1 % FIMC Beteiligungs GmbH **
5,1 % FIMD Beteiligungs GmbH **

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Gamma

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Gamma

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Gamma

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

100 % FIMH Gamma

n vermögensverwaltende 
Immobiliengesellschaft

- FIMB1 -
100% HF
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Gründungsgesellschafterin/Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung 

§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1-7 VermVerkProspV – Angaben über die Gründungsgesellschafterin 
und die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 

Namen und Geschäftsanschrift, Firma und Sitz (Nr. 1)  

Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
ist die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH mit Sitz in Bamberg.  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist unter der Geschäftsanschrift Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg geschäftsansässig. 

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Handel von Liegenschaften aller Art und die private Vermö-
gensverwaltung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen aus der Immobilienbranche 
bzw. Vermögensverwaltung beteiligen. Die Gesellschaft darf in diesem Rahmen andere Unternehmen 
gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pachten, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteili-
gen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.  

FIM Immobilien Holding Alpha GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ist im Han-
delsregister des Amtsgerichts Bamberg unter Nr. HRB 8033 eingetragen. 

Das Stammkapital der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung Euro 1 Mio. Gesellschafter sind mit einem GmbH-Anteil von 96,77% Herr Hans-Joachim Fleischer 
sowie mit einem GmbH-Anteil in Höhe von 3,23% die FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG. Geschäftsfüh-
rer der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH sind Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke. 

Art und Gesamtbetrag der von der Gründungsgesellschafterin und der Gesellschafterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung insgesamt gezeichneten und der eingezahlten Einlagen (Nr. 2) 

Das Stammkapital der FIM Finanz 3 GmbH beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung Euro 
1.000.000,-. Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung (FIM Immobilien Holding Alpha GmbH) hat eine Einlage in Höhe von insgesamt 
Euro 1.000.000,- (Gesamtbetrag) gezeichnet und eingezahlt. Bei der Einlage handelt es sich um GmbH-
Anteile an der Emittentin. 

Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und den Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere 
der Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art, die den Gründungsgesellschaftern und den Gesellschaftern zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung insgesamt zustehen (Nr. 3) 

Der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hat aufgrund ihrer GmbH-Anteile an der Emittentin einen Anspruch auf den Jahresüberschuss zu-
züglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags, soweit der sich ergebende Betrag 
nicht nach Gesetz oder Gesellschaftsvertrag, durch Beschluss oder als zusätzlicher Aufwand auf Grund 
des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses von der Verteilung unter die Gesellschafter 
ausgeschlossen ist (vgl. § 29 Abs. 1 Satz 1 GmbHG).  

Etwaig für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH zustehenden 
Erträge aus der Beteiligung an der FIM Finanz 3 GmbH werden bei der Emittentin verbleiben und in 
Form von Gewinnvorträgen auf das jeweils neue Geschäftsjahr vorgetragen. Prognosegemäß soll die 
Emittentin ein Jahresergebnis von Euro 24.069,55 im Jahr 2021, Euro 80.279,03 im Jahr 2022, Euro   
21.122,31 im Jahr 2023, Euro 106.867,75 im Jahr 2024, Euro 183.199,- im Jahr 2025 und Euro   
227.047,06 im Jahr 2026 erwirtschaften (vgl. Voraussichtliche Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH 
(PROGNOSE) auf Seite 87 des Verkaufsprospektes). Somit stehen der Gründungsgesellschafterin und 
Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung aufgrund ihrer GmbH-Anteile an 
der Emittentin über die gesamte (Mindest-)Laufzeit der Vermögensanlagen prognosegemäß Gewinn-
beteiligungen in Höhe von insgesamt Euro 642.584,70 zu. An die Gründungsgesellschafterin und Ge-
sellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sollen prognosegemäß keine Ge-
winne ausgezahlt werden (PROGNOSE). Ferner stehen ihr als Alleingesellschafterin der Unternehmen 
FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 5 Alpha GmbH, 
FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 9 Alpha GmbH, 
FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha GmbH und FIM Grundbesitz 12 Alpha 
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GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 2 GmbH, 
FIM Finanz 4 GmbH, FIM Baumanagement GmbH und HD ImmoConsult GmbH Gewinnbeteiligungen 
an denselben zu. Der jeweilige Jahresüberschuss der jeweiligen Gesellschaft entspricht dabei den Ein-
nahmen abzüglich der gesamten Kosten. Der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH werden die Ergeb-
nisse der jeweiligen Gesellschaft eines Geschäftsjahres zugewiesen; als Alleigesellschafterin stehen 
ihr sämtliche Gewinnrechte bei den jeweiligen Gesellschaften zu. Ob eventuelle Gewinne jedoch tat-
sächlich ausgeschüttet oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die Gesellschafter-
versammlung der jeweiligen Gesellschaft. Die Höhe der unmittelbaren Gewinnbeteiligungen an den vor-
genannten FIM-Unternehmen kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung deshalb nicht verbindlich 
ermittelt werden. 

Der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung stehen somit über die gesamte (Mindest-)Laufzeit der Vermögensanlagen prognosegemäß insge-
samt Gewinnbeteiligungen in Höhe von Euro 642.584,70 zu. Darüber hinaus stehen der Gründungsge-
sellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Gewinn-
beteiligungen zu. 

Der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung stehen keine Entnahmerechte oder sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwands-
entschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art insgesamt zu. 

Eintragungen im Führungszeugnis; Ausländische Verurteilungen (Nr. 4, 5) 

Bei der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH, handelt es sich um eine juristische Person, deren Sitz und Geschäfts-
leitung sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden. Für juristische Personen ist die Erstellung 
eines Führungszeugnisses nicht möglich. Es bestehen keine ausländischen Verurteilungen. 

Insolvenzverfahren (Nr. 6) 

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
mangels Masse abgewiesen. Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung war innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung 
einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse 
abgewiesen wurde. 

Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen (Nr. 7) 

Es wurde keine Erlaubnis der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanz-
dienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht früher aufgehoben. 

§ 7 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1-4 VermVerkProspV - Umfang der unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen der Gründungsgesellschafterin und der Gesellschafterin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung  

1. an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind (Nr. 1): 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung, FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen betei-
ligt, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind.  

2. an Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen (Nr. 2): 

Der Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital zur 
Verfügung stellen.  
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3. an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen (Nr. 3): 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.  

Die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH wird künftig unmittelbar oder mittelbar an Immobiliengesell-
schaften der FIM Unternehmensgruppe beteiligt sein, in die die Emittentin investieren wird. 

4. an Unternehmen, die mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in 
einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind (Nr. 4): 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist unmittelbar beteiligt an der FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha GmbH, 
FIM Grundbesitz 5 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha GmbH, 
FIM Grundbesitz 9 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha GmbH 
und FIM Grundbesitz 12 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, FIM Finanz 
1 GmbH, FIM Finanz 2 GmbH, FIM Finanz 4 GmbH, FIM BauManagement GmbH sowie HD ImmoCon-
sult GmbH.  

Bei den vorgenannten Gesellschaften handelt sich um Tochterunternehmen der FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH und somit Schwestergesellschaften der Emittentin, da die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH dort jeweils Alleingesellschafterin (d.h. Inhaberin von 100% der GmbH-Anteile) ist. 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist darüber hinaus nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emittentin 
oder der Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind.  

§ 7 Absatz 3 VermVerkProspV -  Angaben darüber, in welcher Art und Weise die 
Gründungsgesellschafterin und die Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
tätig sind 

1. für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind:  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung, FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der 
emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind.  

2. für Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen:  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen.  

3. für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen:  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen.  

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung künftig für bestehende und/oder noch zu gründende Immobili-
engesellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig wird, in die die Emittentin künftig in-
vestiert. Ferner wird die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH für die Gesellschaften der FIM Unterneh-
mensgruppe und somit auch für die Emittentin im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialana-
lysen tätig und diese im Rahmen von Investitionsentscheidungen unterstützen. 

4. für Unternehmen, die mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in 
einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind:  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist für folgende Unternehmen im administrativen und operativen Bereich tätig, die mit der Emittentin 
oder Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder ver-
bunden sind: 

FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 5 Alpha GmbH, 
FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 9 Alpha GmbH, 
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FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha GmbH und FIM Grundbesitz 12 Alpha 
GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 2 GmbH, 
FIM Finanz 4 GmbH, FIM BauManagement GmbH sowie HD ImmoConsult GmbH. 

Ferner ist die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH für die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe 
und somit auch die Emittentin und die oben genannten Immobiliengesellschaften im Zuge von Standort-
, Wettbewerbs- und Potentialanalysen GmbH tätig und unterstützt diese im Rahmen von Investitions-
entscheidungen.  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist darüber hinaus nicht für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 
271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind.  

Es ist künftig jedoch weiterhin nicht auszuschließen, dass die Gründungsgesellschafterin und Gesell-
schafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für Immobiliengesellschaften im admi-
nistrativen und operativen Bereich tätig wird, die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 des 
Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

§ 7 Absatz 4 Nr. 1-3 VermVerkProspV - Angaben darüber, in welcher Art und Weise die 
Gründungsgesellschafterin und die Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt ist, der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung stellt oder vermittelt und Lieferungen oder Leistungen im 
Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringt 

1. Vertrieb (Nr. 1): 

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung, FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, ist nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen 
beauftragt.  

2. Fremdkapital (Nr. 2): 

Mit dem Darlehensvertrag 28. Januar 2020 haben die beiden Vertragsparteien die Gewährung eines 
Darlehensbetrages in Höhe von Euro 30 Mio. durch Überweisung vereinbart und die FIM Immobilien 
Holding Alpha GmbH somit Fremdmittel der FIM Finanz 3 GmbH verbindlich zugesagt. Das Darlehens-
verhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten 
ausgestattet. Die feste Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre. Der Zinssatz für das Darlehen wurde auf 6,5% 
festgesetzt, wobei die Zinsen jährlich zum Jahresende dem jeweiligen Darlehensstand belastet werden. 
Der Kontensaldo ist zum Vertragsende auszugleichen. Sofern der Darlehensnehmer nach Vertragsbe-
endigung mit der Rückzahlung in Verzug kommt, werden Verzugszinsen von 4% für den Verzugszeit-
raum zusätzlich fällig.  

Darüber hinaus stellt die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung der Emittentin kein Fremdkapital zur Verfügung.  

Die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung vermittelt der Emittentin kein Fremdkapital.  

3. Lieferungen und Leistungen (Nr. 3): 

Da die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung FIM Immobilien Holding Alpha GmbH Muttergesellschaft vieler Gesellschaften der FIM Unter-
nehmensgruppe ist (vgl. die auf Seite 64 des Verkaufsprospektes abgebildete Beteiligungsstruktur), 
übernimmt sie im Rahmen der Geschäftsführung der konzernübergreifenden Geschäftsführung des 
Herrn Fleischer und des Herrn Lerke administrative und operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die Ausfüh-
rungen im Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr. 1) 
VermVerkProspV“ auf Seite 69, „§ 12 Abs. 2 Nr. 1-4 VermVerkProspV“ auf Seite 72f. und „§ 12 Abs. 4 
Nr. 1-3 VermVerkProspV“ auf Seite 75f. des Verkaufsprospektes) für die Emittentin sowie andere Ge-
sellschaften der FIM Unternehmensgruppe. 

Ferner haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH mit einem Darlehensvertrag 
vom 28. Januar 2020 den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe 
von Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhält-
nis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des 
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geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerk-
ProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen.  

Im Jahr 2021 wird die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung an die Emittentin außerdem Zahlungen für die Verwaltung der entsprechenden An-
legergelder in Höhe von Euro 100.000,- leisten, im Jahr 2022 ebenfalls in Höhe von Euro 100.000,-, im 
Jahr 2023 Euro 50.000,- und im Jahr 2024 in Höhe von Euro 25.000,-. Es handelt sich hierbei jeweils 
nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertrages vom 28. Januar 2020. 

Auch unterstützt die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH die Immobiliengesellschaften der FIM Unter-
nehmensgruppe und somit auch die Emittentin und die Immobiliengesellschaften im Zuge von Standort-
, Wettbewerbs- und Potentialanalysen im Rahmen jeweiliger Investitionsentscheidungen. Darüber hin-
aus erbringt die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafter der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Lieferungen oder Leistungen im Zusam-
menhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Es ist jedoch weiterhin wahrscheinlich, dass die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auch für bestehende und/oder noch zu gründende 
Immobiliengesellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig wird, in die die Emittentin 
künftig investiert. 

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin 

Funktion der Mitglieder der Geschäftsführung 

Die Geschäftsführer nehmen die Geschäftsführung wahr und haben unter eigener Verantwortung die 
Gesellschaft zu leiten und sie gerichtlich als auch außergerichtlich zu vertreten. Insbesondere entschei-
den die Geschäftsführer über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs, allgemeine Fra-
gen der Refinanzierung und der Festsetzungen der Bedingungen für das Aktiv-, Passiv- und Dienstleis-
tungsgeschäft sowie den Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz. Eine Funktionentrennung be-
steht nicht. 

Gemäß Gesellschaftsvertrag der Emittentin hat die Emittentin einen oder mehrere Geschäftsführer. 

§ 12 Absatz 1 Nr. 1-6 VermVerkProspV – Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung 
oder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte der Emittentin 

1. Name, Geschäftsanschrift, Funktion (Nr. 1): 

Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke, 
wobei Herr Fleischer und Herr Lerke die Geschäftsführung der Emittentin nicht unmittelbar wahrneh-
men, sondern über ihre Geschäftsführungstätigkeit bei der - die GmbH-Anteile der Emittentin haltenden 
- Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH ausüben.  

Aufgrund des insoweit bestehenden Beteiligungsverhältnisses fungieren Herr Fleischer und Herr Lerke 
nicht nur als Geschäftsführer der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH als Muttergesellschaft der Emit-
tentin, sondern über die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH zugleich als Geschäftsführer mehrerer 
Tochter- und Schwestergesellschaften, ohne dass mit diesen weitere Anstellungsverträge abgeschlos-
sen werden; die mit der Muttergesellschaft abgeschlossenen Anstellungsverträge decken vielmehr die 
Tätigkeiten auch für die Tochter- und Schwestergesellschaften ab. Zu den im jeweiligen Anstellungs-
vertrag zwischen der Muttergesellschaft und den beiden Geschäftsführern begründeten Pflichten der 
Geschäftsführer gehört die organschaftliche Vertretung der Tochtergesellschaften als Geschäftsführer. 
Im Sinne der Angaben nach § 12 Absatz 1 bis Absatz 4 Vermögensanlagenverkaufsprospektverordnung 
werden daher Herr Fleischer und Herr Lerke als Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin ange-
geben. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.  

Die Mitglieder der Geschäftsführung sind beide unter der Geschäftsanschrift Luitpoldstraße 48b, D-
96052 Bamberg geschäftsansässig. Herr Fleischer und Herr Lerke sind nicht nur als Geschäftsführer 
der Emittentin, sondern auch als Geschäftsführer sowohl der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH als auch aller anderen Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe tätig. Einen Beirat 
und/oder Aufsichtsgremien hat die Emittentin nicht errichtet. 
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2. Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie den Jahresbetrag der sonstigen Gesamtbezüge, 
insbesondere der Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und 
Nebenleistungen jeder Art, die dem Mitglied insgesamt zustehen (Nr. 2): 

Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Jan Lerke, werden für die Übernahme der 
Geschäftsführungstätigkeit prognosegemäß keinerlei Vergütungen gezahlt. Herrn Lerke stehen keine 
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Auf-
wandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art insgesamt 
zu. 

Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Joachim Fleischer, wird für die Über-
nahme der Geschäftsführungstätigkeit im Rahmen der angebotenen Vermögensanlagen von der Emit-
tentin für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 prognosegemäß keine Vergütung gezahlt. Der Personalauf-
wand, welcher auf Ebene der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH für die Ausübung 
der Geschäftsführungstätigkeit des Herrn Fleischer im Rahmen der angebotenen Vermögensanlagen 
bei der Emittentin anfällt, wird nicht von der Emittentin, sondern über eine Konzernumlage gezahlt und 
beträgt über die Laufzeit der Vermögensanlagen etwa Euro 40.000,-. Der Betrag in Höhe von Euro 
40.000,- ist als der Teilbetrag zu verstehen, der Herrn Fleischer für die Ausübung der Geschäftsfüh-
rungstätigkeit bei der FIM Finanz 3 GmbH zusteht. 

Herrn Fleischer stehen aus seinen unmittelbaren Beteiligungen (GmbH-Anteile bzw. Kommanditanteile) 
an einigen Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe (FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, FIM 
Immobilien Holding Beta GmbH, FIM Immobilien Holding Gamma GmbH, FIM Consult GmbH, FIM 
Grundbesitz 1 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 2 Alpha GmbH, FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG und 
FIM Beteiligungs 1 GmbH) Gewinnbeteiligungen zu. Bis auf die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
und die FIM Grundbesitz 1 Alpha GmbH hält Herr Hans-Joachim Fleischer die GmbH- bzw. Komman-
ditanteile an den übrigen o.g. Gesellschaften zu jeweils 100%. Folglich stehen Herrn Fleischer Gewinn-
beteiligungen an den genannten Gesellschaften in Höhe von 100% des jeweiligen Jahresergebnisses 
zu. Die GmbH-Anteile an der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Grundbesitz 1 Alpha 
GmbH halten Herr Hans-Joachim Fleischer zu je 96,77% sowie die FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG 
zu je 3,23%. Folglich stehen Herrn Fleischer unmittelbar Gewinnbeteiligungen in Höhe von 96,77% an 
der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Grundbesitz 1 Alpha GmbH zu und es stehen 
ihm mittelbar über seine Beteiligung an der FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG (100%, d.h. Alleingesell-
schafterstellung) Gewinnbeteiligungen in Höhe von je 3,23% an der FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH und der FIM Grundbesitz 1 Alpha GmbH zu. Die Höhe der mittelbaren Gewinnbeteiligungen kann 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht ermittelt werden.  

Der jeweilige Jahresüberschuss der Gesellschaft, an der Herr Fleischer unmittelbar und/oder mittelbar 
beteiligt ist, entspricht dabei den Einnahmen abzüglich der gesamten Kosten. Herrn Fleischer werden 
die Ergebnisse der jeweiligen Gesellschaft eines Geschäftsjahres zugewiesen; ihm stehen als jeweili-
gen Allein- oder Mehrheitsgesellschafter sämtliche bzw. ein Großteil der Gewinn- und Entnahmerechte 
bei den jeweiligen Gesellschaften unmittelbar und/oder mittelbar zu. Ob eventuelle Gewinne ausge-
schüttet oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die Gesellschafterversammlung 
der jeweiligen Gesellschaft. Für das Jahr 2020 wurden seitens der FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH, an der Herr Fleischer mit 96,77% der GmbH-Anteile unmittelbar beteiligt ist, Auszahlungen in 
Höhe von insgesamt Euro 3.870.800,- getätigt. Hinzu kommen die Auszahlungen in Höhe von Euro 
129.200,- für das Jahr 2019 aufgrund seiner unmittelbaren Beteiligung an der FIM Beteiligungs GmbH 
& Co. KG (100%). 

Über die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, die jeweils Alleingesellschafterin (d.h. Inhaberin von 
100% der GmbH-Anteile) der Unternehmen FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha 
GmbH, FIM Grundbesitz 5 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha 
GmbH, FIM Grundbesitz 9 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha 
GmbH und FIM Grundbesitz 12 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, 
FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 2 GmbH, FIM Finanz 3 GmbH (Emittentin), FIM Finanz 4 GmbH, FIM 
Baumanagement GmbH sowie HD ImmoConsult GmbH ist, ist Herr Fleischer in Höhe von 96,77% der 
GmbH-Anteile mittelbar an den vorgenannten Unternehmen beteiligt. Mittelbar steht Herrn Fleischer 
somit in Höhe von 96,77% die Gewinnbeteiligung an der FIM Finanz 3 GmbH (Emittentin) zu, die über 
die Laufzeit der Vermögensanlagen - bemessen an der Höhe der unmittelbaren Gewinnbeteiligung der 
Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
- insgesamt Euro 621.829,21 beträgt. Prognosegemäß sollen weder an die Gründungsgesellschafterin 
und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch an das Mitglied der 
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Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Fleischer, Gewinne ausgezahlt werden (PROGNOSE). Die 
Höhe der mittelbaren Gewinnbeteiligungen über die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH an den übri-
gen Unternehmen (FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 
5 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 9 
Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha GmbH und FIM Grundbesitz 
12 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 
2 GmbH, FIM Finanz 4 GmbH, FIM Baumanagement GmbH sowie HD ImmoConsult GmbH) kann zum 
Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht ermittelt werden. Der jeweilige Jahresüberschuss der jeweiligen 
Gesellschaft, an der Herr Fleischer unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt ist, entspricht dabei den Ein-
nahmen abzüglich der gesamten Kosten. Herrn Fleischer werden die Ergebnisse der jeweiligen Gesell-
schaft eines Geschäftsjahres zugewiesen; ihm stehen als jeweiligen Allein- oder Mehrheitsgesellschaf-
ter sämtliche bzw. ein Großteil der Gewinn- und Entnahmerechte bei den jeweiligen Gesellschaften zu. 
Ob eventuelle Gewinne ausgeschüttet oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die 
Gesellschafterversammlung der jeweiligen Gesellschaft. Die Höhe der jeweiligen mittelbaren Gewinn-
beteiligungen über die FIM Immobilien Holding Beta GmbH, die FIM Immobilien Holding Gamma GmbH 
und die FIM Beteiligungs 1 GmbH kann zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht ermittelt werden.  

Über die FIM Immobilien Holding Beta GmbH, an der Herr Fleischer mit 100% der GmbH-Anteile unmit-
telbar beteiligt ist, ist er mittelbar beteiligt an den Unternehmen FIM Grundbesitz 1 Beta GmbH, FIM 
Grundbesitz 2 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 3 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 4 Beta GmbH, FIM Grund-
besitz 5 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 6 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 7 Beta GmbH und FIM Grund-
besitz 8 Beta GmbH. Die FIM Immobilien Holding Beta GmbH ist jeweils mit 100% der GmbH-Anteile 
an den vorgenannten Unternehmen unmittelbar beteiligt (Alleingesellschafterin). Ferner ist Herr Flei-
scher über seine Beteiligung an der FIM Immobilien Holding Beta GmbH auch mittelbar beteiligt an den 
Unternehmen FIM Grundbesitz 10 Beta GmbH und FIM Grundbesitz 9 Beta GmbH. An der FIM Grund-
besitz 10 Beta GmbH ist die FIM Immobilien Holding Beta GmbH mit 89,8% der GmbH-Anteile unmit-
telbar beteiligt. An der FIM Grundbesitz 9 Beta GmbH ist die FIM Immobilien Holding Beta GmbH mit 
94% der GmbH-Anteile unmittelbar beteiligt.  

Weiterhin ist Herr Fleischer über seine unmittelbare Beteiligung an der FIM Immobilien Holding Gamma 
GmbH mit 100% der GmbH-Anteile mittelbar beteiligt an der FIM Grundbesitz 1 Gamma GmbH, FIM 
Grundbesitz 2 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 Gamma GmbH, 
FIM Grundbesitz 5 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 6 Gamma GmbH und FIM Grundbesitz 7 Gamma 
GmbH. Die FIM Immobilien Holding Gamma GmbH ist mit 89,8% der Geschäftsanteile an der FIM 
Grundbesitz 1 Gamma GmbH sowie mit je 100% der GmbH-Anteile an den FIM Grundbesitz 2 Gamma 
GmbH, FIM Grundbesitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 Gamma GmbH und FIM Grundbesitz 5 
Gamma GmbH unmittelbar beteiligt. 

Schließlich ist Herr Fleischer über seine unmittelbare Beteiligung an der FIM Beteiligungs 1 GmbH mit 
100% der GmbH-Anteile mittelbar beteiligt an der FIM Immobilien Holding Delta GmbH, die wiederum 
ihrerseits mit 100% der Geschäftsanteile jeweils unmittelbar beteiligt ist an der FIM Grundbesitz 1 Delta 
GmbH, an der FIM Grundbesitz 2 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 3 Delta GmbH, an der FIM 
Grundbesitz 4 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 5 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 6 Delta 
GmbH sowie an der FIM Grundbesitz 7 Delta GmbH. 

Der jeweilige Jahresüberschuss der jeweiligen Gesellschaft, an der Herr Fleischer unmittelbar und/oder 
mittelbar beteiligt ist, entspricht dabei den Einnahmen abzüglich der gesamten Kosten. Herrn Fleischer 
werden die Ergebnisse der jeweiligen Gesellschaft eines Geschäftsjahres zugewiesen; ihm stehen als 
jeweiligen Allein- oder Mehrheitsgesellschafter sämtliche bzw. ein Großteil der Gewinn- und Entnahme-
rechte bei den jeweiligen Gesellschaften zu. Ob eventuelle Gewinne jedoch tatsächlich ausgeschüttet 
oder auf neue Rechnungen vorgetragen werden, beschließt die Gesellschafterversammlung der jewei-
ligen Gesellschaft. Die Höhe der jeweiligen mittelbaren Gewinnbeteiligungen über die FIM Immobilien 
Holding Beta GmbH, die FIM Immobilien Holding Gamma GmbH und die FIM Beteiligungs 1 GmbH 
kann deshalb zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht verbindlich genannt werden. 

Der Mindestgesamtbetrag der dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Fleischer, ins-
gesamt über die Laufzeit der Vermögensanlagen zustehenden Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte 
sowie sonstiger Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art beträgt Euro 4.661.829,21. Die darin enthaltene, 
Herrn Fleischer (über die Laufzeit der Vermögensanlagen mittelbar zustehende) Gewinnbeteiligung in 
Höhe von Euro 621.829,21 soll jedoch nicht an ihn als das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin 
ausgezahlt werden (PROGNOSE). 
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Darüber hinaus stehen dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Joachim Flei-
scher, keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, insbesondere Geh-
älter, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art 
insgesamt zu. 

3. Eintragungen im Führungszeugnis; Ausländische Verurteilungen (Nr. 3, 4): 

Es sind keine Eintragungen in Bezug auf Verurteilungen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuchs, § 54 des Kreditwesenge-
setzes, § 119 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenordnung in einem Führungs-
zeugnis enthalten. Die Führungszeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung jeweils nicht 
älter als sechs Monate.  

Bei den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin handelt es sich um deutsche Staatsangehö-
rige. Ausländische Verurteilungen liegen jeweils nicht vor. 

4. Insolvenzverfahren (Nr. 5): 

Über das Vermögen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin wurde innerhalb der letzten fünf 
Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen. Die Mitglieder der Geschäfts-
führung der Emittentin waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Ge-
sellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen 
wurde. 

5. Aufhebungen einer Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen (Nr. 6): 

Es wurde keine Erlaubnis der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Betreiben von Bank-
geschäften oder zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht früher aufgehoben. 

§ 12 Absatz 2 Nr. 1-4 VermVerkProspV - Angaben über Tätigkeiten der Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin 

1. Tätigkeit für Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen betraut sind 
(Nr. 1):  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke, 
sind nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut 
sind.  

2. Tätigkeit für Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital geben (Nr. 2):  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind beide für die Muttergesellschaft der Emittentin, 
die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH als Geschäftsführer tätig. Mit einem Darlehensvertrag vom 28. 
Januar 2020 haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH den rechtlichen Rah-
men für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe von Euro 30 Mio. durch Überweisung ge-
schaffen. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nach-
rang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird 
auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes 
verwiesen.  

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind darüber hinaus nicht für Unternehmen tätig, die 
der Emittentin Fremdkapital geben.  

3. Tätigkeit für Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen (Nr. 3): 

Herr Fleischer und Herr Lerke sind jeweils als Geschäftsführer der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH 
tätig. Die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH übernimmt im Rahmen der Geschäftsführung der kon-
zernübergreifenden Geschäftsführung des Herrn Fleischer sowie des Herrn Lerke administrative und 
operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung der 
Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr. 1) VermVerkProspV“ auf Seite 69 und „§ 12 Abs. 4 Nr. 1-3 
VermVerkProspV“ auf Seite 75f. des Verkaufsprospektes) für die Emittentin sowie andere Gesellschaf-
ten der FIM Unternehmensgruppe. 

Ferner haben die Emittentin und die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH mit einem Darlehensvertrag 
vom 28. Januar 2020 den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe 
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von Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhält-
nis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des ge-
schlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV 
auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen.  

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nicht für Unternehmen tätig, die 
Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageob-
jekte erbringen. 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH auch für bestehende 
und/oder noch zu gründende Immobiliengesellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig 
wird, in die die Emittentin künftig investiert. Im Jahr 2021 wird die Gründungsgesellschafterin und Ge-
sellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an die Emittentin außerdem Zah-
lungen für die Verwaltung der entsprechenden Anlegergelder in Höhe von Euro 100.000,- leisten, im 
Jahr 2022 ebenfalls in Höhe von Euro 100.000,-, im Jahr 2023 Euro 50.000,- und im Jahr 2024 in Höhe 
von Euro 25.000,-. Es handelt sich hierbei jeweils nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der 
Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen 
Darlehensvertrages vom 28. Januar 2020. Es ist auch weiterhin möglich, dass die FIM Immobilien Hol-
ding für Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe und somit auch die Emittentin und die Immobili-
engesellschaften im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen tätig wird und diese im 
Rahmen von Investitionsentscheidungen unterstützt. Es ist ferner nicht auszuschließen, dass die FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH der FIM Finanz 3 GmbH aufgrund des oben genannten Darlehensver-
trages künftig Darlehen an die Emittentin auszahlt. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertra-
ges wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufspros-
pektes verwiesen.  

4. Tätigkeit für Unternehmen, die mit dem Emittenten oder Anbieter nach § 271 des 
Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind (Nr. 4): 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind als Geschäftsführer der FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH tätig, welche Alleingesellschafterin der Emittentin ist. Ferner übernehmen sie konzern-
übergreifend die Geschäftsführung aller Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe und somit auch 
der Schwestergesellschaften der Emittentin (vgl. die auf Seite 64 des Verkaufsprospektes abgebildete 
Beteiligungsstruktur). Für alle dort abgebildeten Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmens-
gruppe übernehmen die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin (im Rahmen der konzernüber-
greifenden Geschäftsführung) die Geschäftsführung. Ferner ist die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH für die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und 
Potentialanalysen tätig und unterstützt diese im Rahmen von Investitionsentscheidungen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind darüber hinaus nicht für Unternehmen tätig, die 
mit der Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsver-
hältnis stehen oder verbunden sind.  

Es ist insoweit nicht auszuschließen, dass Herr Fleischer und Herr Lerke als Geschäftsführer der wei-
teren bestehenden und/oder noch zu gründenden Immobiliengesellschaften tätig werden, die mit der 
Emittentin oder der Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis 
stehen oder verbunden sind. 

§ 12 Absatz 3 VermVerkProspV - Wesentlicher Umfang der unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin  

1. an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind: 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder 
mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut 
sind.  

2. an Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen: 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, ist mit 96,77% der 
GmbH-Anteile an der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH beteiligt. Die Emittentin hat mit der FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH (d.h. Inhaberin von 100% der GmbH-Anteile an der Emittentin) einen 
Darlehensvertrag am 28. Januar 2020 abgeschlossen und damit den rechtlichen Rahmen für die Ge-
währung eines Darlehensbetrages in Höhe von insgesamt Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. 
Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und 
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Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Aus-
führungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen.  

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin 
Fremdkapital geben. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Jan Lerke, ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

3. an Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte 
Lieferungen oder Leistungen erbringen:   

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, ist mit 96,77% der 
GmbH-Anteile an der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH beteiligt. Die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH übernimmt im Rahmen der Geschäftsführung der konzernübergreifenden Geschäftsführung des 
Herrn Fleischer und Herrn Lerke administrative und operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die Ausführungen 
im Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr.1) VermVerk-
ProspV“ auf Seite 69, „§ 12 Abs. 2 Nr. 1-4 VermVerkProspV“ auf Seite 72f. und „§ 12 Abs. 4 Nr. 1-3 
VermVerkProspV“ auf Seite 75f. des Verkaufsprospektes) für die Emittentin sowie andere Gesellschaf-
ten der FIM Unternehmensgruppe. Die Emittentin hat ferner mit der FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH (d.h. Inhaberin von 100% der GmbH-Anteile an der Emittentin) einen Darlehensvertrag am 28. 
Januar 2020 abgeschlossen und damit den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehens-
betrages in Höhe von insgesamt Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen. Das Darlehensverhältnis 
ist als Kontokorrentverhältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausge-
stattet. Zum Inhalt des geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 
4 Nr. 2 VermVerkProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen. 

Darüber hinaus ist das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen.  

Im Jahr 2021 wird die Gründungsgesellschafterin und Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung an die Emittentin außerdem Zahlungen für die Verwaltung der entsprechenden An-
legergelder in Höhe von Euro 100.000,- leisten, im Jahr 2022 ebenfalls in Höhe von Euro 100.000,-, im 
Jahr 2023 Euro 50.000,- und im Jahr 2024 in Höhe von Euro 25.000,-. Es handelt sich hierbei jeweils 
nicht um Leistungen auf Grundlage des zwischen der Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH und der FIM Finanz 3 GmbH abgeschlossenen Darlehensvertrages vom 28. Januar 2020. Ferner 
unterstützt die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH die Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe 
im Zuge von Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen und somit im Rahmen von Investitionsent-
scheidungen. Deshalb ist nicht auszuschließen, dass die Gründungsgesellschafterin und Gesellschaf-
terin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auch für bestehende und/oder noch zu grün-
dende Immobiliengesellschaften im administrativen und operativen Bereich tätig wird, in die die Emit-
tentin künftig investiert. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Jan Lerke, ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammen-
hang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte erbringen. 

4. an Unternehmen, die mit der Emittentin oder Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in 
einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind: 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Joachim Fleischer, ist Gesellschafter der 
Muttergesellschaft der Emittentin (FIM Immobilien Holding Alpha GmbH) mit einem Anteil von 96,77%. 
Überdies ist er alleiniger Kommanditist der FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG (d.h. Inhaber von 100% 
der Kommanditanteile), die wiederum mit 3,23% aller GmbH-Anteile und somit unwesentlich beteiligt ist 
an der Muttergesellschaft der Emittentin, der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH. Die FIM Immobilien 
Holding Alpha GmbH ist ihrerseits Alleingesellschafterin (d.h. Inhaberin von jeweils 100% der GmbH-
Anteile an) der FIM Grundbesitz 3 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 4 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 5 
Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 6 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 7 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 9 
Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 10 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 11 Alpha GmbH und FIM Grundbesitz 
12 Alpha GmbH, FIM Grundbesitz 13 Alpha GmbH, FIM Finanz GmbH, FIM Finanz 1 GmbH, FIM Finanz 
2 GmbH, FIM Finanz 4 GmbH, FIM BauManagement GmbH sowie HD ImmoConsult GmbH. Somit ist 
Herr Fleischer über die Muttergesellschaft der Emittentin und Anbieterin in Höhe von jeweils 100% der 
GmbH-Anteile mittelbar beteiligt an den Schwestergesellschaften der Emittentin und Anbieterin. 
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Weiterhin ist Herr Fleischer Alleingesellschafter der FIM Consult GmbH, der FIM Grundbesitz 1 Alpha 
GmbH, der FIM Grundbesitz 2 Alpha GmbH, der FIM Beteiligungs 1 GmbH, der FIM Immobilien Holding 
Beta GmbH sowie der FIM Immobilien Holding Gamma GmbH (d.h. jeweils Inhaber von 100% der 
GmbH-Anteile), so dass die (mittelbare) Verbindung zur Emittentin und Anbieterin ausschließlich über 
Herrn Fleischer besteht.  

Die FIM Immobilien Holding Beta GmbH ist ihrerseits Alleingesellschafterin (d.h. Inhaberin von jeweils 
100% der GmbH-Anteile an) der FIM Grundbesitz 1 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 2 Beta GmbH, FIM 
Grundbesitz 3 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 4 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 5 Beta GmbH, FIM Grund-
besitz 6 Beta GmbH, FIM Grundbesitz 7 Beta GmbH und FIM Grundbesitz 8 Beta GmbH. Somit ist Herr 
Fleischer über die FIM Immobilien Holding Beta GmbH in Höhe von jeweils 100% der GmbH-Anteile 
mittelbar beteiligt an deren vorgenannten Tochtergesellschaften.  

Ferner ist Herr Fleischer über seine Beteiligung an der FIM Immobilien Holding Beta GmbH auch mit-
telbar beteiligt an den Unternehmen FIM Grundbesitz 10 Beta GmbH und FIM Grundbesitz 9 Beta 
GmbH. An der FIM Grundbesitz 10 Beta GmbH ist die FIM Immobilien Holding Beta GmbH mit 89,8% 
der GmbH-Anteile unmittelbar beteiligt. An der FIM Grundbesitz 9 Beta GmbH ist die FIM Immobilien 
Holding Beta GmbH mit 94% der GmbH-Anteile unmittelbar beteiligt.  

Weiterhin ist Herr Fleischer über seine unmittelbare Beteiligung an der FIM Immobilien Holding Gamma 
GmbH mit 100% der GmbH-Anteile mittelbar beteiligt an den Gesellschaften FIM Grundbesitz 1 Gamma 
GmbH, FIM Grundbesitz 2 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 
Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 5 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 6 Gamma GmbH und FIM Grund-
besitz 7 Gamma GmbH. Die FIM Immobilien Holding Gamma GmbH ist mit 89,8% an der FIM Grund-
besitz 1 Gamma GmbH und mit 100% der GmbH-Anteile an den Gesellschaften FIM Grundbesitz 2 
Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 3 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 4 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 
5 Gamma GmbH, FIM Grundbesitz 6 Gamma GmbH und FIM Grundbesitz 7 Gamma GmbH unmittelbar 
beteiligt. 

Schließlich ist Herr Fleischer über seine unmittelbare Beteiligung an der FIM Beteiligungs 1 GmbH mit 
100% der GmbH-Anteile mittelbar beteiligt an der FIM Immobilien Holding Delta GmbH, die wiederum 
ihrerseits mit 100% der Geschäftsanteile jeweils unmittelbar beteiligt ist an der FIM Grundbesitz 1 Del-
ta GmbH, an der FIM Grundbesitz 2 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 3 Delta GmbH, an der FIM 
Grundbesitz 4 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 5 Delta GmbH, an der FIM Grundbesitz 6 Delta 
GmbH sowie an der FIM Grundbesitz 7 Delta GmbH. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Hans-Joachim Fleischer, ist darüber hinaus 
nicht in wesentlichem Umfang unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit der Emitten-
tin oder der Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder 
verbunden sind.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Jan Lerke, ist nicht in wesentlichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die die mit der Emittentin oder der Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuchs in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

§ 12 Absatz 4 Nr. 1-3 VermVerkProspV - Angaben darüber, in welcher Art und Weise die 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung mit 
dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlagen beauftragt sind, der Emittentin 
Fremdkapital zur Verfügung stellen oder vermitteln sowie im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte Lieferungen oder Leistungen erbringen 

1. Vertrieb (Nr. 1): 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlagen beauftragt.  

2. Fremdkapital (Nr. 2): 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin stellen der Emittentin selbst kein Fremdkapital zur 
Verfügung.  

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Jan Lerke, vermittelt der Emittentin kein Fremd-
kapital. 
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Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, vermittelt der Emitten-
tin Fremdkapital dahingehend, dass er als vertretungsberechtigter Geschäftsführer für die FIM Immobi-
lien Holding Alpha GmbH handelnd mit der Emittentin einen Darlehensvertrag am 28. Januar 2020 ab-
geschlossen und damit den rechtlichen Rahmen für die Gewährung eines Darlehensbetrages in Höhe 
von Euro 30 Mio. durch Überweisung geschaffen hat. Das Darlehensverhältnis ist als Kontokorrentver-
hältnis sowie mit einem qualifizierten Nachrang und Zahlungsverboten ausgestattet. Zum Inhalt des 
geschlossenen Kontokorrentvertrages wird auf die Ausführungen zum § 7 Absatz 4 Nr. 2 VermVerk-
ProspV auf Seite 68 des Verkaufsprospektes verwiesen. Darüber hinaus vermittelt Herr Fleischer als 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin der Emittentin kein Fremdkapital. 

3. Lieferungen oder Leistungen (Nr. 3): 

Sowohl Herr Fleischer als auch Herr Lerke erbringen insoweit Leistungen im Zusammenhang mit der 
Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte, als dass sie Geschäftsführungstätigkeiten sowohl bei 
der Emittentin als auch der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH und den übrigen Gesellschaften der 
FIM Unternehmensgruppe ausüben (vgl. die auf Seite 64 des Verkaufsprospektes abgebildete Beteili-
gungsstruktur). Sie übernehmen im Rahmen der konzernübergreifenden Geschäftsführung administra-
tive und operative Tätigkeiten (vgl. hierzu die Ausführungen im Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin - § 12 Absatz 1 Nr. 1-6 (Nr. 1) VermVerkProspV“ auf Seite 69 und „§ 12 Abs. 2 Nr. 
1-4 VermVerkProspV“ auf Seite 72f. des Verkaufsprospektes) für die FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH, die Emittentin sowie andere Gesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. 

Ferner erbringen die beiden Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin - im Rahmen der konzern-
übergreifenden Geschäftsführung der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH - für die Gesellschaften der 
FIM Unternehmensgruppe und somit auch die Emittentin insoweit Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte, als dass sie diese im Zuge von Standort-, Wett-
bewerbs- und Potentialanalysen und damit im Rahmen von Investitionsentscheidungen unterstützen 
(werden). 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin erbringen darüber hinaus keine Lieferungen oder 
Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung der Anlageobjekte. 

Prokuristen 

Herrn Tobias Heerwagen wurde bei allen Unternehmen der FIM Unternehmensgruppe (vgl. hierzu die 
auf Seite 64 abgebildete Beteiligungsstruktur) Einzelprokura erteilt mit der Befugnis, im Namen der Ge-
sellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen 
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken. Die Erteilung wurde mit Wir-
kung vom 19. Januar 2018 im Handelsregister des Amtsgerichts Bamberg eingetragen und am 20. Ja-
nuar 2018 bekannt gemacht. 

Gesellschafterversammlung 

In der Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter mit einem ihrem Beteiligungsverhältnis zum 
Stammkapital der Emittentin entsprechenden Stimmrecht vertreten. Die Gesellschafterversammlung 
fasst Beschlüsse im Hinblick auf die gesellschaftsrechtlichen und sonstigen Grundlagen der GmbH, 
insbesondere über Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung oder 
der Kapitalherabsetzung und über die Verwendung des Bilanzgewinns. Das Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Emittentin, Herr Hans-Joachim Fleischer, ist dabei über seine Beteiligungen an der FIM Immo-
bilien Holding Alpha GmbH sowie an der FIM Beteiligungs GmbH & Co. KG einziger stimmberechtigter 
Gesellschafter. 

Prüfungspflicht gemäß § 25 VermAnlG 

Gemäß § 25 VermAnlG sind zukünftige Jahresabschlüsse und der Lagebericht durch einen Abschluss-
prüfer prüfen zu lassen, wobei diese mit einem Bestätigungsvermerk oder einem Vermerk über die Ver-
sagung der Bestätigung zu versehen sind. 

Kompetenz des Managements 
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Hans-Joachim Fleischer – Geschäftsführer 

Herr Hans-Joachim Fleischer ist geschäftsführender Gesellschafter der FIM Finanz 3 GmbH und war in 
gleicher Funktion als geschäftsführender Gesellschafter in einer Vielzahl weiterer Gesellschaften tätig, 
die Immobilien erwerben und verwalten. Sämtliche Unternehmen wurden durch ihn aufgebaut, teilweise 
auch mit weiteren Partnern, und sind seit Jahren erfolgreiche Spezialisten im Handelsimmobilienbe-
reich. Die besondere Affinität der Geschäftsführung gegenüber Handelsimmobilien sowie die oben be-
schriebenen Erfolge in den eigenen Unternehmen basieren auf der langjährigen Managementerfahrung 
in namhaften deutschen Lebensmittelhandelskonzernen, sowohl im Vertriebs- als auch im Immobilien-
bereich, bis hin zur Geschäftsführung. 

Die FIM Unternehmensgruppe ihrerseits hat ihre Wurzeln in dem 2004 gegründeten Einzelunternehmen 
FIM Immobilien Management. Diese konzentrierte sich als Unternehmensberatung auf die gewerbliche 
Immobilienwirtschaft und war in den folgenden Jahren, parallel zum Ende 2005 beginnenden Aufbau 
weiterer Gesellschaften, die Immobilien erwerben und verwalten, beratend, vornehmlich für einen gro-
ßen Handelsfilialisten im Bereich der Immobilienoptimierung und Wertschöpfung, tätig. 

Bereits in dieser Zeit profitierte die Geschäftsleitung enorm von dem außerordentlichen Umstand, dass 
sie einerseits über ein profundes Wissen im Vertriebsmanagement eines äußerst effizienten Lebens-
mitteldiscounters, andererseits auch über ein umfassendes Wissen im Immobilienbereich eines etab-
lierten Lebensmitteldiscounters sowie eines erfolgreichen Vollsortimenters bzw. Großflächendiscoun-
ters bis hin zur oberen Managementebene, verfügte. 

Diese Erfahrung gibt die Möglichkeit, jegliche Form von Lebensmitteleinzelhandelsimmobilien auch aus 
Sicht des Betreibers, und zwar aus vertrieblichem und aus immobilienspezifischem Blickwinkel zu be-
trachten. Letztere Sichtweise ist hierbei mindestens genauso entscheidend wie die erstgenannte, da 
gerade hiervon die Nachhaltigkeit sowie weiteres Wertsteigerungspotential und damit eine dauerhafte 
Wertschöpfung bei einer Einzelhandelsimmobilie abhängen. 

Die FIM Unternehmensgruppe ist in der Lage, einen Standort genau so zu prüfen, wie dies ein Han-
delsunternehmen auch tut. Sie bestimmt Einzugsgebiete, Abschöpfungsquoten, schätzt Umsätze des 
Objektbetreibers und des relevanten Wettbewerbs und vieles mehr. Dies fasst sie in ihren internen 
Standort-, Wettbewerbs- und Potentialanalysen zusammen und trifft auf Basis dieser besonderen Infor-
mationen die Ankaufsentscheidung. 

Sämtliche Mitarbeiter und Kooperationspartner der FIM Unternehmensgruppe sind gesuchte Experten 
in ihrem jeweiligen Bereich. Die ausgezeichnete Vernetzung, beispielsweise zu bedeutenden Handels-
konzernen, schafft einen außerordentlichen, mit langjähriger Praxiserfahrung ausgestatteten Kompe-
tenzpool. Hieraus resultieren Synergien, von denen Auftraggeber und Geschäftspartner, auch bei der 
Beauftragung von Teilleistungen, profitieren können. 

Jan Lerke – Geschäftsführer 

Herr Jan Lerke ist Geschäftsführer der FIM Finanz 3 GmbH und Geschäftsführer der weiteren Gesell-
schaften der FIM Unternehmensgruppe, welche Immobilien erwerben und verwalten.  

Herr Lerke war bereits in den erwähnten, weiteren Unternehmen des Herrn Fleischer im Projektma-
nagement tätig und hat hierdurch fundiertes Wissen und eine außerordentliche Expertise im Bereich 
Handelsimmobilien, speziell im Bereich Lebensmitteleinzelhandel aufbauen können. 

Weiterhin war Herr Lerke für die bereits erwähnte, in 2004 gegründete, Unternehmensberatung tätig 
und hat hier bei der Beratung namhafter Handelskonzerne mitgewirkt. 

In diesem Zusammenhang hat Herr Lerke die FIM-eigene Standort-Wettbewerbs- und Potentialanalyse 
maßgeblich mitentwickelt. Diese stellt ein Alleinstellungsmerkmal für Investoren im   (Lebensmittelein-
zels-) Handelsimmobilienmarkt dar und ermöglicht der FIM Unternehmensgruppe bei der Immobilien-
auswahl so vorzugehen, wie dies z.B. namhafte Betreiber selbst tun um eine Entscheidung für einen 
(Lebensmitteleinzels-) Handelsstandort zu treffen – dies nicht nur aus der  Sicht des Eigentümers der 
Immobilie, sondern und vor allem auch aus der vertrieblichen Sicht des Mieters. 

Herr Lerke ist in der FIM Unternehmensgruppe als Geschäftsbereichsleiter im operativen Geschäft für 
den Ankauf, die Bestandshaltung sowie für die fortlaufende Weiterentwicklung bzw. Optimierung der 
Immobilen, sowohl in vertraglicher Hinsicht als auch in baulicher Hinsicht verantwortlich. 
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Im Rahmen dieser Tätigkeiten konnte sich Herr Lerke ein außerordentliches Netzwerk aus Experten im 
Handelsimmobilienbereich aufbauen, auf welches er sowohl im Rahmen des Ankaufs der Immobilen, 
als auch bei der Weiterentwicklung bzw. Optimierung der Immobilien zurückgreifen kann. Dieses Know-
How ermöglicht der FIM Unternehmensgruppe mit Betreibern ihrer Immobilien mindestens auf Augen-
höhe sprechen bzw. verhandeln zu können. 



 
Weitere Angaben nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV 

§ 4 Satz 2 Hs. 2 VermVerkProspV, § 12 Absatz 5 VermVerkProspV 
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Weitere Angaben nach der Vermögensanlagen-
Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV 

§ 4 Satz 2 Hs. 2 VermVerkProspV, § 12 Absatz 5 VermVerkProspV 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen handelt es sich nicht um Treuhandvermögen im Sinne des § 
1 Absatz 2 Nummer 2 des Vermögensanlagengesetzes. Es wurde kein Treuhänder beauftragt und es 
existiert kein Treuhandvertrag. 

§ 4 Satz 3 VermVerkProspV, § 12 Absatz 5 VermVerkProspV 

Bei den angebotenen Vermögensanlagen erfolgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Mittel-
verwendungskontrolle. Es wurde kein Mittelverwendungskontrolleur beauftragt und es existiert kein Mit-
telverwendungskontrollvertrag. 

§ 8 Absatz 1 Nr. 2 VermVerkProspV 

Es ist möglich, dass die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH der FIM Finanz 3 GmbH Darlehen gemäß 
des zwischen der Emittentin und ihrer Muttergesellschaft am 28. Januar 2020 (vgl. diesbezügliche Aus-
führungen im Abschnitt „Anlageziel, Anlagepolitik, Anlagestrategie der Vermögensanlagen auf Ebene 
der Emittentin FIM Finanz 3 GmbH“ auf Seite 39f. des Verkaufsprospektes sowie im Abschnitt „Erläute-
rungen des Finanzierungsplans der FIM Finanz 3 GmbH - Fremdkapital (Nachrangdarlehen)“ auf Seite 
44f. des Verkaufsprospektes) zur Verfügung stellt. Sollten die Nettoeinnahmen aus den vorliegenden 
Vermögensanlagen nicht ausreichen und/oder die Emittentin während der Laufzeit der Vermögensan-
lagen sich wirtschaftlich negativ entwickeln, ist sie daher von dem Darlehensvertrag abhängig.  

Ferner wird die Emittentin Finanzierungsverträge mit zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht 
feststehenden Immobiliengesellschaften eingehen. Sie wird von den abzuschließenden Finanzierungs-
verträgen abhängig sein, da die Verträge eine wesentliche Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder 
Ertragslage der Emittentin haben. Denn bei den daraus generierten Zinserträgen handelt es sich um 
Erträge aus der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die der Bedienung der Zahlungsansprüche der Anle-
ger dienen sollen. 

Darüber hinaus bestehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine Abhängigkeiten der Emittentin 
von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung 
für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der Emittentin sind. 

§ 8 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV 

Es gibt keine Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsverfahren, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche 
Lage der Emittentin und die Vermögensanlagen haben können. 

§ 8 Absatz 1 Nr. 4 VermVerkProspV 

Die Emittentin tätigt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine laufenden Investitionen. 

§ 10 Absatz 2 VermVerkProspV 

Die Emittentin ist nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. 

§ 12 Absatz 6 VermVerkProspV 

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die FIM Finanz 3 GmbH. Aufgrund der Perso-
nenidentität wird hinsichtlich der Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung der Anbieterin und 
Prospektverantwortlichen gemäß § 12 Absatz 6 i.V.m. den Absätzen 1 bis 4 VermVerkProspV auf die 
Darstellung der Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin im Abschnitt „Mitglie-
der der Geschäftsführung der Emittentin“ auf Seite 69ff. des Verkaufsprospektes verwiesen. 



 
Weitere Angaben nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV 

§ 14 VermVerkProspV 
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Es gibt keine sonstigen Personen, die nicht in den Kreis der nach der VermVerkProspV angabepflichti-
gen Personen fallen, die jedoch die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Ab-
gabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben. 

§ 14 VermVerkProspV 

Für die Verzinsung oder Rückzahlung der angebotenen Vermögensanlagen hat keine juristische Person 
oder Gesellschaft die Gewährleistung übernommen. 
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Finanzteil 

Da die Emittentin vor weniger als 18 Monaten gegründet worden ist und noch keinen Jahresabschluss 
und Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagengesetzes erstellt hat, werden stattdessen folgende 
Angaben dargestellt und abgebildet:  

1. die Eröffnungsbilanz; 

2. eine Zwischenübersicht, deren Stichtag höchstens zwei Monate vor der Aufstellung des 
Verkaufsprospekts liegen darf; 

3. die voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage mindestens für das laufende und die 
folgenden drei Geschäftsjahre; 

4. Planzahlen des Emittenten, insbesondere zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis, 
mindestens für das laufende und die folgenden drei Geschäftsjahre, 

wobei zu den Angaben nach den Nummern 3 und 4 die zugrunde liegenden wesentlichen Annahmen 
und Wirkungszusammenhänge in geeigneter Form erläutert werden. 

Eröffnungsbilanz der FIM Finanz 3 GmbH zum 03. März 2020 

 

Zwischenübersicht der FIM Finanz 3 GmbH 

Vorläufige Zwischenbilanz der FIM Finanz 3 GmbH zum 30. April 2021 
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Vorläufige Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnungen der FIM Finanz 3 GmbH vom 
03. März 2020 bis zum 30. April 2021 
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Erläuterung der vorläufigen Zwischenbilanz der FIM Finanz 3 GmbH 

Das Umlaufvermögen auf der Aktivseite besteht zum einen aus Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände und zum anderen aus liquiden Mitteln, die als Bankguthaben (Guthaben bei 
Kreditinstituten) geführt werden.  

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind die Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen, hier die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH verbucht. Es handelt sich hierbei um das 
auf dem Verrechnungskonto der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH vollständig in Höhe von 
insgesamt Euro 1 Mio. eingezahlte Stammkapital der Emittentin. Die Emittentin reichte ihr Stammkapital 
insoweit an die Muttergesellschaft FIM Immobilien Holding Alpha GmbH per Kontokorrentvertrag mit 
entsprechender Verzinsung weiter, weshalb sie dieses in der Zwischenbilanz nicht bei „Guthaben bei 
Kreditinstituten“, sondern bei Forderungen ausweist.  

Im Eigenkapital auf der Passivseite wird das zum Stichtag der Zwischenübersicht eingezahlte 
Stammkapital sowie der Gewinnvortrag und der Jahresübreschuss ausgewiesen. Die in die 
Rückstellungen eingestellten Beträge beinhalten die Rückstellungen für die Abschluss- und 
Prüfungskosten.  

Erläuterungen der vorläufigen Zwischen-Gewinn- und Verlustrechnung der FIM 
Finanz 3 GmbH  

Die ausgewiesenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus 
Versicherungen, Beiträgen und Abgaben, Kosten der Warenabgabe sowieVerwaltungskosten.  

Bei den ausgewiesenen sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen handelt es sich um Zinseinnahmen, 
die aus der Verzinsung der Verrechnungskontos zwischen der FIM Finanz 3 GmbH und der FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH generiert wurden. Dabei wurde das Stammkapital der Emittentin nicht 
an die Gesellschafterin FIM Immobilien Holding Alpha GmbH ausbezahlt, sondern per 
Kontokorrentvertrag mit entsprechender Verzinsung weitergereicht.  

Weiterhin ausgewiesen sind im Wesentlichen das Ergebnis der Emittentin zum Stichtag der 
Zwischenüberischt nach Berücksichtigung von anfallenden Steuern sowie der Jahresüberschuss in 
Höhe von Euro 18.908,16, der sich aus der Saldierung aller vorgenannten Positionen ergibt.  

Wesentliche Änderungen der Angaben der Zwischenübersicht, die nach dem Stichtag eingetreten ist, 
bestehen nicht. 

Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der FIM Finanz 3 
GmbH 

Die nachfolgende Vermögens-, Finanz- und Ertragslage stellt die prognostizierte Entwicklung der Emit-
tentin für die Geschäftsjahre 2021 bis 2026 dar. Die Vermögensplanung wird in Form einer Plan-Bilanz 
abgebildet und zeigt die prognostizierte Entwicklung des Eigen- und des Fremdkapitals (Passiva) der 
Emittentin unter besonderer Berücksichtigung der Kapitalmarktemission sowie die hieraus abgeleitete 
Vermögenslage (Aktiva). Die Kalkulation der Entwicklung der Ertragslage wird in Form einer Plan-Ge-
winn- und Verlustrechnung abgebildet. Die geplante Finanzlage (Plan-Liquiditätsentwicklung) der Emit-
tentin wird im Rahmen einer Kapitalflussrechnung dargestellt.  

Die Zahlen basieren auf Annahmen und Schätzungen und wurden unter Anwendung der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Insoweit wird auf das Kapitel 
„Risiken der Vermögensanlagen“ und insbesondere den Abschnitt „Planungsunsicherheiten“ (vgl. Seite 
30 des Verkaufsprospektes) und „Prognosen“ (vgl. Seite 34 des Verkaufsprospektes) verwiesen.
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Voraussichtliche Vermögenslage der FIM Finanz 3 GmbH (PROGNOSE) 

 
 

 
 
Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der 
voraussichtlichen Vermögenslage (PROGNOSE) 

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Annahmen und Wirkungszusam-
menhänge der voraussichtlichen Vermögenslage. Die Darstellung erfolgt nach den in Deutschland gel-
tenden handelsrechtlichen Grundsätzen und basiert auf Annahmen, die den Kenntnisstand zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung wiedergeben.  

Aktiva  

Bei den im Aktivvermögen der voraussichtlichen Vermögenslage der Emittentin unter Umlaufvermögen 
ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diejenigen, 
die aus den an die Immobiliengesellschaften zu vergebenden Finanzierungen (unmittelbare Anlageob-
jekte) resultieren und zur Realisierung von zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht festste-
henden Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) genutzt werden sollen. Es wird unterstellt, dass 
eine Vollplatzierung des Gesamtemissionsvolumens von Euro 30 Mio. im Jahr 2022 und dementspre-
chend in 2022 eine nahezu vollständige Ausreichung der anlagefähigen liquiden Mittel der Emittentin in 
die Finanzierung der Immobiliengesellschaften erfolgen wird. Der vorliegende Verkaufs-prospekt ist ab 
Billigung zwölf Monate gültig; für den Fall einer Fortführung des öffentlichen Angebots wäre ein Fortfüh-
rungsverkaufsprospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegen. 

Im Umlaufvermögen wird weiterhin das „Guthaben bei Kreditinstituten“ ausgewiesen, das sich aus den 
prognostizierten Rückflüssen aus den Anlageobjekten sowie sonstigen Liquiditätsüberschüssen ergibt. 

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs. Unter dem 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Seite der Aktiva werden die Aufwendungen verbucht, bei denen 
die zugehörigen Ausgaben in andere Rechnungsperioden fallen. Der Betrag setzt sich aus dem tatsäch-
lich eingesammelten Agio abzüglich der bereits abgegrenzten Beträge zusammen. 

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A.   Umlaufvermögen

I.  Forderungen und sonstige

     Vermögensgegenstände
10.775.000,00 30.450.000,00 29.800.000,00 29.100.000,00 28.350.000,00 27.600.000,00

II.  Guthaben bei Kreditinstituten 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

Summe Umlaufvermögen 10.800.091,84 30.467.870,87 29.846.493,18 29.169.610,93 28.438.434,93 27.691.731,99

B.   Rechnungsabgrenzungsposten 436.666,67 1.103.333,33 545.833,33 194.166,67 45.000,00 0,00

Bilanzsumme 11.236.758,51 31.571.204,20 30.392.326,52 29.363.777,60 28.483.434,93 27.691.731,99

PASSIVA

31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

A.   Eigenkapital

I.   Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

II.  Gewinnvortrag 24.147,29 48.216,84 128.495,87 149.618,18 256.485,93 439.684,93

III. Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

Summe Eigenkapital 1.048.216,84 1.128.495,87 1.149.618,18 1.256.485,93 1.439.684,93 1.666.731,99

B.   Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2. Sonstige Rückstellungen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Summe Rückstellungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

C.   Verbindlichkeiten

1. Sonstige Verbindlichkeiten (Nachrangdarlehen) 10.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 26.000.000,00

Summe Verbindlichkeiten 10.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 26.000.000,00

D.   Rechnungsabgrenzungsposten 163.541,67 417.708,33 217.708,33 82.291,67 18.750,00 0,00

Bilanzsumme 11.236.758,51 31.571.204,20 30.392.326,52 29.363.777,60 28.483.434,93 27.691.731,99
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Passiva  

Im Eigenkapital wurden das gezeichnete und vollständig eingezahlte Stammkapital („Gezeichnetes Ka-
pital“), der Gewinnvortrag sowie der unter Berücksichtigung der Gewinnrücklage entstehende Jah-
resüberschuss ausgewiesen. Nach den Prognosen geht die Emittentin ab dem Geschäftsjahr 2021 von 
einem positiven Jahresergebnis (Jahresüberschuss) aus.  

Die in die Rückstellungen eingestellten Beträge beinhalten die mit der Jahresabschlusserstellung und –
prüfung verbundenen Aufwendungen (Euro 20.000,-/Jahr). Unter „Steuerrückstellungen“ sind weiterhin 
Rückstellungen für Steuerzahlungen (Euro 5.000,-/Jahr) ausgewiesen. 

Unter den Verbindlichkeiten ist das Kapital aus den mit dem vorliegenden Verkaufsprospekt angebote-
nen Nachrangdarlehen ausgewiesen. Nach den Prognosen der Emittentin soll der Gesamtanlagebetrag 
der angebotenen Vermögensanlagen in Höhe von Euro 30 Mio. prognosegemäß (spätestens) im Jahr 
2022 vollständig platziert werden. 

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Zuordnung des Betriebserfolgs. Unter dem 
Rechnungsabgrenzungsposten auf der Seite der Passiva werden die Erträge verbucht, bei denen die 
zugehörigen Einnahmen in andere Rechnungsperioden fallen. Die Position setzt sich aus den tatsäch-
lich gezahlten Provisionen abzüglich der bereits abgegrenzten Beträge zusammen. 

Voraussichtliche Finanzlage der FIM Finanz 3 GmbH (PROGNOSE) 

 

Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der 
voraussichtlichen Finanzlage (PROGNOSE) 

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit 

Die Emittentin wird das ihr zu Verfügung stehende Kapital für die Investition in die Vergabe von Finan-
zierungen an konzerninterne Immobiliengesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Realisierung 
von zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststehenden Immobilienprojekten (mittelbare 
Anlageobjekte) sowie zur Begleichung von Kosten in der Investitionsphase verwenden. Ausgewiesen 
ist das in der voraussichtlichen Ertragslage prognostizierte Jahresergebnis der Emittentin. Klarstellend 
wurden oberhalb der Position „Jahresüberschuss“ diejenigen Positionen aufgenommen, die den Jahre-
süberschuss zusammen bilden bzw. zu diesem rechnerisch führen und insoweit der voraussichtlichen 

01.01.2021 -

31.12.2021

01.01.2022 -

31.12.2022

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2024 -

31.12.2024

01.01.2025 -

31.12.2025

01.01.2026 -

31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Umsatzerlöse 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

+ Sonstige betriebliche Erträge 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 203.333,33 488.333,33 732.500,00 521.666,67 314.166,67 205.000,00

+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223.843,75 1.339.812,50 1.958.125,00 1.914.250,00 1.867.125,00 1.818.375,00

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 122.500,00 980.000,00 1.445.500,00 1.396.500,00 1.347.500,00 1.298.500,00

- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10.399,20 37.033,47 9.002,69 49.632,25 85.801,00 106.577,94

= Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

- Abgrenzungsbeträge Agio 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

+ Abgrenzungsbeträge Provisionen 103.333,33 413.333,33 557.500,00 351.666,67 149.166,67 45.000,00

+ Einzahlungen Agio 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Auszahlungen Provisionen 540.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ nicht liquiditätswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen, 

Rückstellungen) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

- Auflösung Rückstellung 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

= Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit -249.055,45 -332.220,97 378.622,31 323.117,75 268.824,00 253.297,06

+ 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

- 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Cash-Flow Investitionstätigkeit -10.000.000,00 -20.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

+ Einzahlungen Nachrangdarlehen (ohne Agio) 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Tilgung Nachrangdarlehen 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

= Cash-Flow Finanzierung 10.000.000,00 20.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

= Summe Cash-Flow -249.055,45 -332.220,97 378.622,31 323.117,75 268.824,00 253.297,06

liquide Mittel aus Stammkapital

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit alt 49.147,29 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93

+ verfügbare liquide Mittel alt 49.147,29 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93

Cash-Flow laufende Geschäftstätigkeit neu 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

1.000.000,00 775.000,00 450.000,00 800.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00

+

-225.000,00 -325.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00

775.000,00 450.000,00 800.000,00 1.100.000,00 1.350.000,00 1.600.000,00

= verfügbare liquide Mittel neu 25.091,84 17.870,87 46.493,18 69.610,93 88.434,93 91.731,99

Einzahlungen aus Abgängen des Umlaufvermögens            

(Einzahlungen Anlagegelder aus Immobiliengesellschaften)

Auszahlungen in Investitionen des Umlaufvermögen   

(Weiterreichung Nachrangdarlehen an 

Immobiliengesellschaften)

Veränderung der Investitionen der liquiden Mittel    

(Weiterreichung liquide Mittel an Immobiliengesellschaften)

Investitionen des Umlaufvermögens neu (Weiterreichung der 

liquide Mittel)

Investitionen des Umlaufvermögens alt (Weitergereichte liquide 

Mittel/Stammkapital an Immobiliengesellschaften)
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Ertragslage entnommen wurden: sonstige betriebliche Erträge, sonstige betriebliche Aufwendungen, 
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag. Die in die Rückstellungen eingestellten Beträge beinhalten im Wesentlichen die für die 
Jahresabschlusserstellung und –prüfung verbundenen Aufwendungen sowie Rückstellungen für Steu-
erzahlungen. 

In der Position „Abgrenzungsbeträge Agio“ werden die nach der Laufzeit abgegrenzten Werte des Agios 
für das jeweilige Jahr angezeigt, während unter „Abgrenzungsbeträge Provisionen“ die nach der Lauf-
zeit abgegrenzten Werte der Provisionen für das jeweilige Jahr angezeigt werden. Unter „Einzahlungen 
Agio“ wird das eingesammelte Agio für das jeweilige Jahr angezeigt. Unter „Auszahlungen Provision“                                 
werden die gezahlten Provisionen für das jeweilige Jahr angezeigt. 

Cash-Flow Investitionstätigkeit 

Die Emittentin wird ihre anlagefähigen liquiden Mittel ausschließlich in die Finanzierung von Immobili-
engesellschaften (unmittelbare Anlageobjekte) zur Realisierung von zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung noch nicht feststehenden Immobilienprojekten (mittelbare Anlageobjekte) investieren. Die hierfür 
vorgesehen Beträge sind als „Auszahlungen in Investitionen des Umlaufvermögens“ ausgewiesen. Die 
Mittelrückflüsse aus diesen Investitionen in das Umlaufvermögen sind unter der Position „Einzahlungen 
aus Abgängen des Umlaufvermögens“ erfasst. 

Cash-Flow Finanzierung 

Die liquiden Mittel aus der Finanzierungstätigkeit stammen aus der Platzierung der Nachrangdarlehen, 
die prognosegemäß im Geschäftsjahr 2022 vollständig erfolgen soll (d.h. prognosegemäß Euro 10 Mio. 
im Jahr 2021 und weitere Euro 20 Mio. im Jahr 2022). Erfasst ist zudem die Tilgung der Vermögensan-
lagen, die in Höhe von jährlich Euro 1 Mio. ab dem Geschäftsjahr 2023 erfolgen soll, wobei dieser 
Prognose die Annahme zugrunde liegt, dass bei Zeichnungen im Jahr 2021 die ersten Tilgungen bereits 
nach Ablauf der zweijährigen Mindestlaufzeit der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ 
erfolgen. Die sonstigen betrieblichen Erträge laut der nachstehend abgebildeten voraussichtlichen Er-
tragslage beinhalten bereits das Agio, welches über die Position „Jahresüberschuss“ in die voraussicht-
liche Finanzlage mit einfließt. Deshalb wurden die Einzahlungen aus Nachrangdarlehen an dieser Stelle 
ohne Agio ausgewiesen. Entsprechendes gilt für die prognostizierten Zinszahlungen an die Anleger, die 
über die Position „Jahresüberschuss“ der nachstehend abgebildeten voraussichtlichen Ertragslage mit 
in die Berechnung aufgenommen wurde. 

Summe Cash-Flow 

Ausgewiesen ist die prognostizierte verfügbare Liquidität der Emittentin nach Saldierung aller Eingänge 
und Abgänge, d.h. nach Berücksichtigung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der 
Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit der Emittentin. 

Verfügbare liquide Mittel 

Die „verfügbaren liquiden Mittel neu“ entsprechen dem Kassenbestand und Bankguthaben der Emitten-
tin zum Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Bei den ausgewiesenen Investitionen des Umlauf-ver-
mögens handelt es sich um auf Basis des Darlehensvertrages vom 28. Januar 2020 in Form einer Dar-
lehensaufnahme/Darlehensvergabe zwischen der FIM Finanz 3 GmbH und der FIM Immobilien Holding 
Alpha GmbH weitergereichten liquiden Mittel. Der Posten „Investition des Umlaufvermögens alt“ stellt 
insoweit den prognostizierten Stand dieser weitergereichten liquiden Mittel zu Beginn des jeweiligen 
Jahres dar. Aufgrund des Kontokorrentverhältnisses des Darlehensvertrags vom 28. Januar 2020 kann 
sowohl eine Darlehensvergabe als auch Darlehensaufnahme erfolgen. Positive Beträge stellen daher 
eine Darlehensvergabe der FIM Finanz 3 GmbH an die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, negative 
Beträge eine Darlehensaufnahme der FIM Finanz 3 GmbH von der FIM Immobilien Holding Alpha 
GmbH dar. Der in 2021 ausgewiesene Startwert in Höhe von einer Millionen Euro ergibt sich durch die 
im Jahr 2020 erfolgte Weiterreichung des Stammkapitals. Die „Veränderung der Investition der liquiden 
Mittel“ zeigt die prognostizierte unterjährige Veränderung des Darlehenstandes zwischen der FIM Fi-
nanz 3 GmbH und der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH auf. Positive Beträge stellen insoweit einen 
Mittelabgang von der FIM Finanz 3 GmbH an die FIM Immobilien Holding Alpha GmbH, negative Be-
träge einen Mittelzufluss an die FIM Finanz 3 GmbH von der FIM Immobilien Holding Alpha GmbH dar. 
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Unter „Investition des Umlaufvermögens neu“ wird schließlich der prognostizierte Stand der weiterge-
reichten liquiden Mittel dargestellt, der sich nach Berücksichtigung der Veränderungen der Investitionen 
der liquiden Mittel zum Ende des Jahres ergibt. 

Voraussichtliche Ertragslage der FIM Finanz 3 GmbH (PROGNOSE)  

 

Erläuterungen der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der 
voraussichtliche Ertragslage (PROGNOSE) 

Umsatzerlöse 

Als Umsatzerlöse sind diejenigen jährlichen Erträge der Emittentin ausgewiesen, die sie seitens der FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH für die Verwaltung der entsprechenden Anlegergelder zur Verfügung 
gestellt bekommt. Der Posten soll für 2021 und 2022 je Euro 100.000,- betragen, im Jahr 2023 Euro 
50.000,- und im Jahr 2024 Euro 25.000,- , d.h. abnehmend mit dem Aufwand für die Anlegerverwaltung 
(Stammdatenpflege, Zeichnungsscheinbearbeitung, Einführung der Verwaltungssysteme, Bearbeitung 
der Kündigungen etc.), so dass in den Jahren 2025 und 2026 prognosegemäß keine Erträge aus Ver-
waltung der Anlegergelder erwirtschaftet werden. Die ebenfalls ausgewiesene „2. Gesamtleistung“ ent-
spricht den Umsatzerlösen und wird deshalb nicht gesondert erläutert. 

Sonstige betriebliche Erträge 

Es wurden die Erträge aus der Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags (Agio) im Rahmen der Zeich-
nung der Vermögensanlagen für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt Euro 36.458,33 und 
für das das Folgejahr in Höhe von insgesamt Euro 145.833,33 erfasst. Aufgrund der unterschiedlichen 
Höhe des Agios bei den angebotenen Vermögensanlagen wurde an dieser Stelle mit einem Prozentsatz 
von 2% des im jeweiligen Geschäftsjahr gezeichneten Anlagebetrages kalkuliert. Die Differenz zu dem 
im Finanzierungsplan der Emittentin für die Jahre 2021 bis 2022 prognostizierten Agio-Erträgen begrün-
det sich damit, dass das Agio nach den geplanten Werten und Laufzeiten der Vermögensanlagen ab-
gegrenzt wurde (vgl. hierzu die umfangreiche Erläuterung der Position im Abschnitt „Sonstige betriebli-
che Erträge“ auf Seite 18f. des Verkaufsprospektes, die auch hier gilt). 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten zum Großteil den Marketing- und Vertriebsauf-
wand, der aus den Vertriebsprovisionen für die Platzierung der Nachrangdarlehen resultiert. Für die 
Vermittlung der Nachrangdarlehen werden Provisionen in Höhe von durchschnittlich 5,4% (jährlich ge-
staffelt in Abhängigkeit vom Mittelzufluss) sowie für die Bestandspflege Provisionen in Höhe von 0,5% 
p.a. des vermittelten Kapitals gezahlt (vgl. hierzu die umfangreiche Erläuterung der Position im Abschnitt 
„Sonstige betriebliche Aufwendungen“ auf Seite 19 des Verkaufsprospektes, die auch hier gilt). Die 
Vertriebsprovisionen werden zum Teil vom eingenommenen Agio abgedeckt. Im Übrigen sollen die Pro-
visionen aus Mitteln der Zins- sowie der Erträge für die Anlegerverwaltung durch die FIM Immobilien 
Holding Alpha GmbH abgedeckt werden. Ferner kann die FIM Finanz 3 GmbH hierfür Geld von der FIM 
Immobilien Holding Alpha GmbH im Zuge des Darlehens- bzw. Kontokorrentvertrages in Anspruch neh-
men (Cash-Pooling). Weiterhin sind hier die Aufwendungen für Rechtsberatung und Billigung sowie den 
Druck des Verkaufsprospektes erfasst. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten weiterhin 
die Vergütungen und Nebenkosten der Vermögensanlagen sowie die Kosten für die jährliche Jahres-
abschlusserstellung sowie Jahresabschlussprüfung. 

01.01.2021 -

31.12.2021

01.01.2022 -

31.12.2022

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2024 -

31.12.2024

01.01.2025 -

31.12.2025

01.01.2026 -

31.12.2026

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

1. Umsatzerlöse 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

2. Gesamtleistung 100.000,00 100.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00

3. Sonstige betriebliche Erträge 36.458,33 145.833,33 200.000,00 135.416,67 63.541,67 18.750,00

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -203.333,33 -488.333,33 -732.500,00 -521.666,67 -314.166,67 -205.000,00

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 223.843,75 1.339.812,50 1.958.125,00 1.914.250,00 1.867.125,00 1.818.375,00

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -122.500,00 -980.000,00 -1.445.500,00 -1.396.500,00 -1.347.500,00 -1.298.500,00

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.399,20 -37.033,47 -9.002,69 -49.632,25 -85.801,00 -106.577,94

8. Ergebnis nach Steuern 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06

9. Jahresüberschuss 24.069,55 80.279,03 21.122,31 106.867,75 183.199,00 227.047,06
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Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

Unter dieser Position sind die Zinserträge ausgewiesen, die die Emittentin prognosegemäß in den Jah-
ren 2021 bis 2026 aus dem Abschluss von Finanzierungsverträgen mit Immobiliengesellschaften gene-
rieren soll. Insoweit gehen die Planungen von einem durchschnittlichen Zinssatz in Höhe von ca. 6,5% 
p.a. aus. 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten die prognosegemäß in den Jahren 2021 bis 2026 zu 
leistenden Zinszahlungen an Anleger der Nachrangdarlehen. Auf die mit diesem Prospekt angebotenen 
Nachrangdarlehen zahlt die Emittentin je nach gewählter Vermögensanlage Zinsen in Höhe von 4,5%, 
5% oder 5,5% p.a. des Anlagebetrages.  

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag, Ergebnis nach Steuern 

Ausgewiesen sind die prognostizierten in den Jahren 2021 bis 2026 anfallenden ertragsabhängigen 
Gewerbe- und Körperschaftssteuer.  

Schließlich wurde das Ergebnis nach Saldierung der Aufwendungen und Erträge sowie nach Abzug von 
Steuern ermittelt. 

Jahresüberschuss 

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus einer Saldierung der Aufwendungen und Erträge unter Berück-
sichtigung der anfallenden Steuern. Insgesamt wird weiterhin ein positives Jahresergebnis (Jahresüber-
schuss) erwartet. 

Planzahlen des Emittenten zu Investitionen, Produktion, Umsatz und 
Ergebnis 

 

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge der 
Planzahlen zu Investitionen, Produktion, Umsatz und Ergebnis 

Umsatzerlöse 

Die Emittentin generiert keine Umsatzerlöse, sondern Zinserträge, die die einzelnen Immobiliengesell-
schaften ihr im Gegenzug für die Finanzierung ihrer Projekte gewähren. Der Ausweis entspricht insoweit 
der Darstellung der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung unter „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“.  

Investition 

Die der Emittentin aus der Emission zufließenden Mittel werden als Nachrangdarlehen in konzernprivi-
legierte Immobiliengesellschaften investiert. Der prognostizierte Investitionsbetrag wurde unter dieser 
Position ausgewiesen. Er entspricht den Finanzanlagen der voraussichtlichen Finanzlage.  

Ergebnis 

Ausgewiesen wurde das aus der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung entnommene prognostizierte Jah-
resergebnis der Emittentin, dass sich aus dem Saldo der Umsatzerlöse/Erträge und der Gesamtauf-
wendungen ergibt. 

Produktion 

Die Emittentin unterhält keine eigene Produktion. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Umsatz (hier: Zinserträge) 223.843,75 € 1.339.812,50 € 1.958.125,00 € 1.914.250,00 € 1.867.125,00 € 1.818.375,00 €

2 Investitionen 10.000.000,00 € 20.000.000,00 € -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -1.000.000,00 € -1.000.000,00 €

3 Ergebnis 24.069,55 € 80.279,03 € 21.122,31 € 106.867,75 € 183.199,00 € 227.047,06 €

4 Produktion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €



 
Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ der FIM Finanz 3 

GmbH – Bedingungen 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nachrangdarlehen der FIM Finanz 3 GmbH – 06/2021 
 

- 89 - 

 
 

 

Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
„FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH – 
Bedingungen 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH 
gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(1) „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ ist die Emissionsbezeichnung des angebotenen Nachrang-
darlehens; 

(2) Anleger bezeichnet die Person, die der Emittentin ein Nachrangdarlehen gewährt; 

(3) Anlegerregister erfasst sämtliche Anleger der Emittentin; es kann in schriftlicher oder elektroni-
scher Form geführt werden; 

(4) Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, für 
den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind; 

(5) Emittentin bezeichnet die FIM Finanz 3 GmbH mit Sitz in Bamberg; 

(6) Fälligkeitstag hat die in § 4 Abs. 3 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(7) Gesamtanlagebetrag hat die in § 2 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung 

(8) Gewährungszeitpunkt hat die in § 3 Abs. 4 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(9) Insolvenzeröffnungsgrund bezeichnet die Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Insolvenzord-
nung, die drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 Insolvenzordnung und die Überschul-
dung im Sinne des § 19 Insolvenzordnung. Eine drohende Überschuldung stellt keinen Insolvenzer-
öffnungsgrund dar; 

(10) Laufzeit hat die in § 5 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(11) Methode 30/360 ist eine Berechnungsmethode, bei der die Anzahl der Tage für die Zahlungsperi-
ode und die Anzahl der Tage eines Jahres so gezählt werden, dass jeder Kalendermonat mit 30 
Tagen und jedes Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet wird; 

(12) valutierter Anlagebetrag bezeichnet den vom Anleger auf der Grundlage dieser Bedingungen der 
Emittentin insgesamt zur Verfügung gestellten Nachrangdarlehensbetrag; 

(13) Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bedeutet, dass Ansprüche des Anlegers aus dem 
Nachrangdarlehen bereits außerhalb eines Insolvenzverfahrens der Emittentin bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 7 dieser Bedingungen für unbeschränkte Zeit nicht mehr rechtlich verbind-
lich durchsetzbar sind und deshalb ein Zahlungsverbot für die Emittentin besteht. Soweit Zahlun-
gen entgegen dem Zahlungsverbot erfolgen, könnte der Anleger zu deren Rückgewähr verpflichtet 
sein. 

§ 2 Aufnahme von Nachrangdarlehen, Verwaltung 

(1) Die Emittentin nimmt bei einer Vielzahl von Anlegern Nachrangdarlehen zu den nachfolgenden 
Bedingungen auf, bis die Summe aller Anlagebeträge aus den Nachrangdarlehen „FEHI Einzel-
handelsinvest 2 Jahre“ und den zwei weiteren von der Emittentin zeitgleich angebotenen Nach-
rangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ einen Gesamtanlagebetrag von 

Euro 30.000.000,- 
(in Worten: Euro dreißig Millionen) 

erreicht, wobei der jeweilige Anleger verpflichtet ist, der Emittentin den auf dem Zeichnungsschein 
vereinbarten Anlagebetrag (vereinbarter Geldbetrag) zur Verfügung zu stellen. Eine Aufteilung des 
Gesamtanlagebetrages auf die einzelnen Nachrangdarlehen findet nicht statt. 
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(2) Die Emittentin ist verpflichtet, ein Anlegerregister zu führen (einschließlich etwaiger Aktualisierun-
gen), in dem jeder Anleger zu erfassen ist. In dem Anlegerregister werden die Stammdaten (Name, 
Anschrift, Kontoverbindung) des Anlegers sowie Höhe des gezeichneten und valutierten Anlage-
betrages, Gewährungszeitpunkt, Zinsen und Zinszahlungen erfasst. Der Anleger ist verpflichtet, 
Änderungen der Stammdaten der Emittentin unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Anleger haben einen Anspruch auf Einsicht in das Anlegerregister, soweit die Einsichtnahme aus-
schließlich Informationen über ihn und/oder seine eigenen Daten betrifft. Einsicht in Informationen 
über und/oder Daten anderer Anleger ist insbesondere aus Datenschutzgründen nicht zu gewähren 
und solche sind auch nicht zu übermitteln. 

§ 3 Erwerb von Nachrangdarlehen, Einzahlung, Gewährungszeitpunkt 

(1) Es sind ausschließlich Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland und ausschließlich Unternehmer 
und/oder sonstige juristische Personen und/oder sonstige rechtsfähige Personengesellschaften je-
weils mit Sitz in Deutschland berechtigt, der Emittentin das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 2 Jahre“ zu gewähren. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Auf-
nahme des Nachrangdarlehens zu erheben. Soweit ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, ist dieser 
von der Emittentin erfolgswirksam zu vereinnahmen.  

(3) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ ist durch den Anleger mittels einer 
Zahlung (Einmalzahlung) des gesamten gezeichneten Anlagebetrages auf ein von der Emittentin 
benanntes Konto zur Verfügung zu stellen, wobei der Anlagebetrag mindestens Euro 5.000,- be-
trägt.  

(4) Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages 
(d.h. des gesamten gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der 
Emittentin als gewährt. 

§ 4 Zinsen und Fälligkeit 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ wird vorbehaltlich des Zahlungsverbots 
des § 7 mit 4,5% p.a. verzinst.  

(2) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten bis zur tatsächlichen Rückzahlung zinsberechtigt. Die Zinsen werden nach 
der Methode 30/360 berechnet. 

(3) Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden 
Kalendermonats zur Zahlung fällig (Fälligkeitstag).  

§ 5 Laufzeit, Rückzahlung, Veräußerung 

(1) Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ beginnt am Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung.  

(2) Die Rückzahlung des Nachrangdarlehens erfolgt nach Ablauf der Laufzeit vorbehaltlich des Zah-
lungsverbotes des § 7 zum valutierten Anlagebetrag. Der Rückzahlungsanspruch ist spätestens 
am 14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zur Zahlung fällig.  

(3)  Die Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ können grundsätz-
lich mit Zustimmung der Emittentin übertragen werden. Die Übertragung kann ab einem Anlagebe-
trag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. Die mit 
der Übertragung verbundenen Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

§ 6 Kündigung 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ kann sowohl durch Anleger als auch 
die Emittentin erstmalig zum Ablauf der Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
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zwölf Monaten gekündigt werden. Die Mindestlaufzeit beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet 
nach 24 Monaten. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig.  

(2) Die Kündigung des Anlegers hat in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin 
und die Kündigung der Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu erfolgen. 

§ 7 Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderungen) ei-
nes oder mehrerer oder sämtlicher Anleger bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund 
im Sinne des § 1 Ziff. 9 dieser Bedingungen entstehen würde oder bei der Emittentin ein Insolvenzer-
öffnungsgrund im Sinne des § 1 Ziffer 9 dieser Bedingungen besteht, kann der Anleger oder können die 
Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbe-
stimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird und (das 
heißt: gleichzeitig) ein Insolvenzeröffnungsgrund außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht besteht 
oder alle anderen Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. 
Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist.  

§ 8 Nachrangvereinbarung 

Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und 
alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück.  

§ 9 Zahlungen, Steuern 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, mit befreiender Wirkung auf das im Anlegerregister eingetragene 
Konto Zahlungen zu leisten. 

(2) Alle Zahlungen, insbesondere Zahlungen von Zinsen und Rückzahlung des Nachrangdarlehens 
zum valutierten Anlagebetrag, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und 
sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin zum Abzug und/oder zum Einbehalt gesetzlich verpflich-
tet ist. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anlegern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf 
diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen. 

(3) Soweit die Emittentin nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zum Einbehalt von Steuern, Abgaben 
oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf derartige 
Verpflichtungen der Anleger. 

§ 10 Abgrenzung von Gesellschaftsrechten 

(1) Das Nachrangdarlehen gewähren Zinsrechte, die keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere keine 
Teilnahme, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin bein-
halten. 

(2) Mit dem Abschluss des Vertrages über das Nachrangdarlehen ist weder von der Emittentin noch 
dem Anleger der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB oder der Erwerb 
von Genussrechten beabsichtigt. 

§ 11 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Emittentin, die das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ be-
treffen, erfolgen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n 
Anschrift/Kontaktdaten des Anlegers. 
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Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
„FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH – 
Bedingungen 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH 
gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(1) „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ ist die Emissionsbezeichnung des angebotenen Nachrang-
darlehens; 

(2) Anleger bezeichnet die Person, die der Emittentin ein Nachrangdarlehen gewährt; 

(3) Anlegerregister erfasst sämtliche Anleger der Emittentin; es kann in schriftlicher oder elektroni-
scher Form geführt werden; 

(4) Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, für 
den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind; 

(5) Emittentin bezeichnet die FIM Finanz 3 GmbH mit Sitz in Bamberg; 

(6) Fälligkeitstag hat die in § 4 Abs. 3 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(7) Gesamtanlagebetrag hat die in § 2 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung 

(8) Gewährungszeitpunkt hat die in § 3 Abs. 4 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(9) Insolvenzeröffnungsgrund bezeichnet die Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Insolvenzord-
nung, die drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 Insolvenzordnung und die Überschul-
dung im Sinne des § 19 Insolvenzordnung. Eine drohende Überschuldung stellt keinen Insolvenzer-
öffnungsgrund dar; 

(10) Laufzeit hat die in § 5 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(11) Methode 30/360 ist eine Berechnungsmethode, bei der die Anzahl der Tage für die Zahlungsperi-
ode und die Anzahl der Tage eines Jahres so gezählt werden, dass jeder Kalendermonat mit 30 
Tagen und jedes Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet wird; 

(12) valutierter Anlagebetrag bezeichnet den vom Anleger auf der Grundlage dieser Bedingungen der 
Emittentin insgesamt zur Verfügung gestellten Nachrangdarlehensbetrag; 

(13) Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bedeutet, dass Ansprüche des Anlegers aus dem 
Nachrangdarlehen bereits außerhalb eines Insolvenzverfahrens der Emittentin bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 7 dieser Bedingungen für unbeschränkte Zeit nicht mehr rechtlich verbind-
lich durchsetzbar sind und deshalb ein Zahlungsverbot für die Emittentin besteht. Soweit Zahlun-
gen entgegen dem Zahlungsverbot erfolgen, könnte der Anleger zu deren Rückgewähr verpflichtet 
sein. 

§ 2 Aufnahme von Nachrangdarlehen, Verwaltung 

(1) Die Emittentin nimmt bei einer Vielzahl von Anlegern Nachrangdarlehen zu den nachfolgenden 
Bedingungen auf, bis die Summe aller Anlagebeträge aus den Nachrangdarlehen „FEHI Einzel-
handelsinvest 3 Jahre“ und den zwei weiteren von der Emittentin zeitgleich angebotenen Nach-
rangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ einen Gesamtanlagebetrag von 

Euro 30.000.000,- 
(in Worten: Euro dreißig Millionen) 

erreicht, wobei der jeweilige Anleger verpflichtet ist, der Emittentin den auf dem Zeichnungsschein 
vereinbarten Anlagebetrag (vereinbarter Geldbetrag) zur Verfügung zu stellen. Eine Aufteilung des 
Gesamtanlagebetrages auf die einzelnen Nachrangdarlehen findet nicht statt. 
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(2) Die Emittentin ist verpflichtet, ein Anlegerregister zu führen (einschließlich etwaiger Aktualisierun-
gen), in dem jeder Anleger zu erfassen ist. In dem Anlegerregister werden die Stammdaten (Name, 
Anschrift, Kontoverbindung) des Anlegers sowie Höhe des gezeichneten und valutierten Anlage-
betrages, Gewährungszeitpunkt, Zinsen und Zinszahlungen erfasst. Der Anleger ist verpflichtet, 
Änderungen der Stammdaten der Emittentin unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Anleger haben einen Anspruch auf Einsicht in das Anlegerregister, soweit die Einsichtnahme aus-
schließlich Informationen über ihn und/oder seine eigenen Daten betrifft. Einsicht in Informationen 
über und/oder Daten anderer Anleger ist insbesondere aus Datenschutzgründen nicht zu gewähren 
und solche sind auch nicht zu übermitteln. 

§ 3 Erwerb von Nachrangdarlehen, Einzahlung, Gewährungszeitpunkt 

(1) Es sind ausschließlich Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland und ausschließlich Unternehmer 
und/oder sonstige juristische Personen und/oder sonstige rechtsfähige Personengesellschaften je-
weils mit Sitz in Deutschland berechtigt, der Emittentin das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 3 Jahre“ zu gewähren. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Auf-
nahme des Nachrangdarlehens zu erheben. Soweit ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, ist dieser 
von der Emittentin erfolgswirksam zu vereinnahmen.  

(3) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ ist durch den Anleger mittels einer 
Zahlung (Einmalzahlung) des gesamten gezeichneten Anlagebetrages auf ein von der Emittentin 
benanntes Konto zur Verfügung zu stellen, wobei der Anlagebetrag mindestens Euro 5.000,- be-
trägt.  

(4) Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages 
(d.h. des gesamten gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der 
Emittentin als gewährt. 

§ 4 Zinsen und Fälligkeit 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ wird vorbehaltlich des Zahlungsverbots 
des § 7 mit 5% p.a. verzinst.  

(2) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten bis zur tatsächlichen Rückzahlung zinsberechtigt. Die Zinsen werden nach 
der Methode 30/360 berechnet. 

(3) Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden 
Kalendermonats zur Zahlung fällig (Fälligkeitstag).  

§ 5 Laufzeit, Rückzahlung, Veräußerung 

(1) Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ beginnt am Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung.  

(2) Die Rückzahlung des Nachrangdarlehens erfolgt nach Ablauf der Laufzeit vorbehaltlich des Zah-
lungsverbots des § 7 zum valutierten Anlagebetrag. Der Rückzahlungsanspruch ist spätestens am 
14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zur Zahlung fällig. 

(3) Die Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ können grundsätz-
lich mit Zustimmung der Emittentin übertragen werden. Die Übertragung kann ab einem Anlagebe-
trag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. Die mit 
der Übertragung verbundenen Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

§ 6 Kündigung 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ kann sowohl durch Anleger als auch 
die Emittentin erstmalig zum Ablauf der Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
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zwölf Monaten gekündigt werden. Die Mindestlaufzeit beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet 
nach 36 Monaten. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig.  

(2) Die Kündigung des Anlegers hat in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin 
und die Kündigung der Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu erfolgen. 

§ 7 Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderungen) ei-
nes oder mehrerer oder sämtlicher Anleger bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund 
im Sinne des § 1 Ziff. 9 dieser Bedingungen entstehen würde oder bei der Emittentin ein Insolvenzer-
öffnungsgrund im Sinne des § 1 Ziffer 9 dieser Bedingungen besteht, kann der Anleger oder können die 
Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbe-
stimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird und (das 
heißt: gleichzeitig) ein Insolvenzeröffnungsgrund außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht besteht 
oder alle anderen Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. 
Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist.  

§ 8 Nachrangvereinbarung 

Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und 
alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück.  

§ 9 Zahlungen, Steuern 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, mit befreiender Wirkung auf das im Anlegerregister eingetragene 
Konto Zahlungen zu leisten. 

(2) Alle Zahlungen, insbesondere Zahlungen von Zinsen und Rückzahlung des Nachrangdarlehens 
zum valutierten Anlagebetrag, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und 
sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin zum Abzug und/oder zum Einbehalt gesetzlich verpflich-
tet ist. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anlegern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf 
diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen. 

(3) Soweit die Emittentin nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zum Einbehalt von Steuern, Abgaben 
oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf derartige 
Verpflichtungen der Anleger. 

§ 10 Abgrenzung von Gesellschaftsrechten 

(1) Das Nachrangdarlehen gewähren Zinsrechte, die keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere keine 
Teilnahme, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin bein-
halten. 

(2) Mit dem Abschluss des Vertrages über das Nachrangdarlehen ist weder von der Emittentin noch 
dem Anleger der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB oder der Erwerb 
von Genussrechten beabsichtigt. 

§ 11 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Emittentin, die das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ be-
treffen, erfolgen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n 
Anschrift/Kontaktdaten des Anlegers. 
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Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre 
„FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH – 
Bedingungen 

§ 1 Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ der FIM Finanz 3 GmbH 
gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(1) „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ist die Emissionsbezeichnung des angebotenen Nachrang-
darlehens; 

(2) Anleger bezeichnet die Person, die der Emittentin ein Nachrangdarlehen gewährt; 

(3) Anlegerregister erfasst sämtliche Anleger der Emittentin; es kann in schriftlicher oder elektroni-
scher Form geführt werden; 

(4) Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, für 
den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind; 

(5) Emittentin bezeichnet die FIM Finanz 3 GmbH mit Sitz in Bamberg; 

(6) Fälligkeitstag hat die in § 4 Abs. 3 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(7) Gesamtanlagebetrag hat die in § 2 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(8) Gewährungszeitpunkt hat die in § 3 Abs. 4 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(9) Insolvenzeröffnungsgrund bezeichnet die Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 Insolvenzord-
nung, die drohende Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 18 Insolvenzordnung und die Überschul-
dung im Sinne des § 19 Insolvenzordnung. Eine drohende Überschuldung stellt keinen Insolvenzer-
öffnungsgrund dar; 

(10) Laufzeit hat die in § 5 Abs. 1 dieser Bedingungen genannte Bedeutung; 

(11) Methode 30/360 ist eine Berechnungsmethode, bei der die Anzahl der Tage für die Zahlungsperi-
ode und die Anzahl der Tage eines Jahres so gezählt werden, dass jeder Kalendermonat mit 30 
Tagen und jedes Kalenderjahr mit 360 Tagen gerechnet wird; 

(12) valutierter Anlagebetrag bezeichnet den vom Anleger auf der Grundlage dieser Bedingungen der 
Emittentin insgesamt zur Verfügung gestellten Nachrangdarlehensbetrag; 

(13) Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bedeutet, dass Ansprüche des Anlegers aus dem 
Nachrangdarlehen bereits außerhalb eines Insolvenzverfahrens der Emittentin bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 7 dieser Bedingungen für unbeschränkte Zeit nicht mehr rechtlich verbind-
lich durchsetzbar sind und deshalb ein Zahlungsverbot für die Emittentin besteht. Soweit Zahlun-
gen entgegen dem Zahlungsverbot erfolgen, könnte der Anleger zu deren Rückgewähr verpflichtet 
sein. 

§ 2 Aufnahme von Nachrangdarlehen, Verwaltung 

(1) Die Emittentin nimmt bei einer Vielzahl von Anlegern Nachrangdarlehen zu den nachfolgenden 
Bedingungen auf, bis die Summe aller Anlagebeträge aus den Nachrangdarlehen „FEHI Einzel-
handelsinvest 4 Jahre“ und den zwei weiteren von der Emittentin zeitgleich angebotenen Nach-
rangdarlehen mit den Emissionsbezeichnungen „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ und „FEHI 
Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ einen Gesamtanlagebetrag von 

Euro 30.000.000,- 
(in Worten: Euro dreißig Millionen) 

erreicht, wobei der jeweilige Anleger verpflichtet ist, der Emittentin den auf dem Zeichnungsschein 
vereinbarten Anlagebetrag (vereinbarter Geldbetrag) zur Verfügung zu stellen. Eine Aufteilung des 
Gesamtanlagebetrages auf die einzelnen Nachrangdarlehen findet nicht statt. 
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(2) Die Emittentin ist verpflichtet, ein Anlegerregister zu führen (einschließlich etwaiger Aktualisierun-
gen), in dem jeder Anleger zu erfassen ist. In dem Anlegerregister werden die Stammdaten (Name, 
Anschrift, Kontoverbindung) des Anlegers sowie Höhe des gezeichneten und valutierten Anlage-
betrages, Gewährungszeitpunkt, Zinsen und Zinszahlungen erfasst. Der Anleger ist verpflichtet, 
Änderungen der Stammdaten der Emittentin unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Anleger haben einen Anspruch auf Einsicht in das Anlegerregister, soweit die Einsichtnahme aus-
schließlich Informationen über ihn und/oder seine eigenen Daten betrifft. Einsicht in Informationen 
über und/oder Daten anderer Anleger ist insbesondere aus Datenschutzgründen nicht zu gewähren 
und solche sind auch nicht zu übermitteln. 

§ 3 Erwerb von Nachrangdarlehen, Einzahlung, Gewährungszeitpunkt 

(1) Es sind ausschließlich Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland und ausschließlich Unternehmer 
und/oder sonstige juristische Personen und/oder sonstige rechtsfähige Personengesellschaften je-
weils mit Sitz in Deutschland berechtigt, der Emittentin das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhan-
delsinvest 4 Jahre“ zu gewähren. 

(2) Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, einen Ausgabeaufschlag (Agio) bei der Auf-
nahme des Nachrangdarlehens zu erheben. Soweit ein Ausgabeaufschlag erhoben wird, ist dieser 
von der Emittentin erfolgswirksam zu vereinnahmen.  

(3) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ist durch den Anleger mittels einer 
Zahlung (Einmalzahlung) des gesamten gezeichneten Anlagebetrages auf ein von der Emittentin 
benanntes Konto zur Verfügung zu stellen, wobei der Anlagebetrag mindestens Euro 5.000,- be-
trägt.  

(4) Das Nachrangdarlehen gilt am Tag der Zurverfügungstellung des vollständigen Anlagebetrages 
(d.h. des insgesamt gezeichneten Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der 
Emittentin als gewährt. 

§ 4 Zinsen und Fälligkeit 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ wird vorbehaltlich des Zahlungsverbots 
des § 7 mit 5,5% p.a. verzinst.  

(2) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ ist ab dem dem Gewährungszeitpunkt 
folgenden Monatsersten bis zur tatsächlichen Rückzahlung zinsberechtigt. Die Zinsen werden nach 
der Methode 30/360 berechnet. 

(3) Die Zinsen werden nachträglich monatlich gezahlt und sind am letzten Bankarbeitstag eines jeden 
Kalendermonats zur Zahlung fällig (Fälligkeitstag).  

§ 5 Laufzeit, Rückzahlung, Veräußerung 

(1) Die Laufzeit des Nachrangdarlehens „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ beginnt am Gewährungs-
zeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch Kündigung.  

(2) Die Rückzahlung des Nachrangdarlehens erfolgt nach Ablauf der Laufzeit vorbehaltlich des Zah-
lungsverbots des § 7 zum valutierten Anlagebetrag. Der Rückzahlungsanspruch ist spätestens am 
14. Bankarbeitstag nach Ablauf der Laufzeit zur Zahlung fällig. Ab Laufzeitende bis zur Rückzah-
lung wird das Nachrangdarlehen nicht verzinst. 

(3) Die Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ können grundsätz-
lich mit Zustimmung der Emittentin übertragen werden. Die Übertragung kann ab einem Anlagebe-
trag von Euro 5.000,- erfolgen. Höhere Beträge müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. Die mit 
der Übertragung verbundenen Kosten sind vom Anleger zu tragen. 

§ 6 Kündigung 

(1) Das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ kann sowohl durch Anleger als auch 
die Emittentin erstmalig zum Ablauf der Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
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zwölf Monaten gekündigt werden. Die Mindestlaufzeit beginnt am Gewährungszeitpunkt und endet 
nach 48 Monaten. Nachfolgend ist eine Kündigung jeweils zum Ablauf weiterer zwölf Monate unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zulässig.  

(2) Die Kündigung des Anlegers hat in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin 
und die Kündigung der Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu erfolgen. 

§ 7 Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre/Zahlungsverbot 

Wenn und soweit durch die teilweise oder vollständige Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen (z.B. Rückzahlung, Zinsen und andere Nebenforderungen) ei-
nes oder mehrerer oder sämtlicher Anleger bei der Emittentin mindestens ein Insolvenzeröffnungsgrund 
im Sinne des § 1 Ziff. 9 dieser Bedingungen entstehen würde oder bei der Emittentin ein Insolvenzer-
öffnungsgrund im Sinne des § 1 Ziffer 9 dieser Bedingungen besteht, kann der Anleger oder können die 
Anleger diesen Anspruch oder diese Ansprüche nicht in rechtlich verbindlicher Weise außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzen (Zahlungsverbot für die Emittentin). Das Zahlungsverbot gilt für unbe-
stimmte Dauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem durch die Erfüllung eines oder mehrerer oder sämtlicher 
Ansprüche bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungsgrund nicht mehr herbeigeführt wird und (das 
heißt: gleichzeitig) ein Insolvenzeröffnungsgrund außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht besteht 
oder alle anderen Gläubiger der Emittentin der Aufhebung des Zahlungsverbotes zugestimmt haben. 
Das heißt, dass Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen erst dann rechtlich verbindlich außerhalb eines 
Insolvenzverfahrens durchsetzbar sind, wenn das Zahlungsverbot weggefallen ist.  

§ 8 Nachrangvereinbarung 

Die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin hinter alle nicht nachrangigen Forderungen und 
alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück.  

§ 9 Zahlungen, Steuern 

(1) Die Emittentin ist berechtigt, mit befreiender Wirkung auf das im Anlegerregister eingetragene 
Konto Zahlungen zu leisten. 

(2) Alle Zahlungen, insbesondere Zahlungen von Zinsen und Rückzahlung des Nachrangdarlehens 
zum valutierten Anlagebetrag, erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und 
sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin zum Abzug und/oder zum Einbehalt gesetzlich verpflich-
tet ist. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anlegern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf 
diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen. 

(3) Soweit die Emittentin nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zum Einbehalt von Steuern, Abgaben 
oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf derartige 
Verpflichtungen der Anleger. 

§ 10 Abgrenzung von Gesellschaftsrechten 

(1) Das Nachrangdarlehen gewähren Zinsrechte, die keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere keine 
Teilnahme, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin bein-
halten. 

(2) Mit dem Abschluss des Vertrages über das Nachrangdarlehen ist weder von der Emittentin noch 
dem Anleger der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB oder der Erwerb 
von Genussrechten beabsichtigt. 

§ 11 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Emittentin, die das Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ be-
treffen, erfolgen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n 
Anschrift/Kontaktdaten des Anlegers. 
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Glossar 

Begriff Erläuterung 
Agio Ausgabeaufschlag. Bei Ausgabe von Vermögensanlagen wird 

regelmäßig ein verlorener, nicht von der Emittentin rückzahlbarer 
Ausgabeaufschlag abhängig von dem gezeichneten 
Darlehensbetrag erhoben. Es handelt sich um eine Gebühr, die 
der Anleger beim Erwerb der Vermögensanlagen zur Deckung 
der Kosten zahlt, die bei der Emission von Vermögensanlagen 
entstehen (siehe Emissionskosten).  

Anlagebetrag Bezeichnet den Geldbetrag, den der Anleger der Emittentin 
gewährt. Dieser Betrag ist während der Laufzeit der 
Vermögensanlagen zinsberechtigt und wird am Ende der Laufzeit 
der Vermögensanlagen bei Vorliegen der 
Zahlungsvoraussetzungen (siehe hierzu Zahlungsverbote) an 
den Anleger zurückgezahlt. 

Anleger Bezeichnet die Person, die der Emittentin Nachrangdarlehen 
gewährt. 

Bankarbeitstag Tag, an dem die Kreditinstitute in Deutschland (Referenzort ist 
Frankfurt am Main) für den Publikumsverkehr geöffnet sind und 
der auch ein TARGET-Tag ist. TARGET-Tag ist ein Tag, an dem 
Zahlungen in Euro über TARGET (Abkürzung für: Trans-
European Automated Real Time Gross Settlement Express 
Transfers System) abgewickelt werden. Samstag und Sonntag 
sind keine Bankarbeitstage. 

Eigenkapital Eigenkapital zählt zu den Finanzierungsmitteln eines 
Unternehmens. Es entsteht durch Einzahlungen und/oder 
Vermögenseinbringung der Eigentümer (Kapitalerhöhung), 
darüber hinaus z.B. aus einbehaltenen Gewinnen 
(Selbstfinanzierung) und Rückstellungen. Zum Eigenkapital 
zählen vor allem das gezeichnete Kapital - das ist das 
Grundkapital einer Aktiengesellschaft und/oder Stammkapital 
einer GmbH, die Kapital- und Gewinnrücklagen sowie ein 
möglicher Gewinnvortrag. 

Emission Bezeichnet die Ausgabe und Platzierung der Vermögensanlagen 
durch ein öffentliches Angebot. Sie dient der Beschaffung von 
Kapital für die Emittentin. 

Emissionskosten Bei den Emissionskosten handelt es sich grundsätzlich um 
einmalige Kosten wie die Kosten der Vorbereitung einer Emission 
(z.B. Beratungskosten, Kosten der Prospektaufstellung, 
Notargebühren) sowie die Begebungskosten (z.B. Provisionen, 
Druckkosten, Veröffentlichungsgebühren) die auf der Ebene der 
Emittentin anfallen.  

Emittentin Unternehmen, welches die angebotenen Nachrangdarlehen bei 
einer Vielzahl von Anlegern aufnimmt und noch nicht getilgt hat. 

Fremdfinanzierung 
 

Beschaffung finanzieller Mittel in Form von Fremdkapital, z.B. 
Anleihen, Banken- und Lieferantenkredite (Kredite), 
Kundenanzahlungen etc. 

Geschäftsjahr Zeitraum, für den der Jahresabschluss einer Unternehmung 
erstellt werden muss. Gem. § 240 Absatz 2 HGB darf die Dauer 
eines Geschäftsjahres zwölf Monate nicht überschreiten.  

Gesellschafterversammlung Jährliche, regelmäßige, d. h. ordentliche oder seltener 
unregelmäßige, d. h. außerordentliche Versammlung der 
Emittentin. Wesentliches Entscheidungsforum der 
Gesellschafter. 

Gesellschaftsvertrag Der Gesellschaftsvertrag – auch Satzung genannt – regelt die 
Belange der Gesellschaft wie Firma, Sitz, 
Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Höhe des 
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Stammkapitals, Gründungsgesellschafter, Einlagenhöhe, 
Geschäftsführung etc. 

Gewährungszeitpunkt Die Vermögensanlagen des Anlegers gelten am Tag der 
Zurverfügungstellung des Anlagebetrages (d.h. des gezeichneten 
Anlagebetrages ohne Ausgabeaufschlag) auf dem Konto der 
Emittentin als gewährt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Laufzeit. 
Die Zinsen werden ab dem dem Gewährungszeitpunkt folgenden 
Monatsersten berechnet. 

Handelsregister Amtliches Verzeichnis der Kaufleute eines Amtsgerichtsbezirkes. 
Es unterrichtet die Öffentlichkeit über die grundlegenden 
Rechtsverhältnisse eines Unternehmens. Im Handelsregister 
eingetragene und veröffentlichte Tatbestände gelten als 
allgemein bekannt und können gegenüber jedermann geltend 
gemacht werden. Jedermann hat das Recht auf Einsicht und kann 
eine Kopie von den Eintragungen und Schriftstücken verlangen.  

HGB Handelsgesetzbuch. 

Jahresabschluss 
 

Rechnerischer Abschluss eines Geschäftsjahres. Bestandteile 
sind die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung. 
Kapitalgesellschaften müssen zusätzlich den Jahresabschluss 
durch Anhang und ggf. Lagebericht ergänzen. Einzelheiten sind 
im Handelsgesetzbuch (HGB) geregelt. Die periodische 
Erstellung des Jahresabschlusses ist für alle Kaufleute 
handelsrechtlich vorgeschrieben. Für Emittenten von 
Vermögensanlagen gelten spezialgesetzliche Vorgaben der §§ 
23 ff. Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). 

Laufzeit Die Laufzeit kennzeichnet den Zeitraum zwischen der Ausgabe 
und der Rückzahlung der Vermögensanlagen. Bei dem 
vorliegenden Angebot ist die Laufzeit unbestimmt und endet 
durch Kündigung, welche je nach Wahl der Vermögensanlage 
erstmals nach Ablauf von 24, 36 oder 48 Monaten möglich ist. 
Somit haben alle Vermögensanlagen eine Laufzeit von 
mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen Gewährungszeitpunkt 
im Sinne des § 5a Vermögensanlagengesetz (VermAnlG). 

Liquidationserlös Erlös, der nach Auflösung der Emittentin, Einziehung von 
eventuellen Forderung, Befriedigung von Gläubigern und 
Umsetzung des restlichen Vermögens in Geld übrig bleibt. 

Liquidität Liquidität sind die flüssigen Zahlungsmittel, die dem 
Unternehmen unmittelbar zur Verfügung stehen, sowie die 
Fähigkeit des Unternehmens, alle fälligen Verbindlichkeiten 
fristgerecht zu erfüllen.  

Nachrangdarlehen Es handelt sich um ein Darlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt. 
Nachrangdarlehen sind eine Darlehensform, bei der die Anleger 
im Falle einer Insolvenz oder Liquidation der Emittentin 
nachrangig befriedigt werden, d. h. erst nachdem die 
Forderungen aller anderen Fremdkapitalgeber und sonstigen 
Gläubiger bedient worden sind. Der Anleger übernimmt zudem für 
das Unternehmen Finanzierungsverantwortung. Er kann das 
eingesetzte Kapital und Zinszahlungen nur dann zurück 
verlangen, wenn dadurch bei der Emittentin ein 
Insolvenzeröffnungsgrund nicht herbeigeführt wird 

Nachrangigkeit der Ansprüche Die Ansprüche aus den Nachrangdarlehen begründen 
unmittelbare, nachrangige und nicht dinglich besicherte 
Forderungen gegen die Emittentin. Die Forderungen aus den 
Nachrangdarlehen treten im Fall des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin 
im Rang hinter alle nicht nachrangigen Forderungen sowie alle 
nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 
5 der Insolvenzordnung zurück. 
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Stammkapital In einer Geldsumme ausgedrücktes satzungsmäßiges 
Mindestkapital der GmbH. Die Einlagen auf das Stammkapital 
dürfen von der GmbH weder verzinst noch an die Gesellschafter 
zurückgezahlt werden. Es muss mindestens Euro 25.000,- 
betragen. 

Valutierter Anlagebetrag Bezeichnet den vom Anleger auf der Grundlage der Bedingungen 
der Nachrangdarlehen eingezahlten und auf dem Konto der 
Emittentin gutgeschriebenen Anlagebetrag. 

Zahlstelle Stelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger 
ausführt und an der der Verkaufsprospekt, das 
Vermögensanlagen-Informationsblatt, etwaige Nachträge, der 
letzte veröffentlichte Jahresabschluss und der Lagebericht zur 
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden. 

Zahlungsverbot Die Anleger haben gegen die Emittentin nur dann einen Anspruch 
auf Zahlung der Zinsen sowie Rückzahlung der 
Vermögensanlagen, wenn durch diesen Anspruch ein 
Insolvenzeröffnungsgrund (Zahlungsunfähigkeit, drohende 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) bei der Emittentin nicht 
herbeigeführt werden würde. In einem solchen Fall kommt es 
nicht zur Zinszahlung oder Rückzahlung des valutierten 
Anlagebetrages.   

Zeichnungsfrist Zeitraum, in dem die Zeichnung der Nachrangdarlehen möglich 
ist. Die Zeichnungsfrist für das Angebot endet mit Vollplatzierung 
des Angebotes, spätestens zwölf Monate nach Billigung des 
Verkaufsprospektes.  

Zeichnung Angebot auf Begebung von Nachrangdarlehen. 
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Informationen für den Verbraucher 

Aufgrund des Art. 246b EGBGB sind für alle Fernabsatzverträge (Verträge, die unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln, z.B. per E-Mail, Fax, im Internet, zustande kommen) sowie Verträge, die 
außerhalb von Geschäftsräumen der Anbieterin/Emittentin geschlossen werden, dem Anleger folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen.  

Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin/Anbieterin 

FIM Finanz 3 GmbH mit Sitz in Bamberg, vertreten durch ihre jeweils einzelvertretungsberechtigten 
Geschäftsführer, Herrn Hans-Joachim Fleischer und Herrn Jan Lerke. 

Geschäftsanschrift/ladungsfähige Anschrift: Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg. 

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bamberg unter der Nr. HRB 9880. 

Hauptgeschäftstätigkeit der FIM Finanz 3 GmbH ist laut Gesellschaftsvertrag die Förderung des Auf-
baus des Immobilienportfolios der FIM Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt in Deutschland, insbe-
sondere durch die Zur-Verfügung-Stellung von Kapital für den Erwerb von Handels- und Dienstleis-
tungsimmobilien mit kurz-, mittel- und langfristigen Mietvertragslaufzeiten, die Verwaltung der Objekte, 
die Optimierung der Objekte zur Wertschöpfung während der Haltedauer und gegebenenfalls deren 
Veräußerung in Immobiliengesellschaften der FIM Unternehmensgruppe. Zu diesem Zweck ist sie be-
rechtigt, zur Refinanzierung Geschäfte vorzunehmen, die dazu geeignet sind, den Gesellschaftszweck 
unmittelbar zu fördern. Sie darf insbesondere Genussrechte, Namenschuldverschreibungen (Anleihen) 
und Nachrangdarlehen begeben. Geschäfte im Sinne des KWG sind jedoch nicht Gegenstand des Un-
ternehmens. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, pach-
ten, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Betriebsstätten und Zweig-
niederlassungen errichten. 

Die FIM Finanz 3 GmbH unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde. 

Informationen über die Vermögensanlagen 

Wesentliche Merkmale der Vermögensanlagen und Zustandekommen des 
Vertrages 

Der Anleger erwirbt Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“, „FEHI 
Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ an der FIM Finanz 3 GmbH. Die 
Höhe der Zinsen sowie die Mindestlaufzeit richten sich nach der gewählten Vermögensanlage. Die 
Nachrangdarlehen beinhalten jeweils einen Rangrücktritt der Zahlungsansprüche der Anleger gegen-
über sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin im Falle der Liquidation oder Insolvenz der Emittentin. 
Zahlungen können nur verlangt werden, wenn hierdurch bei der Emittentin ein Insolvenzeröffnungs-
grund nicht herbeigeführt wird (siehe § 7 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „FEHI Einzelhandel-
sinvest 2 Jahre“, „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ und/oder „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“). Die 
wesentlichen Einzelheiten der Nachrangdarlehen sind in dem Verkaufsprospekt der FIM Finanz 3 
GmbH, insbesondere im Kapitel „Die Vermögensanlagen (Nachrangdarlehen)“ auf Seite 53ff. des Ver-
kaufsprospektes, enthalten. 

Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsscheins durch den Geschäftsführer der FIM 
Finanz 3 GmbH zustande.  

Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung 

Die angebotenen Vermögensanlagen sind mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier an-
gebotenen Vermögensanlagen liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin. Deshalb verbin-
det sich mit den Vermögensanlagen das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten 
Kapitals und (noch) nicht ausgeschütteter Zinsen. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge 
sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Eine ausführliche Risikodarstellung befindet sich in dem Ka-
pitel „Risiken der Vermögensanlagen“ auf Seite 27 bis Seite 36 des Verkaufsprospektes. 
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Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf 
dem Finanzmarkt abhängig ist. 

Mindestlaufzeit, vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen 

Die Laufzeit der Vermögensanlagen beginnt am Gewährungszeitpunkt, ist unbestimmt und endet durch 
Kündigung. 

Eine Kündigung ist erstmalig sowohl durch den Anleger als auch die Emittentin unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit zulässig. Die Mindestlauf-
zeit beginnt am Gewährungszeitpunkt (Tag der Zurverfügungstellung des Anlagebetrages auf dem 
Konto der Emittentin) und endet  

• „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“: nach 24 Monaten 

• „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“: nach 36 Monaten 

• „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“: nach 48 Monaten. 

Somit haben alle Vermögensanlagen eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten ab dem jeweiligen Ge-
währungszeitpunkt im Sinne des § 5a Vermögensanlagengesetz. Nachfolgend ist eine Kündigung der 
mit diesem Verkaufsprospekt angebotenen Vermögensanlagen zum Ablauf weiterer zwölf Monate zu-
lässig und zwar unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten. 

Daneben besteht sowohl für Anleger als auch die Emittentin das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund. 

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. 

Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern 

FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre 

Bei Erbringung des Mindestanlagebetrages beträgt der Erwerbspreis Euro 5.000,-. Höhere Beträge 
müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 2 Jahre“ hat der Anleger neben dem Er-
werbspreis ein Agio in Höhe von 1,5% des gezeichneten Anlagebetrages zu leisten.  

FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre 

Bei Erbringung des Mindestanlagebetrages beträgt der Erwerbspreis Euro 5.000,-. Höhere Beträge 
müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 3 Jahre“ hat der Anleger neben dem Er-
werbspreis ein Agio in Höhe von 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages zu leisten.  

FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre 

Bei Erbringung des Mindestanlagebetrages beträgt der Erwerbspreis Euro 5.000,-. Höhere Beträge 
müssen durch 100 ohne Rest teilbar sein. 

Bei Erwerb der Vermögensanlage „FEHI Einzelhandelsinvest 4 Jahre“ hat der Anleger neben dem 
Erwerbspreis ein Agio in Höhe von 2,5% des gezeichneten Anlagebetrages zu leisten.  

Weitere Preisbestandteile existieren nicht. 

Die Zeichnung der Vermögensanlagen ist von der Umsatzsteuer befreit, die Besteuerung der Erträge 
aus den Vermögensanlagen erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz, insoweit wird auf den Abschnitt 
„Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption“ auf Seite 60f. des Verkaufsprospektes 
hingewiesen. Die Emittentin/Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger. 

Zusätzlich anfallende Kosten, Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt 
werden. 
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Im Zusammenhang mit den Vermögensanlagen können weitere Kosten entstehen. Diese können der 
Darstellung im Kapitel „Wichtige Hinweise für den Anleger - Kosten des Anlegers“ auf Seite 9 dieses 
Verkaufsprospektes entnommen werden.  

Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des 
Fernkommunikationsmittels zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung 
gestellt werden 

Solche Kosten werden dem Anleger nicht in Rechnung gestellt. 

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung 

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus dem Kapitel „Die 
Vermögensanlagen (Nachrangdarlehen)“ im Abschnitt „Einzelheiten der Zahlung des Zeichnungs- oder 
Erwerbspreises, insbesondere die Kontoverbindung“ auf Seite 58 des Verkaufsprospektes. 

Es erfolgt keine Lieferung von Urkunden durch die Emittentin, sondern die Eintragung im Anlegerregis-
ter der Emittentin. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Hinsichtlich des anwendbaren Rechts sowie des Gerichtsstandes gelten die gesetzlichen Regelungen. 

Befristung der Informationen 

Die Gültigkeit dieser Informationen ist unbefristet. Die Zeichnungsfrist für das Angebot endet mit Voll-
platzierung des Angebotes, spätestens zwölf Monate nach Billigung des Verkaufsprospektes. 

Vertragssprache 

Die Vermögensanlagen werden nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen 
der Emittentin/Anbieterin und dem Anleger wird während der Laufzeit der Vermögensanlagen in deut-
scher Sprache erfolgen. 

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fern-
absatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, 
die Möglichkeit, eine vom Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten anerkannte private Verbraucher-
schlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche 
Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, D-60006 Frankfurt/Main; Telefax: 069 709090-
9901, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de, Internet: www.bundesbank.de) anzurufen.  

In dem genannten Schlichtungsverfahren hat der Anleger zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 
kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, ange-
rufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat. 

Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen 

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsrege-
lungen. 

Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt 

Bundesrepublik Deutschland



 
Informationen für den Verbraucher 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Nachrangdarlehen der FIM Finanz 3 GmbH – 06/2021 
 

- 104 - 

 
 

 

Widerrufsbelehrung 

Der Anleger kann seine Zeichnungserklärung widerrufen.  

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer 
eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften 
Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem 
dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:  

FIM Finanz 3 GmbH, Luitpoldstraße 48b, D-96052 Bamberg 

Telefax: +49 (0)951 407 361 – 111  

E-Mail: info@fim-online.de  

Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. 
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn 
Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die 
vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 
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FIM Finanz 3 GmbH 

Geschäftsführer: Hans-Joachim Fleischer und Herr Jan Lerke 

Luitpoldstraße 48b 

D-96052 Bamberg 

Telefon: +49 (0)951 407 361 – 100  

Telefax: +49 (0)951 407 361 – 111  

E-Mail: info@fim-online.de  
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